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Sachverhalt:
Am 29.10.2020 hatte die Gemeindevertretung Steinbergkirche den Entwurf des 
Bebauungsplanes Nr. 24 „Bredegatter Straße“ gebilligt und zur öffentlichen Auslegung 
bestimmt. Zwischenzeitlich ist die öffentliche Auslegung sowie die Beteiligung der Behörden / 
TÖB durchgeführt worden.

Nach Prüfung der eingegangenen Stellungnahmen kann die Gemeindevertretung nunmehr 
durch den Satzungsbeschluss das Planverfahren zum Abschluss bringen.

   
Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung Steinbergkirche beschließt folgend:
 

1. Die eingegangenen Stellungnahmen hat die Gemeinde mit folgendem Ergebnis geprüft:

- siehe Vorlagenanlage-

2. Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und nach § 84 der 
Landesbauordnung (LBO)    beschließt die Gemeindevertretung den Bebauungsplanes 
Nr. 24 „Bredegatter Straße“, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text 
(Teil B), als Satzung.

3. Die Begründung wird gebilligt.

4. Der Beschluss über den Bebauungsplan durch die Gemeindevertretung ist nach § 10 
BauGB ortsüblich bekanntzumachen. In der Bekanntmachung ist anzugeben, wo der 
Plan mit Begründung während der Sprechzeiten eingesehen und über den Inhalt 
Auskunft verlangt werden kann. Zusätzlich ist in der Bekanntmachung anzugeben, 
dass der rechtskräftige B-Plan unter der Adresse www.amt-geltingerbucht.de, Rubrik 
Bauleitplanung ins Internet eingestellt und über den Digitalen Atlas Nord des Landes 
Schleswig-Holstein zugänglich ist.

 

   



Anlagen:
Abwägungstabelle
B- Plan Nr. 24 „Bredegatter Straße“, Planzeichnung
B- Plan Nr. 24 „Bredegatter Straße“, Begründung mit Umweltbericht
Anlage 1 zur Begründung, Innenentwicklungspotentiale und Flächenfindung
Anlage 2 zur Begründung, Aktualisierung der Innenentwicklungspotentiale 2020
Anlage 3 zur Begründung, Kurzbericht zur Abschätzung der Geruchsimmissionen
Anlage 4 zur Begründung, Geotechnisches Gutachten
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Abwägung der  ....  Abstimmung mit den Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB 
  ....  frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 (1) BauGB 
  ....  frühzeitigen Beteiligung der Behörden u. sonst. Träger öff. Belange gem. § 4 (1) BauGB 
  ....  öffentlichen Auslegung gem. § 3 (2) BauGB 
  ....  Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öff. Belange gem. § 4 (2) BauGB 
  ....  erneuten öffentlichen Auslegung gem. § 4a (3) BauGB 
 

A. Nachbargemeinden 

 
Keine Antwort 

Keine Bedenken oder 
Anregungen 

Bedenken oder Anre-
gungen s.u. 

1.  Gemeinde Steinberg 
X   

2. Gemeinde Sterup 
X   

3 Gemeinde Sörup 
 X  

4 Gemeinde Dollerup 
 X  

5 Gemeinde Esgrus 
X   

6 Gemeinde Niesgrau 
X   

 

B. Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

Beteiligte Institution 
Keine Antwort 

Keine Bedenken oder 
Anregungen 

Bedenken oder Anre-
gungen s.u. 

1.  Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration des Landes 
Schleswig-Holstein, Abt. Landesplanung und Ländliche Räume, IV 6 

X   

2.  Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration des Landes 
Schleswig-Holstein, Referat Städtebau u. Ortsplanung, Städtebaurecht 

X   

3.  Kreis Schleswig-Flensburg – Sachgebiet Regionalentwicklung 
  X 

4.  Landesamt für Landwirtschaft Umwelt und ländliche Räume Schleswig-
Holstein, Technischer Umweltschutz 

 X  
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5. Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein,  
Niederlassung Flensburg 

X   

6. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus 
des Landes Schleswig-Holstein, Referat Straßenbau - VII 414 - 

X   

7.  Wasser- und Bodenverband Lippingau 
X   

8.  Wasserverband Nordangeln 
  X 

9. Zweckverband Abwasserbeseitigung Flintholm 
  X 

10. Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein 
X   

11.  ASF Abfallwirtschaftsgesellschaft Schleswig-Flensburg mbH 
X   

12.  Hanse Werk Natur GmbH 
X   

13. Breitbandzweckverband Angeln 
  X 

14.  Deutsche Telekom Technik GmbH, PTI 11, Planungsanzeigen 
  X 

15.  Schleswig-Holstein Netz AG 
  X 

16.  Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein 
X   

17.  Industrie- und Handelskammer Flensburg 
 X  

18.  Handwerkskammer Flensburg 
 X  

19. NABU Ostangeln 
  X 

20.  Feuerwehr Steinbergkirche 
X   
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Hinweise, Anregungen, Bedenken 
(tlw. gekürzte Zusammenfassung) 

Berücksichtigung / Beschlussempfehlung 

B03. Kreis Schleswig-Flensburg –Sachgebiet Regionalentwicklung 

Schreiben vom 22.12.2020 

 

… die untere Naturschutzbehörde weist auf Folgendes hin: 

Die erforderliche Knickrodungsgenehmigung für die Inanspruchnahme von 5 m 
aus einer bestehenden Knickstruktur wird in Aussicht gestellt. Ein entsprechen-
der Antrag bei ist der UNB vor Satzungsbeschluss des sich parallel in Aufstel-
lung befindlichen B 24 zu stellen. 

Ich weise nochmals darauf hin, dass für eine wohnbauliche Entwicklung, die 
nicht im derzeit gültigen Landschaftsplan der Gemeinde ausgewiesen sind, 
eine Fortschreibung des Landschaftsplanes angeregt wird. Gemäß § 9 Abs. 4 
BNatSchG ist die Landschaftsplanung fortzuschreiben sobald dies im Hinblick 
auf Erfordernisse und Maßnahmen erforderlich ist. Dies gilt insbesondere, 
wenn wesentliche Veränderungen von Natur und Landschaft im Planungsraum 
eintreten. 

Nachdem die Abwägung nach dem frühzeitigen Beteiligungsverfahren der Be-
hörden und Träger öffentlicher Belange zu dem Ergebnis gelangt ist, das die 
hier in Rede stehende Fläche für den geplanten Bebauungsplan Nr. 24 der Ge-
meinde Steinbergkirche weiterhin Bestand hat, sind nachstehende Vorgaben 
zu beachten: 

 Im Nachgang des Beteiligungsverfahren nach § 4 (1) BauGB wurde der 
unteren Naturschutzbehörde von mehreren Seiten aus dem Gemein-
debereich zugetragen, dass das unmittelbar an den hier in Rede ste-
henden Geltungsbereich östlich angrenzende Regenrückhaltebecken 
eine Lebensstätte für Amphibien (vermutlich Erdkröten) sei. Grund zu 
der Annahme gibt die von mehreren Seiten bestätigte Aussage der 
massiven Krötenwanderungen innerhalb der typischen Wanderphasen 
der Kröten innerhalb des Geltungsbereiches. Auch der Umweltbericht 
innerhalb der Begründung zum geplanten Bebauungsplan attestiert 
dem naturnah entwickeltem Regenrückhaltebecken die Eignung der 
Funktion als Lebensraum für Arten wie Erdkröte und Grasfrosch (vgl. 
Begründung Seite 37 Abschnitte Amphibien und Reptilien). 
 

 

Kenntnisnahme 
 
 
 

Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Kenntnisnahme 
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 Um den Artenschutz hier bei der Planung zu berücksichtigen und die 
Eignung als Lebensstätte weiterhin gewährleisten zu können, sind vor 
allem im nördlichen Bereich (Grundstücke 1, 2, 3, 29) des Planungsge-
bietes Hindernisse und Blockaden innerhalb der Wanderroute zu ver-
meiden. Eine Möglichkeit die Querung der Bredegatter Straße und dem 
B-Gebiet zum Regenrückhaltebecken hin weiterhin zu ermöglichen 
sind die Anwendung von abgesengten Bordsteinen im Straßenbereich 
und der Verzicht auf geschlossene Einzäunung im unteren Bereich von 
Zäunen, entsprechende Amphibienleitsysteme einbringen o.ä. inner-
halb dieses Bereiches. 

 Der erforderlichen Kompensationen für den Eingriff in den Naturhausalt 
innerhalb des gemeindeeigenen Ökokonto wird zugestimmt. 

 Die erforderliche Knickrodungsgenehmigung für die Inanspruchnahme 
von 5 m aus einer bestehenden Knickstruktur wird in Aussicht gestellt. 
Ein entsprechender Antrag bei ist der UNB vor Satzungsbeschluss zu 
stellen. 

 Das Aufsetzen der Knickneuanlage im Süden des Geltungsbereiches 
zur Einbindung der Wohnbebauung in die freie Landschaft wird grund-
sätzlich begrüßt. 

 Allerdings ist aus naturschutzfachlicher Sicht dieser Knick nicht als ein 
sog. Knickkompensationskonto geeignet. Kompensationsmaßnahmen 
sind grundsätzlich auf Dauer herzustellen. Aufgrund der unmittelbar an-
grenzenden Bebauung und dem hohen Nutzungsdruck kann der Knick 
sich nicht auf Dauer frei entwickeln und die Überhälter (i.d.R. Eichen) 
ihre natürliche Größe erreichen. 

 Weiterhin würde dieser Knick, da es sich um eine vorgezogene Kom-
pensationsmaßnahme handelt, eine, ggf. in den kommenden Jahren, 
gemeindliche Entwicklung in dem Bereich nicht mehr ermöglichen. 
Eine Genehmigung für ein sog. Knickkompensationskonto wird seitens 
der UNB nicht in Aussicht gestellt. 

 Um die Grundfläche dennoch gemeindlich nutzen zu können, wird vor-
geschlagen den Bereich des Knicks als Maßnahmenfläche zur Anpflan-
zung von Gehölzen darzustellen. Die Grundfläche würde etwa mit 925 
m2 als Kompensation des Bebauungsplanes angerechnet werden kön-
nen. Die Darstellung wäre dementsprechend zu ändern. 

Berücksichtigung  
Es wird folgende textliche Festsetzung Nr. 4 in den Bebauungsplan aufgenom-
men:   
"Sämtliche Einzäunungen der Grundstücke Nr. 1, 2, 3 und 29 sind für Am-
phibien passierbar zu gestalten, indem sie einen Abstand von mindestens 
10 cm über dem Boden aufweisen."  
Bordsteine werden im gesamten Plangebiet als Tiefborde hergestellt.   
 
 
 

Kenntnisnahme 
 

Kenntnisnahme 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Einspruch 
Von einem hohen Nutzungsdruck kann hier nicht die Rede sein, da die nördlich 
des geplanten Knicks gelegene Bebauung eben nicht unmittelbar angrenzt, 
sondern durch einen drei Meter breiten öffentlichen Grünstreifen, der zu den 
privaten Wohnbaugrundstücken hin zusätzlich mit einem Zaun gesichert wird, 
abgegrenzt und auf Abstand gehalten wird. Der Zaun wird durch den Vorhaben-
träger hergestellt. 

Die Gemeinde beabsichtigt in dem Bereich südlich des Plangebiets Bredegatter 
Straße keine weitere Siedlungsentwicklung durchzuführen. Eine Siedlungsent-
wicklung mit dem Schwerpunkt Wohnen ist hier aufgrund von Alternativstand-
orten im bestehenden Siedlungsgefüge in den nächsten Dekaden nicht zu er-
warten und aus Sicht der Stadtplanung vor allem auch nicht sinnvoll. Um diese 
Planungsabsicht auch in dem Bebauungsplan deutlich zu machen, erfolgt eine 
Umplanung: Der südlich geplante Knick wird nicht mehr von Straßenverkehrs-
flächen unterbrochen, sondern läuft – abgesehen von der notwendigen land-
wirtschaftlichen Zufahrt – unterbrechungsfrei "durch".  

Dennoch sollte es aus dem Baugebiet heraus die Möglichkeit geben, eine the-
oretische Anbindung von Infrastruktur, Ver- und Entsorgungsleitungen und Ent-
wicklungen von bestimmten Nutzungen perspektivisch ermöglicht, die man 
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heute noch gar nicht im Blick hat. Dies könnten z. B. Trassen von Verbandsvor-
flutern oder auch unterirdische Stromleitungen von alternativer Energieversor-
gung sein. Deshalb verbleiben die Flächen, die auf den Knick zuführen, als 
Straßenverkehrsfläche oder als Grünfläche bei der Gemeinde. Die westlich ge-
legene neue Grünfläche wird dabei als Regenwasser-Verdunstungsfläche ge-
nutzt.  

Seitens der unteren Wasserbehörde bestehen gegen den Bebauungsplan Nr. 
24 „Bredegatter Straße“ in der Gemeinde Steinbergkirche keine grundsätzli-
chen Bedenken. 

Die Anmerkungen aus der Stellungnahme von 11. August 2020 wurden teil-
weise in die Planung, gemäß Punkt 3.2 der Begründung, mit aufgenommen. 
Auch wenn die straßenbegleitenden Mulden in Bereichen mit Gefälle als Kas-
kaden ausgebildet werden müssen, wird darin nicht zwingend ein erhöhter Un-
terhaltungsaufwand gesehen. Die Herstellungskosten sind sicherlich etwas hö-
her. Vielleicht geht hier in Teilbereichen doch etwas mehr, wenn auch der As-
pekt des Einbahnverkehrs und die damit verbundenen Einsparmöglichkeiten 
bei Straßenflächen noch einmal herangezogen wird. Zudem werden durch 
diese Mulden in hohem Maße abfiltrierbare Stoffe (Brems- und Reifenabrieb) 
zurückgehalten, die in naher Zukunft als Überwachungsparameter (ASF) bei 
der Einleitung von Niederschlagswasser insbesondere von Straßenflächen zur 
Anwendung kommen. 

Kenntnisnahme 
 
 

Teilberücksichtigung 
Wie unter Punkt 3.2 der Begründung beschrieben, werden im östlichen "Flach-
bereich" des Plangebiets, entlang der öffentlichen Grünfläche, bereits Verduns-
tungsmulden eingerichtet.  

Durch die Umplanung im südlichen Bereich (durchgehender Knick) entsteht 
zwischen den Grundstücken Nr. 16 und 17 eine zusätzliche Grünfläche, die nun 
ebenfalls als Vernässungs- und Verdunstungsfläche zur Verfügung steht.  

Im restlichen Planbereich wird aufgrund des Gefälles (bis zu 7%) auf die Ein-
bringung von Mulden verzichtet, da diese dann eine zu große Tiefe erreichen 
würden. Aus Mulden würden Gräben.  

Es wird darauf hingewiesen, dass entlang der Straßen überall Schotterrasen-
flächen entstehen mit einer wassergebundenen Decke. Diese Flächen haben 
gewisse Retentionseigenschaften und halten auch Abriebstoffe zurück. Außer-
dem werden beim Regenwasser-Rückhaltebecken Sandfänge zur Filtration ein-
gebaut, die die Weitergabe von schwebenden Schadstoffen an die Vorflut ver-
hindern bzw. minimieren.  

Die untere Bodenschutzbörde weist darauf hin, dass bei der Anlage eines 
Baugebiets die Belange des vorsorgenden Bodenschutzes (§1 BBodSchG i. V. 
mit § 1a Abs. 2 BauGB) zu berücksichtigen sind. Es ist auf einen sparsamen 
und schonenden Umgang mit dem Boden zu achten. Im Umweltbericht aufge-
führten Belange des vorsorgenden Bodenschutzes sind zu berücksichtigen. 
Darüber hinaus ist der unteren Bodenschutzbehörde im Rahmen des Erschlie-
ßungs- und Entwässerungsantrag ein Konzept für ein Bodenmanagement mit 
Angaben über den Verbleib des Bodens getrennt nach Mutterboden und Unter-
boden vorzulegen. Dabei ist so viel wie möglich vor Ort zu verwerten. 

Kenntnisnahme 
Die Hinweise werden an den Erschließungsträger weitergeleitet.  

Durch die Neuanlage des Knicks im südlichen Bereich des Plangebiets kann  
ein Teil des Oberbodens vor Ort sinnvoll verwendet werden.  
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Von den anderen Fachdiensten des Kreises Schleswig-Flensburg werden keine 
Hinweise gegeben. 

B08. Wasserverband Nordangeln 

Schreiben vom 26.11.2020 

 

… zum B-Plan Nr. 24 "Bredegatter Straße" und der 57. Änderung des Flächen-
nutzungsplans verweist der WV Nordangeln auf seine Stellungnahme vom 
28.07.2020. 

 

… WICHTIG: Hinsichtlich der Löschwasserversorgung - wie in der Begründung 
B-Plan 24 unter 3.1. (S.20) aufgeführt - sind von Ihnen dementsprechende Pla-
nungsänderungen vorzunehmen. Der WV Nordangeln kann dem B-Plan an-
sonsten nicht zustimmen. 

 

Red. Anm.: Dem Schreiben vom 26.11.2020 liegt eine Kopie der Stellung-
nahme vom 28.07.2020 (siehe unten, frühzeitige Behördenbeteiligung) bei. Da-
bei ist der fünfte Punkt (Die Sicherstellung …) durch einen handschriftlichen 
Pfeil besonders hervorgehoben.  

 

Stellungnahme vom 28.07.2020: 

Der Wasserverband Nordangeln nimmt zum o.g. B-Plan zur Trinkwasserver-
sorgung wie folgt Stellung: 

 Der WV Nordangeln führt die Planung, Ausschreibung, Vergabe der 
Bauleistungen sowie die örtliche Bauüberwachung selbst durch. 

 Eine rechtzeitige Kontaktaufnahme mit dem Wasserverband Nordan-
geln wird vorausgesetzt. 

 Es wird ein separater Erschließungsvertrag zwischen dem Erschlie-
ßungsträger und dem WV Nordangeln geschlossen. 

 Art und Umfang der Anlagen zur Trinkwasserversorgung sind rechtzei-
tig durch den Erschließungsträger mit dem WV Nordangeln abzustim-
men. 

 Die Sicherstellung der Löschwasserversorgung ist grundsätzlich mit 
der Gemeinde abzustimmen. Die Entnahme von Löschwasser aus dem 

 
 
 

 

Berücksichtigung 
Die Formulierung zum Thema "Löschwasserversorgung" wird wie folgt geän-
dert (Begründung, Kap. 3.1 "Versorgung").  

 
Die Gemeinde ist Träger der Löschwasserversorgung gemäß § 2 Brand-
schutzgesetz Schleswig-Holstein. Dazu wird sie sich der Unterstützung der 
Freiwilligen Feuerwehr sowie des Wasserverbandes Nordangeln bedienen. Die 
Planung und die Herstellung der Anlagen zur Löschwasserversorgung (Hydran-
ten, Vorschieber) sind im Auftrag des Entwicklungsträgers und in Abstimmung 
mit der Freiwilligen Feuerwehr durchzuführen. Die Vorgaben des Arbeitsblattes 
W 405 des DVGW sind zu beachten. Die Entnahmestellen dürfen zur Sicher-
stellung wirksamer Löscharbeiten nicht weiter als 75 m Luftlinie (maximal 80-
120 m verlegte Druckschlauchleitung über eine gesicherte Wegführung) von 
den jeweiligen Objekten entfernt liegen. Je Löschwasserentnahmestelle ist ein 
Löschwasservolumenstrom von mindestens 48 m3 x h-1 bei zeitgleicher Lösch-
wasserentnahme aus zwei hintereinander geschalteten Hydranten nachzuwei-
sen. Die Sicherstellung und bauliche Umsetzung erfolgt durch den Wasserver-
band Nordangeln in Abstimmung mit dem Erschließungsträger. Die Sicherstel-
lung der Löschwasserversorgung ist grundsätzlich mit der Gemeinde abzustim-
men. Die Entnahme von Löschwasser aus dem Trinkwassernetz über Hydran-
ten ist möglich, eine Verpflichtung zur Lieferung von Löschwasser ergibt sich 
hieraus nicht.   
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Trinkwassernetz über Hydranten ist möglich, eine Verpflichtung zur Lie-
ferung von Löschwasser ergibt sich hieraus nicht. 

 Bei Doppelhäusern, die eine eigene Hausnummer je Doppelhaushälfte 
bekommen, sind zwei separate Hausanschlussleitungen erforderlich. 

 Grundsätzlich wird zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit eine 
Ringleitung herzustellen sein (zwei Einbindungen in vorhandenes Sys-
tem). 

 Die Trasse der Trinkwasserleitung ist im Bereich der Erschließungs-
straße, nicht im Gehweg oder Seitenstreifen vorzusehen. Vom Bord-
stein oder Läuferstein oder anderen Betoneinbauteilen mit Unterbeton 
und Rückenstütze ist ein lichter Abstand von 0,5m einzuhalten. 

 Der lichte Abstand der Trinkwasserleitungen zu Abwasserkanälen 
muss mindestens 0,75m betragen, von Kontrollschächten mindestens 
0,25m. Der Nachweis der Dichtheit von Kanälen und Kontrollschächten 
ist erforderlich. Wichtig: In Kurvenbereichen von Straßen sind genü-
gend Kontrollschächte vorzusehen, um die o.g. Anforderungen einhal-
ten zu können. 

 Geplante Bepflanzungen sind mit hinreichendem Abstand vorzusehen. 
 Änderungen der Geländehöhen (Verringerungen und Erhöhungen) 

sind mit dem WV Nordangeln vor Durchführung der Maßnahme abzu-
stimmen. 

 Falls Hauptleitungen ausnahmsweise nicht in öffentlichen Flächen ver-
legt werden können, ist eine Grunddienstbarkeit zu Gunsten des WV 
vor Maßnahmenbeginn zu erwirken, ohne dass hierfür Kosten für den 
WV Nordangeln entstehen. 

 Alle Kosten (insbesondere Baukosten und Planungskosten) sind dem 
WV Nordangeln durch den Erschließungsträger zu erstatten. 

 Eine Vorauszahlung wird verlangt. 
 Der Wasserverband ist zu den technischen Abnahmen und zur förmli-

chen Abnahme rechtzeitig schriftlich einzuladen. 

Es wird eine Vorauszahlung in Höhe von 80% der Kostenschätzung verlangt. 
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B10. Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein 

Schreiben vom 27.11.2020 

 

… unsere Stellungnahme vom 15.07.2020 wurde richtig in die Begründung der 
57. Änderung des Flächennutzungsplanes und die Begründung des Bebau-
ungsplanes Nr. 24 der Gemeinde Steinbergkirche für den Bereich „Bredegatter 
Straße“ übernommen. Sie ist weiterhin gültig. 

Kenntnisnahme 

B13. Breitbandzweckverband Angeln 

Schreiben vom 19.11.2020 

 

… der Verband hat zur o.g. Bauleitplanung keine Anregungen oder Bedenken. 

Hierzu jedoch ein Hinweis des Verbandes:  

§ 77i Abs. 7 S. 2 TKG legt Folgendes fest: „Im Rahmen der Erschließung von 
Neubaugebieten ist stets sicherzustellen, dass geeignete passive Netzinfra-
strukturen, ausgestattet mit Glasfaserkabeln, mitverlegt werden.“ Für den Er-
schließungsträger ergibt sich daraus die Pflicht, die passive Infrastruktur für 
FTTB/H-Anschlüsse vorzurüsten bzw. vorrüsten zu lassen. Dass die Vorschrift 
auf diesen Verlegestandard abzielt und nicht bloß den Roll-out von Glasfaser-
kabeln bis zu den Verteilerkästen verlangt, lässt sich der Gesetzesbegründung 
entnehmen: „Weiterhin soll mit der Regelung für Neubaugebiete sichergestellt 
werden, dass dort, wo ein ganzes Gebiet neu erschlossen wird, ob Wohn- oder 
Gewerbegebiet, keine neuen Schwachstellen in Form von Kupferinfrastrukturen 
entstehen, sondern vielmehr nachhaltige Hochgeschwindigkeitsinfrastruktur bis 
zum Endkunden verlegt wird“ (BT-Drs.: 18/8332, S. 30). 

Der Erschließungsträger sorgt also für die Glasfaserinfrastruktur und bildet 
diese Kosten über den Grundstückskaufpreis mit ab. Insofern ist also bereits 
bei der Ausschreibung der Tiefbauarbeiten die Glasfaseranbindung der Grund-
stücke mit zu berücksichtigen. 

Die hierfür erforderlichen technischen Anforderungen und LV´s werden vom 
BZVA über das Planungsbüro MRK Media GmbH zur Verfügung gestellt. 

 

Red. Anm.: Als Anlagen wurden am 20.11.2020  

- ein Lageplan (siehe unten) 
- ein Verlege-Schema und 

Kenntnisnahme 
Die Hinweise und Anlagen werden an den Erschließungsträger weitergeleitet.
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- ein Leistungsverzeichnis Breitband 

zur Verfügung gestellt. Der Lageplan (siehe unten) ist hier mit aufgenommen. 
Das Verlege-Schema und das Leistungsverzeichnis werden direkt an den Er-
schließungsträger weitergeleitet.  

 

 

B14.  Deutsche Telekom Technik GmbH, PTI 11, Planungsanzeigen 

Schreiben vom 23.11.2020 

 

…  

Zu der o.g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung:   
Wir verweisen in dieser Angelegenheit auf unser Schreiben vom 13.07.2020, in 
dem wir schon ausführlich Stellung genommen haben. 

Des Weiteren haben wir gegen die o.a. Planung keine Bedenken. 

 

Kenntnisnahme 
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B15. Schleswig-Holstein Netz AG   

Schreiben vom 18.12.2020 

 

… zum Bebauungsplan Nr. 24, Bredegatter Straße und zur 57. Änderung des 
Flächennutzungsplans der Gemeinden des ehemaligen Amts Steinbergkirche, 
bestehen unsererseits keine Bedenken. 

Damit es bei der Erschließung nicht unnötig zu Bauverzögerungen kommt, bit-
ten wir vor der Ausschreibung der Erschließungsarbeiten mit der Schleswig-
Holstein Netz AG, Netzcenter Süderbrarup, Kontakt aufzunehmen. 

Kenntnisnahme 

B19. NABU Schleswig-Holstein 

Schreiben vom 16.12.2020 

 

… Der NABU hat vom Grundsatz her gegen den vorgelegten Entwurf keine 
Einwände. Es handelt sich bei den Flächen um ackerbaulich konventionell be-
wirtschaftete bzw. teilbewirtschaftete Bereiche, die direkt angrenzen an beste-
hende Wohnbebauung. 

Wir halten aber die folgenden Punkte bei der Umsetzung für berücksichtigungs-
würdig: 

1. Die bestehenden Knicks mit zum Teil wertvollem Baumbestand (Über-
hälter) müssen unbedingt erhalten werden.  
 
 
 
 

2. Die Knicks müssen vorschriftsmäßig gepflegt werden, Überhälter dür-
fen nicht entnommen werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kenntnisnahme 
 
 
 

 
 

Berücksichtigung 
Abgesehen von der unvermeidlichen Rodung eines 5 m langen Knickabschnitts 
für einen Gehweg, bleiben die bestehenden Knicks inkl. der Überhälter komplett 
erhalten. An zwei Stellen werden Lücken im westlichen Knick fachgerecht ge-
schlossen.  
 
Berücksichtigung 
Auch wenn die Knickflächen Teil der Privatgrundstücke sind, werden sie als 
Erhaltungsfläche und nicht als private Grünfläche dargestellt. Um den dauer-
haften Erhalt der Knickstreifen zu gewährleisten, wird zwischen der Knickfläche 
und den anschließenden Gartenflächen ein Schutzstreifen festgesetzt, der nicht 
bebaut bzw. dauerhaft versiegelt werden darf. Zudem wird auf den geltenden 
Knickerlass verwiesen. Die in dem Erlass beschriebenen Pflegemaßnahmen 
sind von den Grundstückseigentümern durchzuführen. In den Grundstückskauf-
verträgen wird auf diese Pflicht zur Knickpflege durch die Grundstückseigentü-
mer verwiesen. Die Knickpflege beinhaltet auch den sachgerechten Umgang 
mit den Überhältern.   
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3. Die Überhälter bzw. bestehenden Bäume müssen während der Bau-
phase ausreichend vor Beschädigungen geschützt werden.  
 
 
 
 
 

4. Bei der Gestaltung der öffentlichen Grünflächen sollte auf heimische 
Pflanzen und verstärkt auf insektenfreundliche Blühpflanzen geachtet 
werden. 
 

5. Die Versiegelung von Flächen sollte auch auf den privaten Geländetei-
len so gering wie möglich sein.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Das zu erstellende Regenrückhaltebecken sollte so naturnah wie (tech-
nisch) möglich gestaltet werden.  
 
 
 
 
 
 

7. Es sollte auf insektenfreundliche Beleuchtung geachtet werden. 

Berücksichtigung 
Im Bereich der Überhälter und der sonstigen erhaltenswerten Bäume (zwei Ei-
chen und eine Pappel) wird der Schutzstreifen um 1,5 m um die Baumkronen 
herum erweitert. Die Knick-Schutzstreifen dürfen nicht bebaut bzw. dauerhaft 
versiegelt werden. Der Schutz gilt auch während der Bauphase.   
 
 
Kenntnisnahme 
Der Hinweis wird an den Erschließungsträger weitergeleitet.  
 
 
Kenntnisnahme 
In der Begründung (Kap. 2.1 "Art und Maß der baulichen Nutzung") wird auf das 
Thema "Versiegelung der Privatgrundstücke" näher eingegangen (Zitat siehe 
unten). Es handelt sich hierbei um für Wohngebiete übliche Werte.   
 
"Die GRZ regelt die bauliche Dichte im Verhältnis zur Grundstücksgröße, d.h. 
je größer ein Baugrundstück ist, desto größer ist die zulässige Grundfläche des 
Gebäudes. Für die Baugebiete WA5, WA6, WA7, WA8 und WA11, die der 
Unterbringung von Einfamilienhäusern und Doppelhäusern dienen, wird eine 
für diese Bauformen übliche GRZ von 0,35 festgesetzt, d.h. es sind maximal 
35% der Baugrundstücksfläche überbaubar. Für Stellplätze, Garagen, Grund-
stückszufahrten und Nebenanlagen kann die GRZ bis zu 50% überschritten 
werden, so dass eine Gesamtversiegelung des Baugrundstücks von 52,5% 
möglich ist. Die Baugebiete WA1, WA2, WA3, WA4, WA9 und WA10 sind für 
Reihenhäuser und Mehrfamilienhäuser vorgesehen. Diese Bauformen weisen 
gegenüber Einfamilienhäusern und Doppelhäusern naturgemäß eine höhere 
bauliche Dichte auf. Daher wird in diesen Teilgebieten eine GRZ von 0,4 fest-
gesetzt. Dies entspricht einer überbaubaren Grundstücksfläche von maximal 
40% bzw. einer Gesamtversiegelung von 60% des Baugrundstücks."  
 
Berücksichtigung 
Das neue Regenrückhaltebecken wird durch Erdbauweise, Gestaltung mit teil-
weise flachen Uferböschungen mit Böschungsneigung 1 : 3 bis 1 : 5 und Ver-
wendung heimischer und standortgerechter Arten bei der Bepflanzung weitge-
hend naturnah gestaltet. Auf eine künstliche Abdichtung des Regenwasser-
Rückhaltebeckens wird voraussichtlich verzichtet (vorbehaltlich Bodengutach-
ten).   
 
Kenntnisnahme 
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 An den größeren Gebäuden Natriumdampfhochdrucklampen 
(SE/ST-Lampen) 

 Verwendung von Leuchten mit Richtcharakteristik durch ent-
sprechende Abschirmung (Vermeiden von Kugelleuchten) so-
wie Verwendung vollständig gekapselter Lampengehäuse ge-
gen das Eindringen von Insekten 

 Verwendung von LED-Technik mit warmweißem Licht (Kalt-
weißes Licht zieht wesentlich mehr Insekten an) 

 Einbau von Zeitschaltuhren bzw. Bewegungsmeldern, um 
Dauerbeleuchtungen möglichst zu vermeiden 

Die genannten Punkte lassen sich im Rahmen der Bauleitplanung nicht regeln. 
Die Hinweise werden aber an den Erschließungsträger weitergeleitet und als 
Empfehlungen im Umweltbericht aufgeführt. Der Erschließungsträger sichert 
zu, im Rahmen seiner Möglichkeiten (Durchführung der Erschließungsarbeiten, 
Hinweise an die privaten Bauherren) auf die Umsetzung einer insektenfreundli-
chen Beleuchtung hinzuwirken.  

Weiterhin wird für die öffentlichen Grünflächen und die Bankettbereiche der 
Straßen insektenfreundliche Regiosaat verwendet. Für die Bepflanzung werden 
nur heimische Sträucher ausgewählt. Es ist vorgesehen, Teile der großen öf-
fentlichen Grünfläche als Wildwiese anzulegen.  

Hinweise, Anregungen, Bedenken 
(tlw. gekürzte Zusammenfassung) 

Berücksichtigung / Beschlussempfehlung 

C. Öffentlichkeit 

Es wurden keine Anregungen und Bedenken vorgetragen. Kenntnisnahme 
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1. Plangrundlagen 

1.1 Anlass und Ziel der Planung 

Die Gemeindevertretung Steinbergkirche hat in ihrer Sitzung am 02.03.2020 die Aufstellung 

der 57. Änderung des gemeinsamen Flächennutzungsplans der Gemeinden des ehemaligen 

Amts Steinbergkirche und des Bebauungsplans Nr. 24 beschlossen. Die Bauleitpläne werden 

im Parallelverfahren aufgestellt. Ziel der Planung ist die Ausweisung eines allgemeinen Wohn-

gebiets auf einer bisher landwirtschaftlich genutzten Fläche. Das neue Wohngebiet umfasst 

27 Baugrundstücke für Einzel- und Doppelhäuser und 10 Baugrundstücke für Reihen- bzw. 

Mehrfamilienhäuser. Durch die Verschiedenartigkeit der entstehenden Gebäudetypen wird ge-

währleistet, dass auch kleinteilige Wohnraumangebote für Senioren- oder Singlehaushalte 

entstehen können. Mit diesem breiten Angebot an möglichen Wohnformen wird auf eine diffe-

renziert auftretende Wohnraum-Nachfrage eingegangen. Die Gemeinde Steinbergkirche wird 

damit ihrer Funktion als ländlichem Zentralort gerecht. Das geplante Wohngebiet dient der 

Deckung des örtlichen und überörtlichen Bedarfs an Wohnraum.  

Die Gemeinde Steinbergkirche hat im zentralörtlichen System des Landes Schleswig-Holstein 

die Funktion eines ländlichen Zentralorts und gehört damit zu den Schwerpunkten der Sied-

lungsentwicklung, auch über den örtlichen Bedarf hinaus. Die Gemeinde Steinbergkirche 

möchte auf die hohe und vielfältige Nachfrage nach Baugrundstücken und Wohnmöglichkeiten 

vor Ort reagieren. Die stabile Nachfrage wird am Wohngebiet „Bebauungsplan Nr. 20 

Ostertoft“ deutlich, dessen Grundstücke in 2019/2020 vollständig erschlossen und verkauft 

wurden. Der Bebauungsplan Nr. 24 „Bredegatter Straße“ nimmt diesen Zweig der Nachfrage 

auf und schafft zusätzlich in erheblichem Umfang Bauflächen für den verdichteten Wohnungs-

bau (MFH/RH).  

Die 2020 aktualisierte Innenentwicklungspotenzialanalyse der Gemeinde Steinbergkirche 

(vgl. Kap. 1.5 sowie Anlage 2) zeigt, dass speziell im Ortsteil Steinbergkirche nur wenige 

Potenzialflächen kurz- bzw. mittelfristig zur Verfügung stehen. Die Gemeinde Steinbergkirche 

hat sich zum Ziel gesetzt, durch die Aktivierung von Innenentwicklungspotenzialen und die 

gleichzeitige, maßvolle Ausweisung neuen Baulands, der hohen Nachfrage nach Baumöglich-

keiten gerecht zu werden und damit dem allgemein negativen demographischen Trend entge-

genzusteuern. Der Umfang und die typologische Vielfalt der beabsichtigten Entwicklung ent-

sprechen der Funktion Steinbergkirches als ländlichem Zentralort (vgl. Kap. 1.3).  

Die Ausweisung der neuen Wohnbauflächen erfolgt im unmittelbaren Anschluss an die vor-

handene Bebauung an der „Bredegatter Straße“, des “ Schosterwegs“ und der „Kanonen-

straße“ und führt so die Wohngebietsentwicklung im südöstlichen Bereich von Steinbergkirche 

fort. Die Fläche wurde unter der Bezeichnung „Suchfläche W 4“ im Rahmen einer von der 

Planungsgruppe Plewa verfassten Analyse „Innenentwicklungspotenziale und Flächenfindung 

für die Wohnbauentwicklung in der Gemeinde Steinbergkirche“ (Stand 11.08.2015) als geeig-

net angesehen (siehe Anlage 1, Seite 42 sowie Kap. 1.6). 

Die Planung erfordert eine Änderung des Flächennutzungsplans, da das Plangebiet im bisher 

gültigen Flächennutzungsplan nicht als Wohnbaufläche dargestellt ist. Die Fläche wurde bis-

her landwirtschaftlich genutzt. 
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Eigentümer des Grundstücks ist der Entwicklungsträger TEG Nord, Albersdorf. Die gesamten 

Planungskosten für das vorliegende Bauleitplanverfahren gehen zu Lasten des Entwicklungs-

trägers. 

 

1.2 Lage und räumlicher Geltungsbereich 

Das Plangebiet der 57. Änderung des Flächennutzungsplans und des Bebauungsplans Nr. 24 

befindet sich im südöstlichen Bereich der Ortslage Steinbergkirche, "südlich der Bredegatter 

Straße, östlich des Schosterwegs und westlich der Kanonenstraße". Im Süden schließt sich 

eine landwirtschaftlich genutzte Fläche an.  

Das Plangebiet umfasst das Flurstück 203 sowie Teilflächen der Flurstücke 202 und 572 der 

Flur 12 der Gemarkung Steinberg und ist insgesamt ca. 4,7 ha groß. Das Plangebiet (jeweils 

Plangebietsmittelpunkt und Luftlinie) liegt etwa 220 m südlich der Bundesstraße B199 und 

etwa 420 m vom Ortszentrum (historische Kirche) entfernt. Einkaufsmöglichkeiten befinden 

sich in ca. 750 m Entfernung an der B199 in Richtung Langballig . Im Ortsteil Steinbergkirche 

befinden sich ein Kindergarten und eine Grundschule in der Straße Hattlundmoor (Entfernung 

ca. 800 m Luftlinie). Weiterführende Schulen haben ihre Standorte in den Gemeinden Sterup, 

Satrup und in der Stadt Kappeln.  

 

Abb. 1: Übersichtskarte; Lage des Plangebiets, ohne Maßstab 
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1.3 Raumordnungsplanung 

Im Landesentwicklungsplan 2010 (LEP 2010) ist die Gemeinde Steinbergkirche als ländli-

cher Zentralort (vgl. dort, Ziffer 2.2.4) im ländlichen Raum (vgl. Ziffer 1.4) eingestuft. Die Ge-

meinde und damit auch das Plangebiet liegen in einem Entwicklungsraum für Tourismus und 

Erholung (vgl. dort, Ziffer 3.7.2) und einem Vorbehaltsraum für Natur und Landschaft (vgl. dort, 

Ziffer 5.2.2). 

 

Abb. 2: Auszug aus dem LEP 2010, ohne Maßstab 

Die Gemeinde Steinbergkirche stellt als ländlicher Zentralort einen Schwerpunkt für den Woh-

nungsbau dar. Demzufolge gilt für Steinbergkirche der wohnbauliche Entwicklungsrahmen 

gem. Ziff. 2.5.2 nicht. Für die Gemeinde existiert auch keine interkommunale Vereinbarung, 

zur Regelung von Wohnraumkontingenten. 

Auch im Regionalplan für den Planungsraum V in der Neufassung 2002 (RP V) (siehe 

Abb. 3, Auszug) wird Steinbergkirche als ländlicher Zentralort (vgl. dort, Ziffer 6.1 (1)) im länd-

lichen Raum (vgl. dort, Ziffer 4.2 (1)) eingestuft. Die gesamte Gemeinde Steinbergkirche ist 

Teil eines Gebietes mit besonderer Bedeutung für Tourismus und Erholung (vgl. dort, Ziffer 

5.4 (1)) und liegt in einem Gebiet mit besonderer Bedeutung für den Grundwasserschutz (vgl. 

dort, Ziffer 5.5 (2)). 

Auf den Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum I (Stand 2020) und den Land-

schaftsplan der Gemeinde Steinbergkirche (Stand 2002) wird im Umweltbericht näher ein-

gegangen (vgl. Kap. 4.2.9 "Fachplanungen"). 
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Abb. 3: Auszug aus dem Regionalplan für den Planungsraum V, ohne Maßstab 

 

1.4 Flächennutzungsplanung 

Die Gemeinden des ehemaligen Amts Steinbergkirche verfügen über einen gemeinsamen Flä-

chennutzungsplan im Sinne des § 204 BauGB. Die Vertretungen der Gemeinden des Amts 

Steinbergkirche haben übereinstimmend beschlossen, den gemeinsamen Flächennutzungs-

plan für ihr jeweiliges Gemeindegebiet eigenständig ändern oder ergänzen zu können, weil 

der Zweck der gemeinsamen Planung erreicht ist und damit die Voraussetzungen für eine 

gemeinsame Planung entfallen sind. Zu dieser Verfahrensweise hat der Innenminister des 

Landes Schleswig-Holstein mit Datum vom 31.08.1988 seine Zustimmung nach §204 (1) Satz 

5 BauGB erteilt. Somit ist die Gemeinde Steinbergkirche in der Lage, den gemeinsamen Flä-

chennutzungsplan für das Gemeindegebiet Steinbergkirche zu ändern bzw. zu ergänzen.  

Im gültigen Flächennutzungsplan der Gemeinden des ehemaligen Amts Steinbergkirche (Ah-

neby, Esgrus Steinbergkirche, Niesgrau, Quern, Steinberg und Sterup) von 1974 ist der Gel-

tungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 24 tlw. als „Mischgebiet“, tlw. als „Parkanlage“ und tlw. 

als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt.  

Damit der Bebauungsplan Nr. 24 mit der Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes aus 

dem Flächennutzungsplan entwickelt werden kann, wird die 57. Änderung des Flächennut-

zungsplans erforderlich. Der Flächennutzungsplan ist deshalb im sog. Parallelverfahren nach 

§ 8 (3) BauGB anzupassen. Entsprechend den im Bebauungsplan vorgesehenen Nutzungen 

soll die Fläche als Wohnbaufläche -W- dargestellt werden.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Ahneby
https://de.wikipedia.org/wiki/Ahneby
https://de.wikipedia.org/wiki/Esgrus


Gemeinde Steinbergkirche Bebauungsplan Nr. 24 Begründung 

 

Ingenieurgemeinschaft Sass & Kollegen GmbH  Grossers Allee 24  25767 Albersdorf  Seite 5 

 

Abb. 4: Ausschnitt aus dem gemeinsamen Flächennutzungsplan der Gemeinden des ehemaligen 

Amts Steinbergkirche von 1974, eingefügt ist die Umgrenzung des Plangebiets B24, ohne Maß-

stab 

 

Abb. 5: 57. Änderung des gemeinsamen Flächennutzungsplan der Gemeinden des ehemaligen 

Amts Steinbergkirche, ohne Maßstab 

Plangebiet  
          B24 
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1.5 Innenentwicklungspotenziale 

Mit dem Landesentwicklungsplan 2010 (LEP) und der Novellierung des Baugesetzbuchs von 

2013 wurde im Interesse einer nachhaltigen, städtebaulichen Entwicklung der Vorrang von 

Maßnahmen der Innenentwicklung gegenüber denen im Außenbereich betont. Im Rahmen der 

Innenentwicklung sind im Wesentlichen folgende Gebiete bzw. Flächen zu untersuchen: 

 Baulücken im unbeplanten Innenbereich; 

 bebaute Grundstücke im unbeplanten Innenbereich, die für eine Umnutzung zugunsten 

von Wohnraum in Frage kommen; 

 sowie unbebaute Flächen in Wohngebieten, für die ein rechtswirksamer Bebauungs-

plan existiert. 

Für die Gemeinde Steinbergkirche wurde 2015 das Gutachten „Innenentwicklungspotenziale 

und Flächenfindung für die Wohnbauentwicklung in der Gemeinde Steinbergkirche“ von der 

Planungsgruppe Plewa erstellt (siehe Anlage 1). Aus Anlass des Bebauungsplans Nr. 24 

wurde die Innenentwicklungsanalyse 2020 aktualisiert (siehe Anlage 2).  

Die Entwicklungspotenziale wurden darin nach ihren Entwicklungsvoraussetzungen (z.B. 

"Baulücke", "Hinterlandbebauung", "Privatgarten" etc.) und ihrer zeitlichen Realisierungspers-

pektive differenziert erhoben und mittels einer Tabelle sowie kartographisch dokumentiert. Die 

Realisierungsperspektive bezieht sich auf die zeitlichen Horizonte des Landesentwicklungs-

plans Schleswig-Holstein (2018, Entwurf-Fortschreibung). Dabei wird angenommen, dass die 

kurz- und mittelfristigen Potentiale bis zum Jahr 2030 und die langfristigen Potentiale ab 2031 

realisiert werden. 

Gemeinde Steinbergkirche, Ortsteile 
Wohneinheiten 

bis 2030 / ab 2031 

OT Steinbergkirche  17 4 

OT Großquern 24 1 

OT Nieby, Kalleby und Nübelfeld 9 3 

Gesamtsumme der Wohneinheiten 50 8 

Tabelle 1: Zusammenstellung der Innenentwicklungspotenziale (WE) für die Gemeinde Stein-

bergkirche gesamt 

Im Ergebnis zeigt die Gemeinde Steinbergkirche kurz- bis mittelfristig realisierbare Potenzial-

flächen im Umfang von 50 Wohneinheiten (Zeitraum bis einschließlich 2030). Darüber hinaus 

wurden weitere acht Wohneinheiten auf Potenzialflächen mit einer langfristigen Perspektive 

(ab 2031) dokumentiert. Die Anzahl der Wohneinheiten mit kurz- bis mittelfristiger Perspektive 

beruht insbesondere auf einem neuem Baugebiet im Ortsteil Quern (18 WE).  

Der Ortsteil Steinbergkirche selbst verfügt nur über Potenzialflächen für 17 Wohneinheiten mit 

kurz- bis mittelfristiger Perspektive. Davon liegen allein acht WE im Bereich „Mühlenfeld“ auf 

einer Fläche, die als „Bolzplatz“ und Erholungsfläche intensiv genutzt wird. Weitere drei WE 
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sind auf einer Potenzialfläche südlich der Bredegatter Straße verortet, die Bestandteil des Be-

bauungsplans Nr. 24 ist. Die restlichen Potenzialflächen befinden sich in privater Hand. Die 

Gemeinde kann somit nur sehr eingeschränkt auf die Verfügbarkeit der Innenentwicklungspo-

tenziale Einfluss nehmen.  

Der Gemeinde Steinbergkirche kommt als ländlichem Zentralort auch die raumordnerische 

Aufgabe der Deckung des örtlichen sowie des überörtlichen Bedarfs an Wohnraum zu. Dabei 

gilt es, die Wohnungsnachfrage in der Gemeinde Steinbergkirche zu binden und damit das 

zentralörtliche System zu stärken. Hierzu gehört auch die Bereitstellung von Grundstücken für 

Einfamilienhäuser und Mehrfamilienhäuser an geeigneten Standorten. Kommt die Gemeinde 

Steinbergkirche diesen Anforderungen nicht nach, so schlägt sich die Wohnungsnachfrage in 

den wesentlich kleineren Nachbargemeinden nieder, was aus Sicht der Raumordnung dem 

zentralörtlichen System widerspricht und zu vermeiden ist.  

 

1.6 Standortalternativenprüfung 

Grundlage der Standortalternativenprüfung ist die von der Planungsgruppe Plewa verfasste 

Analyse „Innenentwicklungspotenziale und Flächenfindung für die Wohnbauentwicklung in der 

Gemeinde Steinbergkirche“ (siehe Anlage 1, Seite 42 sowie nachfolgende Abb. 6, Stand 

11.08.2015). Darüber hinaus werden in der Gemeinde keine weiteren Flächen diskutiert und 

deshalb hier auch nicht weiter betrachtet. Im Rahmen der gennannten Untersuchung wurden 

auch die Darstellungen des Landschaftsplans der Gemeinde Steinbergkirche (Bekanntma-

chung 2003) berücksichtigt.  

Die Fläche W1 wurde inzwischen entwickelt und steht deshalb nicht mehr zur Verfügung.  

Die Fläche W2 befindet sich in privater Hand und steht für eine Wohnbauentwicklung nicht zur 

Verfügung. Bei der Fläche handelt es sich um eine Teilfläche einer sogenannten Hauskoppel, 

die zu der im Süden angrenzenden landwirtschaftlichen Hofstelle gehört. 

Für die Fläche W3 wurde am 17.10.2019 ein Aufstellungsbeschluss gefasst. Hier soll an der 

B 199 eine Mischgebietsfläche entstehen. Aufgrund der Immissionen durch die Bundesstraße 

ist "MI" hier die bevorzugte Nutzung. Für ein Wohnbaugebiet steht die Fläche nicht zur Verfü-

gung.  

Die Fläche W5 ist zu großen Teilen verlärmt. Nördlich grenzt eine Schule und ein Sportplatz 

an (Tennisplatzanlage, Basketballplatz, Schulhof), von denen entsprechende Lärmemissionen 

ausgehen, die den gesamten nördlichen Bereich der Fläche negativ beeinflussen. Südlich 

grenzt die Fläche an die L 245 an. Auch von dort wirken die entsprechenden Lärmemissionen 

auf die Fläche ein. Eine Anbindung/Erschließung aus den bestehenden Siedlungsstrukturen 

heraus ist nicht möglich. Die Zufahrt müsste im Bereich der Ortsausfahrt Richtung Sterup er-

folgen, was wegen der mangelnden Einbindung unattraktiv ist. Zudem befindet sich in dem 

Bereich ein Teich, der als § 30 BNatSchG (vormals sog. "§ 15a-Fläche" nach LNatSchG) ein-

gestuft ist. Die Fläche wird im Landschaftsplan als "Entwicklungsfläche für eine wohnbauliche 

Entwicklung" bezeichnet. Aus städtebaulicher Sicht ist diese Fläche eher abzulehnen.  
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Abb. 6: Suchflächen für die wohnbauliche Entwicklung, aus: Planungsgruppe Plewa „Innenent-

wicklungspotenziale und Flächenfindung für die Wohnbauentwicklung in der Gemeinde Stein-

bergkirche“ (Stand 11.08.2015), siehe auch Anlage 1, hier ohne Maßstab; eingefügt (blau) ist die 

Verortung des Plangebiets B24 

Die Fläche W6 befindet sich in privater Hand und steht für eine Wohnbauentwicklung nicht zur 

Verfügung.  

Die Fläche W4 kann von der Bredegatter Straße aus erschlossen und damit als integriertes 

Baugebiet entwickelt werden. Mit der von Westen nach Osten abfallenden Topografie ist städ-

tebaulich so umzugehen, dass ein erheblicher Eingriff in das Landschaftsbild vermieden wird.  

B24 
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Abb. 7: Rendering mit der zukünftigen Bebauung (Beispieldarstellung) 

 

 

Abb. 8: Geländeschnitt mit der zukünftigen Bebauung (Beispieldarstellung) 

Anhand eines Geländeschnitts und eines Renderings (vgl. Abb. 7 und Abb.8) mit der zukünf-

tigen Bebauung und der Umgebung (Umgebung nur als Grundflächen) kann aufgezeigt wer-

den, dass sich die Höhenentwicklung der zukünftigen Bebauung in die Siedlungsstruktur und 

in das Landschaftsbild einfügt. Die Abfolge der Gebäudereihen "folgt" dem abfallenden Ge-

lände in einem gleichförmigen Rhythmus von Westen nach Osten bis im östlichen Bereich der 

Abstand zwischen den etwas höheren Gebäuden vergrößert wird. Die etwas höheren Ge-

bäude sind so platziert, dass sie sich in die landschaftliche Senke "einpassen". Das Baugebiet 

erfährt in Richtung Süden eine Einfassung durch einen Knick, der durch einen öffentlichen 

Pflegestreifen geschützt wird. Die Fläche steht für eine Entwicklung zur Verfügung.  

Aufgrund dieser Ausgangslage hat sich die Gemeinde Steinbergkirche zur Entwicklung des 

Wohngebietes für den Standort „Bredegatter Straße“ entschieden. 
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2. Planinhalte  

2.1 Art und Maß der baulichen Nutzung 

Entsprechend den im Kap. 1.1 genannten Planungszielen werden die Bauflächen als Allge-

meine Wohngebiete (WA) gem. § 4 BauNVO mit 11 Teilgebieten (WA1 bis WA11) festge-

setzt. Um den Charakter als Wohngebiet zu betonen, werden die gemäß § 4 (3) Nr. 4 und Nr. 5 

BauNVO in Allgemeinen Wohngebieten ausnahmsweise zulässigen Nutzungen (Gartenbau-

betriebe, Tankstellen) ausgeschlossen. 

 

Abb. 9: Übersicht über die Teilgebiete WA1 bis WA11, ohne Maßstab 

Zur Steuerung der baulichen Dichte wird für jedes Baugebiet eine Grundflächenzahl (GRZ) 

in Kombination mit einer zulässigen Zahl der Vollgeschosse und einer zulässigen Höhen-

entwicklung der Gebäude festgesetzt. Das städtebauliche Konzept für das Wohngebiet 

Bredegatter Straße sieht vor, dass die Wohngebietsdichte an der Zufahrt zum Baugebiet (WA1 

und WA9), im östlichen Bereich (WA2, WA3, WA4) und um die grüne Mitte herum (WA10) am 

höchsten sein soll. Davon unterscheidbar soll der westliche Teil des Baugebiets den Charakter 

eines „klassischen Einfamilienhausgebiets“ mit Einzel- und Doppelhäusern erhalten. Die ge-

nannten Teilgebiete mit einer etwas höheren Verdichtung sind für Mehrfamilienhäuser und 

Reihenhäuser vorgesehen, um auch kleinteilige Wohnungen für Single- und Seniorenhaus-

halte zu ermöglichen.  
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Die GRZ regelt die bauliche Dichte im Verhältnis zur Grundstücksgröße, d.h. je größer ein 

Baugrundstück ist, desto größer ist die zulässige Grundfläche des Gebäudes. Für die Bauge-

biete WA5, WA6, WA7, WA8 und WA11, die der Unterbringung von Einfamilienhäusern und 

Doppelhäusern dienen, wird eine für diese Bauformen übliche GRZ von 0,35 festgesetzt, d.h. 

es sind maximal 35% der Baugrundstücksfläche überbaubar. Für Stellplätze, Garagen, Grund-

stückszufahrten und Nebenanlagen kann die GRZ bis zu 50% überschritten werden, so dass 

eine Gesamtversiegelung des Baugrundstücks von 52,5% möglich ist. Die Baugebiete WA1, 

WA2, WA3, WA4, WA9 und WA10 sind für Reihenhäuser und Mehrfamilienhäuser vorgese-

hen. Diese Bauformen weisen gegenüber Einfamilienhäusern und Doppelhäusern naturge-

mäß eine höhere bauliche Dichte auf. Daher wird in diesen Teilgebieten eine GRZ von 0,4 

festgesetzt. Dies entspricht einer überbaubaren Grundstücksfläche von maximal 40% bzw. 

einer Gesamtversiegelung von 60% des Baugrundstücks. 

Aus städtebaulichen Gründen sind die Baugebiete WA1 („Eingangsbereich“), WA3 und 

WA10 („Grüne Mitte“) gegenüber den anderen Baugebieten hervorgehoben. Die maximale 

Gebäudehöhe beträgt hier 11,00 m. In allen weiteren Baugebieten beträgt die maximale Ge-

bäudehöhe 9,0 m. Für die genannten Baugebiete werden zwei Vollgeschosse ohne weitere 

Einschränkungen festgesetzt.  

Für die Baugebiete WA2, WA4 und WA9, die ebenfalls für Gebäude mit mehreren Wohnun-

gen gedacht sind, werden zwei Vollgeschosse festgesetzt. Die maximale Gebäudehöhe ist 

hier aber auf 9,0 m begrenzt. Durch die textliche Festsetzung Nr. 2.4 wird festgesetzt, dass 

in diesen Baugebieten (gilt auch für WA5 und WA8) oberhalb des zweiten Geschosses kein 

weiteres Geschoss oder Vollgeschoss entstehen darf. Auf diese Weise wird die städtebaulich 

Betonung der drei vorgenannten Baugebiete WA1, WA3 und WA10 gesichert.  

Die Baugebiete WA5, WA6, WA7, WA8 und WA11 dienen der Unterbringung von Einfamili-

enhäusern und Doppelhäusern. Diese können hier auf klassische Art und Weise mit einem 

Vollgeschoss plus einem ausgebautem Dachgeschoss errichtet werden. Davon abwei-

chend sind in den Baugebieten WA5 und WA8 zwei Vollgeschosse zulässig. Den Bauherren 

wird in diesen Baugebieten die Möglichkeit eröffnet, auf ihren Grundstücken großzügige 

Wohnflächen zu realisieren. Um die gewünschte Typologie eines Einfamilienhaus-Gebiets in 

dem Einfamilienhaus-Bereich zu wahren, soll oberhalb eines zweiten Vollgeschosses kein wei-

terer Wohnraum entstehen. Dies wird durch die textliche Festsetzung Nr. 2.4 gesichert. Es 

wird festgesetzt, dass oberhalb des ersten Vollgeschosses maximal ein weiteres Geschoss 

oder Vollgeschoss zulässig ist und oberhalb des zweiten Vollgeschosses kein weiteres Ge-

schoss mehr zulässig ist. Die maximale Gebäudehöhe in allen hier genannten Baugebieten 

beträgt 9,0 m.  

Die Höhenentwicklung der Gebäude wird baugebietsweise durch die Festsetzung einer ma-

ximalen zulässigen Gebäudehöhe über Erdgeschossfertigfußboden (OKF) begrenzt und 

gesteuert. Dabei erhalten die Gebäude in den Baugebiete WA1, WA3 und WA10 (s.o.) mit 

11,0 m den größten Spielraum. Alle weiteren Gebäude sind auf maximal 9,0 m begrenzt.  

Als Bezugspunkt für die Höhenfestsetzungen wird jedem Baugrundstück eine festgelegte 

Höhe zugewiesen. Die Höhenbezugspunkte beziehen sich auf die voraussichtliche Höhe der 

geplanten angrenzenden Erschließungsstraße. In Ausnahmefällen beziehen sich die Höhen-

punkte auf die Höhe des gewachsenen Bodens auf dem Grundstück, wenn das Grundstück 

deutlich höher liegt als das künftige Straßenniveau. Die Angaben erfolgen in Metern über Nor-

malhöhennull.  
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Die textliche Festsetzung Nr. 2.1 legt für jedes Baugrundstück die Bezugshöhe fest.  

Baugrundstück festgelegte Höhe 
des Höhenbezugspunktes 
in m über NHN  

1 +32,00 
2 +31,90 
3 +32,30 
4 +32,30 
5 +32,70 
6 +32,70 
7 +32,60 
8 +34,00 
9 +34,70 

10 +36,35 
11 +37,80 
12 +36,80 
13 +37,00 
14 +39,00 
15 +39,40 
16 +38,00 
17 +38,00 
18 +38,70 
19 +39,40 
20 +39,60 
21 +39,60 
22 +39,50 
23 +39,50 
24 +38,75 
25 +38,00 
36 +36,90 
27 +35,70 
28 +34,40 
29 +32,10 
30 +39,30 
31 +37,60 
32 +36,50 
33 +35,20 
34 +36,90 
35 +38,10 
36 +38,90 
37 +39,40 

Tabelle 2: Die Bezugshöhen je Baugrundstück 

Für die OKF ist festgesetzt, dass die im Text angegebenen Höhenbezugspunkte um maximal 

0,5 m überschritten werden dürfen. Eine Unterschreitung ist zulässig. Mit dieser textlichen 

Festsetzung Nr. 2.2 wird den Bauherrn eine gewisse Flexibilität eröffnet, um eventuelle Ni-

veauunterschiede innerhalb des Grundstücks bzw. zur Erschließungsstraße ausgleichen zu 

können. Alternativ kann als Höhenbezugspunkt auch ein eingemessener Punkt an der dann 
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fertiggestellten Straße gewählt werden. Die textliche Festsetzung Nr. 2.2 bestimmt, dass als 

Punkt die Oberkante des Straßenbaukörpers zu wählen ist, der vor der Grundstücksgrenze 

verläuft. Aus Flexibilitätsgründen ist eine Überschreitung des Festpunkts um 0,2 m zulässig. 

Die textliche Festsetzung Nr. 2.3 definiert die Oberkante des Erdgeschossfertigfußbodens 

(OKF) als den Fußpunkt, von dem aus die maximale Gebäudehöhe zu messen ist und den 

höchsten Punkt der Dachaußenhaut bzw. der Attika als den Punkt, der das Gebäude nach 

oben begrenzt. Eine Überschreitung durch weitere Dachaufbauten ist unzulässig, mit Aus-

nahme von untergeordneten Bauteilen und technische Anlagen bis maximal 1,0 m.  

 

Baugebiet Nur Einzel- 

und Dop-

pelhäuser 

zulässig 

Max. WE 

pro  

Gebäude 

GRZ Vollge-

schosse 

(max.) 

Bauweise OK  

Gebäude  

in m 

Dachge-

schoss/Staf-

felgeschoss 

zulässig 

WA1 - - 0,4 II  offen 11,0 Ja 

WA2 - - 0,4 II  offen 9,0 - 

WA3 - - 0,4 II offen 11,0 Ja 

WA4 - - 0,4 II offen 9,0 - 

WA5 E/D 2 Wo 0,35 II offen 9,0 - 

WA6 E/D 2 Wo 0,35 I offen 9,0 Ja 

WA7 E/D 2 Wo 0,35 I offen 9,0 Ja 

WA8 E/D 2 Wo 0,35 II offen 9,0 - 

WA9 - - 0,4 II offen 9,0 - 

WA10 - - 0,4 II offen 11,0 Ja 

WA11 E/D 2 Wo 0,35 I offen 9,0 Ja 

Tabelle 3: Übersicht über die Festsetzungen für die Teilgebiete WA1 bis WA11 

 

2.2 Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche 

Entsprechend dem Planungsziel, ein aufgelockertes Wohngebiet mit einem Schwerpunkt auf 

freistehenden Einfamilienhäusern und Doppelhäusern zu entwickeln, und in Anlehnung an die 

vorhandene Bebauung in der Umgebung, wird in allen Baugebieten die offene Bauweise fest-

gesetzt. D.h. die Länge der zu errichtenden Gebäude darf höchstens 50 m betragen und es 

ist ein seitlicher Grenzabstand einzuhalten. 

Für die Baugebiete WA5 bis WA8 und WA11 wird weiterhin festgesetzt, dass nur Einzel- 

und Doppelhäuser zulässig sind. Auf diese Weise wird die gewünschte städtebauliche Aus-

prägung eines Teils des Baugebiets als Einfamilienhausgebiet erreicht. Doppelhäuser zählen 

zu der Typologie von Einfamilienhausgebieten dazu. Die Erfahrung zeigt, dass im ländlichen 

Raum nur ein geringer Anteil an Baugrundstücken für den Bau von Doppelhäusern genutzt 

wird.  
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Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch die Festsetzung von Baugrenzen be-

stimmt. Die Baufenster sind großzügig bemessen, so dass eine flexible Anordnung der Ge-

bäude und eine günstige Ausrichtung, auch unter energetischen Gesichtspunkten, auf dem 

Grundstück erreicht werden kann. Die Baugrenzen verlaufen allseitig in einem Abstand von 

3,0 m zu den Straßenverkehrsflächen und mindestens 3,0 m zu den Plangebiets-Rändern.  

 

2.3 Anzahl der Wohnungen in Wohngebäuden 

Die maximale Anzahl der Wohneinheiten wird für die Baugebiete WA5 bis WA8 und WA11 

auf max. zwei Wohnungen je Wohngebäude begrenzt. Damit soll der typische Charakter 

eines ruhigen und in seinen Bauformen weitgehend homogenen Einfamilienhaus- und Dop-

pelhaus-Wohngebiets (s.o.) gesichert werden. In allen anderen Baugebieten entfällt diese Be-

schränkung, da hier auch die Möglichkeit bestehen soll, dass Gebäude mit mehreren Woh-

nungen entstehen können.  

 

2.4 Nebenanlagen, Carports und Garagen 

Carports, Garagen und Nebenanlagen gem. §14 BauNVO können grundsätzlich innerhalb und 

auch außerhalb der Baugrenzen errichtet werden. Damit aber in den öffentlich einsehbaren 

Grundstücksbereichen eine geordnete Bauflucht und im Sinne der Verkehrssicherheit eine 

ausreichende Einsehbarkeit im Bereich der Grundstückszufahrten zum öffentlichen Straßen-

raum gewährleistet werden, müssen diese Anlagen einen Mindestabstand von 3,0 m zur 

Straßenbegrenzungslinie der Straßenverkehrsfläche einhalten (textliche Festsetzung Nr. 

3.2). Darüber hinaus ermöglicht dieses Einrücken die Schaffung eines großzügig wirkenden 

öffentlichen Raums. 

 

2.5 Verkehrsflächen 

Das Plangebiet ist über eine Zufahrt an die nördlich gelegene Bredegatter Straße an das öf-

fentliche Straßennetz angebunden. Die Erschließung der Baugrundstücke erfolgt durch eine 

Ringstraße (Planstraße). Nach Süden führen zwei Stichwege, die eine Fortsetzung des Bau-

gebiets ermöglichen. Die Planstraße und die Stichwege sind als Straßenverkehrsfläche fest-

gesetzt.  

Das Straßenprofil der Ringstraße orientiert sich am Wohnwegtyp 1.2, Bild 25 der RASt 06 

(Empfohlene Querschnitte für die typische Entwurfssituation "Wohnweg"). Es zeigt eine Ge-

samtbreite von 8,50 m, davon eine Fahrbahnbreite von 4,50 m. An der Zufahrt Bredegatter 

Straße weitet sich das Straßenprofil auf 9,25 m, davon 5,0 m Fahrbahn, um Begegnungsver-

kehre zu erleichtern. Die Straßenabschnitte entlang der Baugebiete WA1 bis WA3 werden 

einseitig mit einem durch ein Tiefboard separierten und gepflasterten Gehweg versehen.  

Weiterhin sind innenliegend und außenliegend entlang des Rings eine 1,5 m bzw. 2,5 m breite 

Schotterrasenfläche vorgesehen, die zum Anpflanzen von ca. 17 Straßenbäumen und zur 

Unterbringung von ca. 20 öffentlichen Parkplätzen (das entspricht mehr als der Hälfte der 

Anzahl der Baugrundstücke) dient. Die erforderlichen privaten Stellplätze sind auf den Bau-

grundstücken anzulegen.  
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Die Tragfähigkeit des Gehweg-Untergrunds ist so ausgelegt, dass ein Müllsammelfahrzeug 

bei Begegnungsverkehren den Gehweg überfahren kann. Die Erschließungsanlage ist damit 

für eine Nutzung durch dreiachsige Müllfahrzeuge ohne Rangierverkehr geeignet. Die Anlieger 

der Stichstraßen nach Süden bzw. des Stichwegs zur Erschließung der Baugrundstücke 

Nr. 12 und Nr. 13 befördern ihre beweglichen Abfallsammelbehälter am Abholtag an die Ring-

straße. Wegen der größeren Wohnungsanzahl im Südwesten des Plangebiets ist nördlich des 

Gehwegs bei Baugrundstück Nr. 5 eine Entsorgungsfläche -Stellplatz Abfallbehälter- fest-

gesetzt. Diese Fläche dient insbesondere zur Aufstellung der Abfallbehälter aus den Grund-

stücken Nr.7 und Nr. 8.  

Nach Westen ist eine Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung - Fuß- und Rad-

weg - vorgesehen. Diese dient der fußläufigen Anbindung in Richtung Ortsmitte.  

Im östlichen Bereich des Plangebiets führt eine Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbe-

stimmung -Landwirtschaft und Knickpflege - von Nord nach Süd. Diese Wegefläche wird 

an die Gemeinde Steinbergkirche übertragen und dient zum einen der Pflege des östlich ge-

legenen Knicks sowie der Erschließung des bestehenden sowie des geplanten Regen-Rück-

haltebeckens. Zum Zweiten dient der Weg der Erschließung der südlich angrenzenden land-

wirtschaftlichen Fläche durch landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge.  

Die öffentlichen Straßenverkehrsflächen werden in der Planzeichnung durch eine Straßenbe-

grenzungslinie gegenüber den anliegenden Flächen abgegrenzt. 

 

2.6 Flächen für Entsorgungsanlagen 

Für die Ableitung des Oberflächenwassers ist im südöstlichen Bereich des Bebauungsplans 

an der topographisch günstigsten Stelle ein Regenwasser-Rückhaltebecken eingeplant. Nä-

heres hierzu im Kapitel 3, Fachplanungen.  

Zur Weiterleitung des Schmutzwassers in das gemeindliche Kanalnetz in der Bredegatter 

Straße wird an der mittig gelegenen öffentlichen Grünfläche eine Abwasser-Pumpstation ein-

gerichtet (Flächen für Entsorgungsanlagen – Abwasser).  

Zur Sammlung des Abfalls der Grundstücke, die nicht unmittelbar an der Ringerschließung 

liegen, sind bei den Grundstücken Nr. 5, Nr. 11 und Nr. 20 Stellplätze für Abfallbehälter 

vorgesehen (Flächen für Entsorgungsanlagen – Stellplatz Abfallbehälter ).  

 

2.7 Natur- und Landschaft, Grün- und Freiflächen 

Im Zentrum des Plangebiets entsteht eine öffentliche Grün- und Freifläche. Die dient dem 

erholsamen Aufenthalt und der Begegnung der Bewohner des neuen Wohngebiets. Die öf-

fentliche Grünfläche wird voraussichtlich mit einzelnen Spielgeräten und Sitzgelegenheiten 

versehen.  

Zum dauerhaften Schutz der zu erhaltenden Knickstrukturen am westlichen und nördlichen 

Rand des Plangebiets wird auf den privaten Grundstücksflächen ein Knick-Schutzstreifen 

mit einer Breite von i.d.R. 3,0 m festgesetzt (Umgrenzung der Flächen, die von Bebauung 

freizuhalten sind). Im Bereich der Überhälter und der sonstigen erhaltenswerten Bäume (zwei 
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Eichen und eine Pappel) wird der Schutzstreifen um 1,5 m um die Baumkronen herum erwei-

tert. Die Knick-Schutzstreifen dürfen nicht bebaut bzw. dauerhaft versiegelt werden. Davon 

ausgenommen sind offene Einfriedungen, sofern sie gemäß den Durchführungsbestimmun-

gen des Landes Schleswig-Holstein für den Knickschutz mindestens 1,0 m Abstand zum 

Knickfuß halten. Aufschüttungen und Abgrabungen sind in den Schutzbereichen zum Schutz 

der Knicks ebenfalls unzulässig (textliche Festsetzung Nr. 3.1).  

Im südlichen Bereich des Plangebiets eine öffentliche Grünfläche festgesetzt, auf der ein 

3 m breiter Knick neu aufgesetzt werden soll (Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen 

von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen -Knick-Neuanlage- i.V.m. textli-

cher Festsetzung Nr. 7). Der neu anzulegende Knick dient der Eingrenzung des Baugebiets 

gegenüber der offenen Landschaft und soll als Ausgleichsoption für andere Eingriffe genutzt 

werden können. Nördlich des neu anzulegenden Knicks ist auf der öffentlichen Grünfläche ein 

Schutzstreifen festgesetzt. Dieser Teil der öffentlichen Grünfläche dient auch als Pflegeweg 

für den Knick.  

Auch das Regenwasser-Rückhaltebecken wird durch einen neu anzulegenden Knick westli-

chen und südlich eingefasst. Die drei Meter breite Knick-Neuanlage ist in Richtung RRB durch 

einen ein Meter breiten Grünstreifen und einen weiteren zwei Meter breiten Schutzstreifen 

(Umgrenzung der Flächen, die von Bebauung freizuhalten sind) auf der Fläche des RRB 

eingefasst. Der zwei Meter breite Schutzstreifen auf der Fläche des RRB kann als unbefestig-

ter Pflegeweg für das RRB dienen. Westlich grenzt dieser Knick an den landwirtschaftlichen 

Weg und südlich an eine landwirtschaftliche Fläche.  

Zur Abgrenzung der Wohnnutzungen gegenüber dem landwirtschaftlichen Weg und dem be-

stehenden sowie dem geplanten Regenrückhaltebecken ist im östlichen Bereich des Plange-

biets ein 2 m breiter Gehölzstreifen festgesetzt (Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen 

von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen -Neuanlage Gehölzstreifen-). 

Aufgrund des fortschreitenden Trends zu ökologisch minderwertigen Schottergärten wird eine 

Festsetzung bezüglich der Vorgartengestaltung getroffen (textliche Festsetzung Nr. 5). 

Vorgärten (die Bereiche zwischen Erschließungsfläche und Bebauung) sind dadurch als Grün-

flächen anzulegen und zu dauerhaft zu erhalten. Dies kommt der mikroökologischen Funktion 

der hausnahen Gärten zugute. Die Anlage von Steingärten in Form von losen Stein- oder Ma-

terialschüttungen wird durch die Festsetzung unzulässig. Die Festsetzung dient den umwelt-

schützenden Anforderungen an eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und entspricht 

den Zielen des § 1 (5) BauGB. Auf diese Weise fördert die Festsetzung das Wohl der Allge-

meinheit, ohne die Gestaltungsfreiheit des Einzelnen auf unzumutbare Weise einzuschränken. 

Das unmittelbar an den Geltungsbereich östlich angrenzende Regenrückhaltebecken ist of-

fenbar eine Lebensstätte für Amphibien (vermutlich Erdkröten). Es wurden Krötenwanderun-

gen innerhalb der typischen Wanderphasen der Kröten innerhalb des Geltungsbereiches be-

obachtet. Um den Artenschutz bei der Planung zu berücksichtigen und die Eignung als Le-

bensstätte weiterhin gewährleisten zu können, sind vor allem im nördlichen Bereich (Grund-

stücke 1, 2, 3, 29) des Planungsgebiets Hindernisse und Blockaden innerhalb der Wander-

route zu vermeiden. Aus diesem Grund legt die textliche Festsetzung Nr. 4 fest, dass "sämt-

liche Einzäunungen der Grundstücke Nr. 1, 2, 3 und 29 für Amphibien passierbar zu gestalten 

sind, indem sie einen Abstand von mindestens 10 cm über dem Boden aufweisen." Die Bord-

steine werden im gesamten Plangebiet als Tiefborde hergestellt, so dass sich hieraus keine 

Barrieren für die Krötenwanderung ergeben.  
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2.8 Örtliche Bauvorschriften 

Im Interesse einer einheitlichen Gestaltung des Gebietes und dem Erhalt des Orts- und Land-

schaftsbildes sowie im Sinne der Verkehrssicherheit werden örtliche Bauvorschriften erlassen.  

Die Höhe der Einfriedungen entlang der Straßenbegrenzungslinie und im Bereich 3,0 m von 

der Straßenbegrenzungslinie entfernt, wird auf maximal 1,20 cm über der Höhe der angren-

zenden Straßenverkehrsfläche begrenzt (vgl. textliche Festsetzung Nr. 8.1). Darüber hinaus 

wird festgesetzt, dass oberhalb von 0,5 m nur lebende Hecken, bepflanzte Erdwälle und offene 

Drahtzäune ohne weitere flächenhafte Sichtschutzmaßnahmen zulässig sind. Die Festsetzung 

soll im Sinne der Verkehrssicherheit eine ausreichende Einsehbarkeit im Bereich der Grund-

stückszufahrten in den öffentlichen Straßenraum gewährleisten. Als Höhe der angrenzenden 

Straßenverkehrsfläche gilt die angrenzende Gehwegoberkante bzw. die Fahrbahnachse, so-

fern angrenzend ein Gehweg nicht vorhanden ist.  

Im Interesse einer einheitlichen Gestaltung des Gebietes und dem Erhalt des Orts- und Land-

schaftsbildes wird festgesetzt, dass bewegliche Abfallbehälter durch Einhausungen oder Ein-

friedungen so einzufassen sind, dass die beweglichen Abfallbehälter von öffentlichen Flächen 

aus nicht sichtbar sind. Als Einhausung sind ausschließlich Holz, Gabionen oder lebende He-

cken zulässig (vgl. textliche Festsetzung Nr. 8.2).  

Im Interesse einer einheitlichen Gestaltung des Gebietes und dem Erhalt des Orts- und Land-

schaftsbildes werden Gestaltungsrichtlinien zur Materialität und Farbe von Garagen, Carports 

und sonstigen Nebenanlagen mit einer Grundfläche von mehr als 5 qm festgesetzt (vgl. text-

liche Festsetzung Nr. 8.3). Sofern diese von öffentlichen Flächen aus sichtbar sind, sind sie 

in Materialität und Farbe der Gestaltung des Hauptgebäudekörpers anzupassen oder in Holz 

auszuführen. Dies gilt auch für Dachflächen, die von öffentlichen Flächen aus sichtbar sind. 

Begrünte Dächer sind wegen ihrer ausgleichenden Wirkung auf das Kleinklima und der posi-

tiven Retentionseigenschaften unabhängig von der Gestaltung des Hauptgebäudekörpers zu-

lässig.  

Im Interesse einer einheitlichen Gestaltung des Gebietes und dem Erhalt des Orts- und Land-

schaftsbildes werden Gestaltungsrichtlinien zur grenznahen Grundstücksmodellierung festge-

setzt. Aufgrund der Neigung im Plangebiet sind die Grundstücke tlw. aufzuschütten, um ihre 

Bebaubarkeit und Nutzbarkeit herzustellen bzw. zu verbessern. Dies soll nicht dazu führen, 

dass der (meist weiter unten liegende) Nachbar direkt an der Grenze oder in unmittelbarer 

Grenznähe mit großen, ungestalteten Stützmauern konfrontiert wird. Die textliche Festset-

zung Nr. 8.4 sorgt dafür, dass Geländeversprünge innerhalb des eigenen Grundstücks aufzu-

fangen sind. Im Bereich von 3,0 m zur Grundstücksgrenze sind Stützmauern nur bis zu einer 

Gesamthöhe von 1,0 m zulässig. Weiterhin sind Böschungen nur in einem Steigungswinkel 

von 1:2 (vertikal zu horizontal) zulässig. Damit werden an den Grundstücksgrenzen Verhält-

nisse geschaffen, die denen bei ebenem Erdniveau ähnlich sind.  

 

2.9 Sonstige Festsetzungen 

Sonstige Festsetzungen betreffen die Plangebietsgrenze und die Abgrenzung unterschied-

licher Nutzungen. 
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2.10  Nachrichtliche Übernahmen 

Die gemäß Landesnaturschutzgesetz geschützten Knickstrukturen im südlichen Bereich und 

am nördlichen Gebietsrand werden, bis auf Teilstücke, die ggfs. entfallen müssen, in nach-

richtlicher Übernahme zum Erhalt festgesetzt. Auch wenn die Knickflächen Teil der Privat-

grundstücke sind, werden sie gemäß Planzeichenverordnung als Erhaltungsfläche und nicht 

als private Grünfläche dargestellt. Um den dauerhaften Erhalt der Knickstreifen zu gewährleis-

ten, wird zwischen der Knickfläche und den anschließenden Gartenflächen ein Schutzstreifen 

festgesetzt, der nicht bebaut bzw. dauerhaft versiegelt werden darf. Zudem wird auf den gel-

tenden Knickerlass verwiesen. Unter diesen Voraussetzungen ist für diesen Knick kein Aus-

gleich erforderlich. Die in dem Erlass beschriebenen Pflegemaßnahmen sind von den Grund-

stückseigentümern durchzuführen. In den Grundstückskaufverträgen wird auf diese Pflicht zur 

Knickpflege durch die Grundstückseigentümer verwiesen. 

 

2.11  Hinweise 

Der Hinweis zur Fundstelle von Normen verweist auf für jeden und jede zugängliche Quellen 

für die im Planwerk genannten Normen und Richtlinien. Die DIN-Normen können bei dem 

Deutschen Institut für Normung e.V., z.B. über das Internet, bezogen werden. Außerdem wer-

den innerhalb Schleswig-Holsteins Standorte genannt, an denen eine kostenfreie Einsicht-

nahme der DIN-Normen mit zumutbarem Aufwand möglich ist. 

 

2.12  Darstellungen ohne Normcharakter 

Diese Darstellungen sind nicht rechtsverbindlich, sie haben nur erläuternden Charakter. 

Hierunter fallen die Flurstücksnummerierung, die vorhandenen bzw. fortfallenden Gebäude 

und Knickwälle, die Nummerierung der Baugrundstücke, die Höhenschichtlinien, die ge-

planten Grundstücksgrenzen sowie die Bezeichnung der öffentlichen Verkehrsflächen (Stra-

ßennamen). 

Die Grundstücksgrenzen stellen den aktuellen Stand der Planung dar. Der endgültige Verlauf 

kann sich auch nach Abschluss des Bauleitplanverfahrens im Zuge der Vermarktung ändern. 

Unabhängig davon, können die Grundstücke jederzeit nach der Rechtswirksamkeit des Be-

bauungsplanes geteilt bzw. verschmolzen werden, solange keine Verhältnisse entstehen, die 

den Festsetzungen des Bebauungsplanes widersprechen, siehe auch § 19 BauGB. 
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2.13 Flächenbilanzierung  

  
Flächen in qm  

(gerundet) 

1. Allgemeine Wohngebiete (WA) 33.725 

2. Straßenverkehrsfläche, Verkehrsfläche 5.327 

3. Straßenverkehrsfläche, Gehweg (69+126) 195 

4. 
Straßenverkehrsfläche, Landwirtschaftlicher 

Weg 
1.361 

5. Öffentliche Grünfläche Mitte 1.281 

6. 
Öffentliche Grünfläche (Knick-Neuanlage 

und Knick-Pflegestreifen) 
1.791 

7. 
Entsorgungsfläche (Regen-Rückhaltebe-

cken) 
2.142 

8. Entsorgungsflächen (Abwasser) 35 

9. Entsorgungsflächen (Abfall-Behälter) 18 

10. Knickfläche (Bestand) 1.014 

 Gesamtfläche  46.968 

Tabelle 4: Flächenbilanz 
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3. Fachplanungen 

3.1 Versorgung 

Die Wasserversorgung (Trink- und Löschwasser) wird durch Anschluss an das zentrale Lei-

tungsnetz des Wasserverbandes Nordangeln sichergestellt. Anbindepunkte bestehen in der 

Straße Bredegatter Straße. Für die Wasserversorgungsleitungen ist eine mindestens 0,70 m 

breite Trasse zu berücksichtigen, die frei von anderen Kabeln und Rohrleitungen bleiben 

muss. Art und Umfang der Anlagen zur Trinkwasserversorgung sind rechtzeitig durch den Er-

schließungsträger mit dem Wasserverband Nordangeln abzustimmen. Es wird ein separater 

Erschließungsvertrag zwischen dem Erschließungsträger und dem Wasserverband Nordan-

geln geschlossen, in dem u.a. die Kostenübernahme (insbesondere Baukosten und Planungs-

kosten) durch den Erschließungsträger geregelt wird.  

Die Gemeinde ist Träger der Löschwasserversorgung gemäß § 2 Brandschutzgesetz 

Schleswig-Holstein. Dazu wird sie sich der Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr sowie 

des Wasserverbandes Nordangeln bedienen. Die Planung und die Herstellung der Anlagen 

zur Löschwasserversorgung (Hydranten, Vorschieber) sind im Auftrag des Entwicklungsträ-

gers und in Abstimmung mit der Freiwilligen Feuerwehr durchzuführen. Die Vorgaben des Ar-

beitsblattes W 405 des DVGW sind zu beachten. Die Entnahmestellen dürfen zur Sicherstel-

lung wirksamer Löscharbeiten nicht weiter als 75 m Luftlinie (maximal 80-120 m verlegte 

Druckschlauchleitung über eine gesicherte Wegführung) von den jeweiligen Objekten entfernt 

liegen. Die bauliche Umsetzung erfolgt durch den Wasserverband Nordangeln in Abstimmung 

mit dem Erschließungsträger. Die Sicherstellung der Löschwasserversorgung ist grundsätzlich 

mit der Gemeinde abzustimmen. Die Entnahme von Löschwasser aus dem Trinkwassernetz 

über Hydranten ist möglich, eine Verpflichtung zur Lieferung von Löschwasser ergibt sich hie-

raus nicht.   

Die Versorgung mit Strom und Wärme (Gas) erfolgt durch Anschluss an das vorhandene 

Netz der Schleswig-Holstein Netz AG. Bei den Baumaßnahmen sind die bestehenden Versor-

gungsanlagen zu berücksichtigen. Um Schäden an diesen Anlagen auszuschließen, ist bei 

der Durchführung der beabsichtigten Arbeiten das Merkblatt der Schleswig-Holstein Netz AG 

„Schutz von Versorgungsanlagen bei Bauarbeiten“ zu beachten.  

Das Baugebiet wird zum Zeitpunkt der Bebauung an das Telekommunikationsnetz ange-

schlossen. In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen in einer 

Breite von ca. 0,30 m für die Verlegung der Telekommunikationsleitungen vorzusehen. Hierzu 

gehört auch die Ausstattung mit Leerrohren für die Breitbandverkabelung (Glasfaserkabel). 

Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit 

dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es notwendig, dass 

Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deutschen 

Telekom Technik GmbH so früh wie möglich, mindestens drei Monate vor Baubeginn, schrift-

lich angezeigt werden. 

Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt Bäume und unterirdische Lei-

tungen und Kanäle", Gemeinschaftsausgabe der Deutschen Vereinigung für Wasserwirt-

schaft, Abwasser und Abfall und dem Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches, Aus-

gabe 2013, siehe insbesondere Abschnitt 6.3, zu beachten. Durch die Baumpflanzungen sind 

Behinderungen beim Bau, der Unterhaltung und Erweiterung der Leitungen auszuschließen. 
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3.2 Entsorgung 

Das Schmutzwasser wird innerhalb des Plangebietes über Freigefälleleitungen gesammelt 

und - unterstützt durch eine Abwasser-Pumpstation an der mittigen öffentlichen Grünfläche - 

in das gemeindliche Kanalnetz in der Bredegatter Straße eingeleitet. Die abschließende Ab-

wasserbehandlung erfolgt in der gemeindlichen Kläranlage. lm Zuge der Erschließungspla-

nung ist der Nachweis zu führen, dass die Kläranlage in der Lage ist, das zusätzlich anfallende 

Schmutzwasser zu verarbeiten.  

Die Abfallbeseitigung erfolgt durch die Abfallwirtschaft Schleswig-Flensburg GmbH auf der 

Grundlage der Abfallwirtschaftssatzung des Kreises (AWS). Die Erschließung ist so konzipiert, 

dass ein Rückwärtsfahren der Müllfahrzeuge nicht erforderlich ist. Dort wo Erschließungsan-

lagen ohne Wendemöglichkeit vorhanden sind und eine Straßenrandentsorgung nicht möglich 

ist, werden die Abfallbehälter an die nächste durch die Sammelfahrzeuge erreichbare Stelle 

gebracht. Bei Baugrundstück Nr. 6 ist für diese Zwecke eine Entsorgungsfläche -Stellplatz 

Abfallbehälter- festgesetzt. Diese Fläche dient insbesondere zur Aufstellung der Abfallbehäl-

ter aus den Grundstücken Nr.7 und Nr. 8. Die Erschließungsanlagen sind für ein dreiachsiges 

Müllsammelfahrzeug dimensioniert. Die Unfallverhütungsvorschrift ,,Müllbeseitigung" BGV 

C 27 sowie die BG-Information 51 04 „Sicherheitstechnische Anforderungen an Straßen und 

Fahrwegen für die Sammlung von Abfällen" der Berufsgenossenschaft vom Mai 2012, die 

„Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen“ RASt 06 (Ersatz für die Empfehlung für die Anla-

gen von Erschließungsstraßen EAE 85/95) sowie die VDI-Richtlinien 2160, 2161 und 2166 

sind zu beachten. 

Der Boden des Plangebiets zeigt einen hohen Anteil an schluffigem und sandigem Geschie-

belehm ohne besondere Versickerungseigenschaften (vgl. Anlage 4, Geotechnisches Gut-

achten zum Bebauungsplan Steinbergkirche 24 vom 21.09.2020). Das auf den Baugrundstü-

cken anfallende Oberflächenwasser wird über Regenwasserkanäle abgeführt und zentral in 

das neu geplante Regenwasser-Rückhaltebecken eingespeist. Die Regenwasserkanäle sollen 

innerhalb der Verkehrsflächen verlaufen. Im gesamten Plangebiet werden die Straßenver-

kehrsflächen von unversiegelten Seitenstreifen begleitet, um die Verdunstungsbedingungen 

zu verbessern und wenigstens eine teilweise Versickerung über Drainagen zu erreichen. Wei-

terhin haben diese Flächen haben gewisse Filtrationseigenschaften und halten so Kfz-Abrieb-

stoffe zurück.  

Aufgrund des starken Gefälles ist die Anlage von Mulden in großen Teilen des Plangebiets 

problematisch. Eine kaskadenartige Anlage von Mulden ist mit hohen Erstellungs- und Pflege-

kosten verbunden. Deshalb soll die Anlage von Verdunstungsmulden auf den östlichen "Flach-

bereich" des Plangebiets, entlang der öffentlichen Grünfläche, konzentriert werden. Das Nie-

derschlagswasser von den Drainagen wird dahin eingeleitet. Eine weitere Verdunstungsmulde 

soll auf der Grünfläche entstehen, die im südwestlichen Bereich an die Knick-Neuanlage 

grenzt. Niederschlagswasser, das nicht verdunstet und nicht zur Versickerung gebracht wer-

den kann, wird weiter in das neu geplante Regenwasser-Rückhaltebecken abgeleitet.  

Das Regenwasser-Rückhaltebecken (RRB) wird im südöstlichen Bereich des Plangebiets, 

an der topographisch günstigsten Stelle, angelegt. Der abzuführende Volumenstrom aus der 

neuen Bebauung wird mindestens auf 5,0 l/s - und damit auf das Maß der jetzt unversiegelten 

Fläche - reduziert. Regional verstärkt auftretenden Starkniederschläge werden berücksichtigt. 

Das RRB ist für ein 10-jähriges Regenereignis ausreichend dimensioniert. Das endgültige 
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Konzept zur Regenwasserbewirtschaftung wird rechtzeitig im Rahmen der Erschließungspla-

nung mit dem Entsorgungsträger (WaBoV Lippingau) abgestimmt. Das Regenwasser-Rück-

haltebecken wird an einer Seite durch einen flachen Böschungswinkel naturnah gestaltet. Auf 

eine künstliche Abdichtung des Regenwasser-Rückhaltebeckens wird voraussichtlich verzich-

tet. Es werden entsprechende technische Vorkehrungen getroffen, dass bei der Wasserablei-

tung in die Verbandsvorfluter keine Nähr- oder Schadstoffe in das Gewässernetz gelangen. 

Da davon auszugehen ist, dass Kinder in dem Wohngebiet leben werden, ist das Regenwas-

ser-Rückhaltebecken durch Zäune, die nicht überkletterbar sind, zu sichern. 

 

3.3 Immissionsschutz 

Die kürzeste Entfernung zwischen dem Plangebiet und der Bundesstraße B199 im Norden 

des Plangebiets beträgt ca. 80 m. Diese Entfernung ist zur Vermeidung von Immissionskon-

flikten ausreichend, zumal die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der B199 im gesamten 

Bereich, der nördlich des Plangebiets liegt, bis zum Ortseingangsschild Steinbergkirche auf 

Tempo 70 herabgesetzt ist. Darüber hinaus wird das Plangebiet durch die vorhandene Wohn-

bebauung nördlich der Bredegatter Straße gegenüber dem Verkehrslärm der B199 abge-

schirmt. Ein besonderer Schutz vor verkehrlichen Immissionen auf den Grundstücken inner-

halb des Plangebiets ist deshalb nicht erforderlich. 

In der Umgebung des Plangebiets befinden sich eine in Betrieb befindliche Hofstelle nördlich 

der Nordstraße und eine ehemalige Hofstelle in der Kanonenstraße 14. Es wurde eine Vorer-

mittlung der auftretenden Geruchssituation anhand der vorhandenen und der tatsächlichen 

genehmigten Tierbestände eingeholt. 

Nördlich der Bundesstraße B 199, und damit nördlich des Plangebiets, hat ein in Nutzung 

befindlicher landwirtschaftlicher Betrieb seinen Standort. Die kürzeste Entfernung vom Plan-

gebiet zu der Hofstelle nördlich der Nordstraße beträgt ca. 200 m. Aufgrund der genannten 

Entfernung und der Lage des Plangebiets außerhalb der Hauptwindrichtung bezogen auf die 

Hofstelle, verursacht dieser Betrieb im Bereich des Plangebietes keine im Sinne der GIRL 

relevanten Geruchsimmissionen. Die belästigungsrelevante Kenngröße der Zusatzbelastung 

beträgt im Plangebiet maximal 0,01 (vgl. Ergebnisse der beigefügten überschlägigen Immissi-

onsprognose, Anlage 3 zur Begründung). 

Am südlichen Ende der Kanonenstraße (Nr. 14), süd-östlich gelegen vom Plangebiet aus, be-

findet sich eine ehemals als Schweinemastbetrieb genutzte Hofstelle. Die kürzeste Entfernung 

von der ehemaligen Hofstelle zu einem Allgemeinen Wohngebiet innerhalb des Bebauungs-

plans beträgt ca. 140 m. Das Hauptgebäude der ehemaligen Hofstelle Kanonenstraße 14 

wurde während der Zeit der Aufstellung dieses Bebauungsplans saniert und zu einem reinen 

Wohngebäude umgebaut. Von den angrenzenden ehemaligen Stallanlagen sind nur noch 

zwei Gebäude erhalten. Eine aktuelle Nutzung ist nicht festzustellen. Das näher an der Kano-

nenstraße gelegene  Nebengebäude diente zuletzt offenbar der Unterbringung von Pferden 

und der Lagerung von Futter (siehe auch Gerichtsurteil unten). Das "hintere", nahe dem Haupt-

gebäude der ehemaligen Hofstelle gelegene, Nebengebäude wurde offenbar zur Unterbrin-

gung mehrerer KFZ-Garagen umgebaut. Eine Schweinehaltung ist in einem derartigen Be-

standsgebäude nach heutiger Gesetzgebung nicht möglich. 

Die Genehmigung eines Schweinemaststalls am Standort Kanonenstraße 14 ist von 1974. Der 

Umfang der Genehmigung kann aus den vorliegenden Akten nicht nachvollzogen werden. In 
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einem Gerichtsurteil von 2016 wurde nach einer Inaugenscheinnahme vor Ort richterlich fest-

gestellt, dass die Landwirtschaft der Hofstelle seit langem aufgegeben wurde. Der ehemalige 

Inhaber sei 2008 verstorben, die Flächen seit 2001 verpachtet. "Das Wohnhaus steht leer, ein 

Teil der Gebäude wird (…) für die Unterstellung von Pferden und Lagerung von Futter genutzt. 

Insoweit weist der Beklagte in seinem Widerspruchsbescheid zutreffend darauf hin, dass diese 

Nutzung der ehemaligen landwirtschaftlichen Betriebsgebäude keine "Landwirtschaft" dar-

stellt. Insofern handelt es sich um Hobby-Pferdehaltung, auch die Voraussetzungen für eine 

Qualifizierung als Nebenerwerbslandwirtschaft liegen nicht vor." (Verwaltungsgericht Schles-

wig-Holstein 2016, Az.: 8 A 23/16, Seite 8) 

Weiter heißt es: "Zwar wurde in der mündlichen Verhandlung erörtert, dass einer der Erben 

des ehemaligen Inhabers des landwirtschaftlichen Betriebs, der selber einen landwirtschaftli-

chen Betrieb geführt hat, geäußert habe, er wolle in den Betriebsgebäuden Kanonenstraße 14 

eine Biolandwirtschaft aufbauen. Eine solche (unverbindliche) Ankündigung rechtfertigt nicht 

die Annahme, nach dem Tod des ehemaligen Betriebsinhabers im Jahr 2008 sein in der Zeit 

danach mit der Wiederaufnahme des Betriebs durch einen anderen Betriebsinhaber zu rech-

nen gewesen." (Ebd.) 

Im Jahr 2018 wurde eine Bauvoranfrage eingereicht bzgl. der Nutzungsänderung des nahe 

der Kanonenstraße gelegenen Nebengebäudes zu Wohnzwecken. Der Vorbescheid wurde 

insgesamt abgelehnt, allerdings weil gleichzeitig anstelle eines zerstörten, südlich gelegenen 

Stalles ein weiterer Neubau eines Wohngebäudes beantragt wurde und dieser südliche Stand-

ort nach § 35 BauGB zu beurteilen ist. Der Umbau-Antrag für das weiterhin bestehende Ne-

bengebäude an der Kanonenstraße wurde von der Bauaufsicht als dem im Zusammenhang 

bebauten Bereich nach § 34 BauGB zugehörig angesehen und nicht beanstandet. Auch dies 

ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass der Verkehrsauffassung nach nicht mit einer Wieder-

aufnahme der landwirtschaftlichen Tätigkeit gerechnet wird.  

Inzwischen sind weitere Jahre vergangen und es wurden weiterhin keine Anstrengungen un-

ternommen, um die landwirtschaftliche Tätigkeit wieder aufleben zu lassen. Im Gegenteil: Mitt-

lerweile wurde die Liegenschaft veräußert und der neue Eigentümer, der selbst kein Landwirt 

ist, hat das Hauptgebäude zu einem Wohnhaus umgebaut. Der Verkehrsauffassung nach gibt 

es daher keine Anhaltspunkte dafür, dass von einer Neuaufnahme des landwirtschaftlichen 

Betriebs Kanonenstraße 14 auszugehen ist. 

Das Plangebiet grenzt teilweise an landwirtschaftliche Flächen. Die aus einer ordnungsgemä-

ßen landwirtschaftlichen Nutzung resultierenden Immissionen (Lärm, Staub und Gerüche) 

können zeitlich begrenzt auf das Plangebiet einwirken. Diese Immissionen werden durch den 

südlich gelegenen, neu aufzusetzenden Knick in ihrer Wirkung gedämpft. 

 

3.4 Belange von Kindern und Jugendlichen 

Die Belange von Kindern und Jugendlichen betreffen insbesondere das Vorhandensein von 

Spielmöglichkeiten vor Ort. Diese sind zum einen durch die privaten Gartenflächen im Bauge-

biet selbst gegeben. Weiterhin bietet die ländliche Umgebung mannigfaltige Spiel- und Erleb-

nismöglichkeiten für Kinder und Jugendliche. Zudem soll die öffentliche Grünfläche in der Mitte 

des Plangebiets auch Spiel- und Aufenthaltsmöglichkeiten für Kinder – und Jugendliche bie-

ten. Ein mit Bolzplatz befindet sich im Bereich Mühlenfeld in ca. 600 m Entfernung (Luftlinie). 



Gemeinde Steinbergkirche Bebauungsplan Nr. 24 Begründung 

 

Ingenieurgemeinschaft Sass & Kollegen GmbH  Grossers Allee 24  25767 Albersdorf  Seite 24 

Der Ortsteil Steinbergkirche verfügt über einen Kindergarten und eine Grundschule in der 

Straße Hattlundmoor (Entfernung ca. 800 m Luftlinie vom Plangebiet). Weiterführende Schu-

len haben ihre Standorte in den Gemeinden Sterup, Satrup und in der Stadt Kappeln. 

 

3.5 Denkmalschutz 

Das Plangebiet liegt nicht in einem archäologischen Interessengebiet. Das "Interessengebiet 

Nr. 12“ liegt etwa 100 m südlich vom Plangebiet entfernt.  

 
 
Abb. 10: Das Plangebiet liegt nicht im Bereich eines archäologischen Interessengebiets (blaue 

Schraffuren), Quelle: Archäologie-Atlas SH, Zugriff am 26.04.2020, eingefügt ist die Umgrenzung 

des Plangebiets B24, ohne Maßstab 

Durch die Umsetzung der vorliegenden Planung können zurzeit keine Auswirkungen auf 

archäologische Kulturdenkmale gem. § 2 (2) DSchG in der Neufassung vom 30.12.2014 

festgestellt werden. Dennoch wird ausdrücklich auf § 15 DSchG verwiesen:  

Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die Ge-

meinde dem Archäologischen Landesamt mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die 

Eigentümerin oder den Eigentümer und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks, auf 

Plangebiet 
      B24 
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oder in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entde-

ckung oder zu dem Fund geführt haben. Die für den Fund Verantwortlichen haben das Kultur-

denkmal und die Fundstätte in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche 

Nachteile oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spä-

testens nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung. Archäologische Kulturdenkmale sind 

nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse wie Veränderungen und Verfärbungen in 

der natürlichen Bodenbeschaffenheit. 

 

  



Gemeinde Steinbergkirche Bebauungsplan Nr. 24 Begründung 

 

Ingenieurgemeinschaft Sass & Kollegen GmbH  Grossers Allee 24  25767 Albersdorf  Seite 26 

4. Umweltbericht  

Gemäß § 2 (4) Baugesetzbuch (BauGB) sind die Gemeinden verpflichtet, für die Belange des 

Umweltschutzes nach § 1 (6) Nr. 7 und § 1 a BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen, in 

der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt werden und in einem Um-

weltbericht beschrieben und bewertet werden. 

 

4.1 Inhalte und Ziele des Bebauungsplanes 

4.1.1 Angaben zum Standort 

Der rund 4,7 ha große Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 24 

„Bredegatter Straße“ befindet sich im südöstlichen Bereich der Ortslage Steinbergkirche. Bei 

dem Plangebiet handelt es sich um eine landwirtschaftlich genutzte Fläche, die teilweise von 

Knicks umgeben wird. 

 

Die Fläche liegt südlich der Bredegatter Straße, östlich des Schosterwegs und westlich der 

Kanonenstraße. Im Süden begrenzen weitere landwirtschaftliche Flächen das Plangebiet. 

Die Bundesstraße 199 (B 199) verläuft in etwa 100 m Entfernung nördlich des Plangebietes. 

Die Planung erfordert eine Änderung des Flächennutzungsplans, da das Plangebiet im Flä-

chennutzungsplan bisher nicht als Wohnbaufläche dargestellt ist. Es wird daher die 57. Ände-

rung des Flächennutzungsplans erforderlich, die im Parallelverfahren zum Bebauungsplan 

durchgeführt wird.  

 

4.1.2 Art des Vorhabens und Festsetzungen 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist die Realisierung eines allgemeinen Wohngebie-

tes geplant, das in die Teilgebiete WA 1 bis WA 11 gegliedert ist. 

In den Teilgebieten WA 6, WA 7 und WA 11, die im Südwesten des Plangebietes liegen, wird 

eine eingeschossige Bauweise mit der Grundflächenzahl (GRZ) 0,35 festgesetzt. Die übrigen 

Teilgebiete werden für zweigeschossige Gebäude mit der GRZ 0,35 (WA 5, WA 8) bzw. 0,4 

(WA 1 bis WA 4, WA 9, WA 10) zugelassen. 

Es wird eine offene Bauweise festgesetzt. In den Teilgebieten WA 5 bis WA 8 sowie WA 11 

sind nur Einzel- und Doppelhäuser möglich, während in den übrigen Teilgebieten Reihenhäu-

ser und Mehrfamilienhäuser zulässig sind. 

Die Höhe der baulichen Anlagen wird in den Baugebieten WA1, WA3 und WA10 auf 11,0 m 

festgesetzt. Alle weiteren Gebäude sind auf maximal 9,0 m begrenzt. 

Das Plangebiet wird von Norden über die Bredegatter Straße erschlossen. Die Erschließung 

innerhalb des Plangebietes erfolgt durch eine Ringstraße und drei davon abgehenden, nach 

Süden verlaufenden Straßenabschnitten.  
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Ein landwirtschaftlicher Weg ist am östlichen Rand des Plangebietes vorgesehen, der von der 

Bredegatter Straße im Norden bis zur südlich an das Plangebiet angrenzenden Ackerfläche 

führt.  

Im Nordwesten ist ein Fußweg als Verbindung des Erschließungsrings zum benachbarten 

Wohngebiet am Schosterweg vorgesehen. Ein weiterer Fußweg wird im Südosten des Plan-

gebietes als Verbindung zwischen der Ringstraße und dem landwirtschaftlichen Weg angelegt.  

Zur Gestaltung der Gebäude werden örtliche Bauvorschriften erlassen. 

Festsetzungen zum Schutz und zur Erhaltung und Pflege von Knicks zum Anpflanzen und 

Erhalten von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Grünflächen wer-

den im Kapitel 5 „Vermeidung, Verhinderung, Minimierung und Ausgleich“ beschrieben. 

 

4.2 Umweltschutzziele aus übergeordneten Fachgesetzen 
und Fachplanungen  

Fachgesetze und -verordnungen 

Für das Bauleitplanverfahren ist das Baugesetzbuch (BauGB) vom 3. November 2017, zuletzt 

geändert am 08.08.2020, zu beachten. Darin sind insbesondere § 1 (6) Nr. 7, § 1 a, § 2 (4) 

sowie § 2 a BauGB bezüglich Eingriffsregelung und Umweltprüfung relevant. Es wird daher 

ein Umweltbericht als Teil der Begründung erstellt. 

Für die einzelnen Belange des Umweltschutzes gemäß § 1 (6) Nr. 7 BauGB werden im Fol-

genden die in den Fachgesetzen und Fachplanungen festgelegten Ziele des Umweltschutzes 

dargestellt sowie die Art, wie diese im Bauleitplan berücksichtigt wurden. 

Die auf Ebene der Europäischen Union bestehenden, in Gesetzen niedergelegten Ziele sind 

in nationales Recht übernommen worden und entsprechend in Bundesgesetzen festgelegt. 

Die Umweltschutzziele auf kommunaler Ebene sind in den Fachplänen Landschaftsrahmen-

plan und Landschaftsplan festgelegt. 

 

4.2.1 Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt 

Gesetzliche Vorgaben 

In § 1 (2) des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) sind allgemeine Anforderungen zur 

Sicherung der biologischen Vielfalt benannt: 

"Zur dauerhaften Sicherung der biologischen Vielfalt sind entsprechend dem jeweiligen Ge-

fährdungsgrad insbesondere eine lebensfähige Population wild lebender Tiere und Pflanzen 

einschließlich ihrer Lebensräume zu erhalten und der Austausch zwischen den Populationen 

sowie Wanderungen und Wiederbesiedlungen zu ermöglichen." 

Darüber hinaus heißt es im § 1 (3) Nr. 5 BNatSchG:  

"Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts sind 

insbesondere 5 wild lebende Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften sowie ihre Bio-

tope und Lebensstätten auch im Hinblick auf ihre jeweiligen Funktionen im Naturhaushalt zu 

erhalten.“ 
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Diese Ziele wurden insbesondere berücksichtigt durch: 

- Inanspruchnahme von Flächen mit geringer bis allgemeiner Bedeutung für den Natur-

schutz, 

- Ausgleichsmaßnahmen für Inanspruchnahme von Freiflächen, 

- Erhaltung des Großteils der vorhandenen Knicks und Neuanlage von Knicks im Plan-

gebiet, 

- Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Vorschriften des § 44 BNatSchG. 

 

4.2.2 Natura 2000 -Gebiete 

Gesetzliche Vorgaben 

Der § 31 des BNatSchG nennt die Verpflichtungen des Bundes und der Länder zum Aufbau 

und Schutz des zusammenhängenden europäischen ökologischen Netzes "Natura 2000". Die-

ses besteht aus FFH-Gebieten gemäß Richtlinie 92/43/EWG sowie Vogelschutzgebieten ge-

mäß Richtlinie 79/409/EWG. 

Nach § 34 (1) des BNatSchG bedeutet dies für Planungen und Projekte:  

"Projekte sind vor ihrer Zulassung oder Durchführung auf ihre Verträglichkeit mit den Erhal-

tungszielen eines Natura 2000-Gebiets zu überprüfen, wenn sie (…) geeignet sind, das Gebiet 

erheblich zu beeinträchtigen. 

Berücksichtigung: 

- In der Umgebung bis 2 km Abstand zum Plangebiet befinden sich keine Natura-2000-

Gebiete. 

 

4.2.3 Boden/ Fläche 

Gesetzliche Vorgaben 

Als Grundsatz der Bauleitplanung legt § 1 (5) des Baugesetzbuches fest: 

"Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei sind zur Ver-

ringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen (…) Maßnahmen zur Innenentwick-

lung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen.“ 

Das BNatSchG stellt den Bodenschutz im § 1 (3) Nr. 2 wie folgt dar: 

"Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts sind 

insbesondere Böden so zu erhalten, dass sie ihre Funktionen im Naturhaushalt erfüllen kön-

nen.“ 

Das Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) stellt den Bodenschutz im § 4 (1) Nr. 1 wie folgt 

dar: 

"Jeder, der auf den Boden einwirkt, hat sich so zu verhalten, dass schädliche Bodenverände-

rungen nicht hervorgerufen werden.“ 
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Diese Ziele wurden insbesondere berücksichtigt durch: 

- Vor der planerischen Entscheidung für den Standort wurden Standortalternativen ge-

prüft, 

- Maßnahmen zum vorsorgenden Bodenschutz werden ergriffen, 

- Die Inanspruchnahme von Freifläche und der Grad der möglichen Überbauung und 

Versiegelung über die Grundflächenzahl werden im Bebauungsplan an dem erforder-

lichen Umfang orientiert und eng begrenzt festgesetzt, 

 

4.2.4 Wasser 

Gesetzliche Vorgaben 

Zielvorgaben werden durch das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vorgegeben. In den unter § 5 

WHG aufgeführten allgemeinen Sorgfaltspflichten heißt es: 

„(1) Jede Person ist verpflichtet, bei Maßnahmen, mit denen Einwirkungen auf ein Gewässer 

verbunden sein können, die nach den Umständen erforderliche Sorgfalt anzuwenden, um  

1. eine nachteilige Veränderung der Gewässereigenschaften zu vermeiden, 

2. eine mit Rücksicht auf den Wasserhaushalt gebotene sparsame Verwendung des Wassers 

sicherzustellen, 

3. die Leistungsfähigkeit des Wasserhaushalts zu erhalten und 

4. eine Vergrößerung und Beschleunigung des Wasserabflusses zu vermeiden.“ 

Diese Ziele wurden insbesondere berücksichtigt durch: 

- Bestehende Oberflächengewässer sind durch die Planung nicht betroffen, 

- Zur Begrenzung der Auswirkungen auf den Bodenwasserhaushalt wird der Grad der 

möglichen Versiegelung über die Grundflächenzahl an dem erforderlichen Umfang ori-

entiert und eng begrenzt festgesetzt, 

- Das anfallende Oberflächenwasser wird in ein neu angelegtes Regenrückhaltebecken 

eingeleitet. 

 

4.2.5 Klima / Luft  

Gesetzliche Vorgaben 

Zielvorgaben nach § 1 (3) Nr. 4 BNatSchG sind: 

"Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts sind 

insbesondere 4. Luft und Klima auch durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Land-

schaftspflege zu schützen (...); dem Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung insbeson-

dere durch zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien kommt eine besondere Bedeutung 

zu.“ 
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Diese Ziele wurden insbesondere berücksichtigt durch: 

- Zur Erhaltung der Verdunstungsfähigkeit von Bodenfläche wird der Grad der möglichen 

Versiegelung über die Grundflächenzahl an dem erforderlichen Umfang orientiert und 

eng begrenzt festgesetzt, 

- Durch Pflanzung von Straßenbäumen und Anlage von öffentlichen Grünflächen im 

Plangebiet werden beschattete Bereiche geschaffen und die kleinklimatischen Auswir-

kungen starker Sonneneinstrahlung, u.a. der zu starken Erwärmung und der Verringe-

rung der Luftfeuchtigkeit, vermindert. 

 

4.2.6 Landschaft 

Gesetzliche Vorgaben 

Nach § 1 (4) BNatSchG sowie § 1 LNatSchG sind im besiedelten und unbesiedelten Bereich 

"die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft" auf 

Dauer zu sichern. 

Diese Ziele wurden insbesondere berücksichtigt durch: 

- Zur Begrenzung der Auswirkungen auf das Landschaftsbild werden eingriffsmindernde 

Maßnahmen durchgeführt, wie die Höhenbegrenzung baulicher Anlagen und die Er-

haltung von Knicks als prägende Landschaftsbestandteile, 

- Einbindung des geplanten Wohngebiets in die Landschaft durch Neuanpflanzung von 

Knicks und Gehölzstreifen am Plangebietsrand, 

- Durchgrünung des geplanten Wohngebietes mit zentral gelegener öffentlicher Grünflä-

che und Anpflanzung von heimischen Laubbäumen, 

- Die Bebauung folgt den topographischen Bedingungen im Plangebiet und vermeidet 

so große Höhenunterschiede zur umgebenden Bebauung. 

 

4.2.7 Mensch und Gesundheitsschutz 

Gesetzliche Vorgaben 

Nach § 50 BImSchG sind raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen einander so zuzu-

ordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf ausschließlich oder überwiegend dem Woh-

nen dienende Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete so weit wie möglich ver-

mieden wird. Maßgeblich für die Bewertung der Lärmbelästigung in der Bauleitplanung ist die 

DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ und die TA Lärm. Für die Bewertung der Geruchsbe-

lästigung ist die Geruchsimmissions-Richtlinie – GIRL und die TA Lärm maßgebend.  

Diese Ziele wurden insbesondere berücksichtigt durch: 

- Erstellung einer Untersuchung zur Abschätzung der Geruchsimmissionen 

- Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Richtlinien. 
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4.2.8 Kultur- und sonstige Sachgüter 

Als Kulturgüter sind Denkmale zu berücksichtigen.  

Gesetzliche Vorgaben 

Nach § 1 DSchG Schleswig-Holstein dienen Denkmalschutz und Denkmalpflege „dem Schutz, 

der Erhaltung und der Pflege der kulturellen Lebensgrundlagen. (…) Mit diesen Kulturgütern 

ist im Rahmen einer nachhaltigen Ressourcennutzung schonend und werterhaltend umzuge-

hen.“   

Berücksichtigung: 

- Auswirkungen auf archäologische Kulturdenkmale oder Baudenkmale sind nicht zu er-

warten. 

 

4.2.9 Fachplanungen 

Landschaftsrahmenplan: 

Im Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum I (Stand 2020) sind folgende Darstellungen 

für den Bereich des Plangebietes enthalten. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt, wie die gesamte Ortslage Steinbergkirche, 

in einem Bereich, der großflächig als Gebiet mit besonderer Erholungseignung dargestellt ist.  

Ebenfalls befindet sich der Geltungsbereich und die Ortslage Steinbergkirche innerhalb eines 

großflächigen Gebiets, das die Voraussetzungen für eine Unterschutzstellung nach § 26 (1) 

BNatSchG i.V.m. § 15 LNatSchG als Landschaftsschutzgebiet erfüllt. 

Der westliche Teil des Geltungsbereichs liegt innerhalb eines Trinkwassergewinnungsgebiets. 

Landschaftsplan: 

Der Landschaftsplan der Gemeinde Steinbergkirche (2000) weist das Gebiet im Bestand als 

Ackerfläche aus, die im Norden, Westen und Süden abschnittsweise von Knicks mit hoher bis 

mittlerer Wertigkeit gesäumt ist. 

Auf der östlich an das Plangebiet angrenzenden Fläche befindet sich gemäß Landschaftsplan 

ein Regenrückhaltebecken, das umgeben ist von „sonstigem Grün“ bzw. innerörtlicher Grün-

fläche. 

Der Entwicklungsplan trifft für den Geltungsbereich keine Aussagen. Der östlich angrenzende 

Bereich des Regenrückhaltebeckens mit umgebendem Grün wird als „Fläche mit Maßnahmen 

zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft – Ausgleichsfläche 

(nachrichtliche Übernahme)“ dargestellt.  

 

4.3 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkun-
gen 

Zur Ermittlung der Umweltauswirkungen der Planung wird auf Basis des Landschaftsrahmen-

planes, des Landschaftsplanes und weiterer umweltbezogener Informationen sowie einer 

Ortsbegehung im Oktober 2020, eine schutzgutbezogene Bestandsaufnahme durchgeführt, 
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die wesentlichen Auswirkungen der Planung beschrieben und hinsichtlich ihrer Erheblichkeit 

bewertet.  

Zunächst werden die einzelnen Wirkfaktoren des Vorhabens dargestellt. Dies dient als Rah-

men für die Bewertung der Umweltschutzgüter im Bestand und die Prognose der Umweltaus-

wirkungen in jedem Schutzgut, die in den anschließenden Kapiteln vorgenommen werden. 

 

4.3.1 Die Wirkfaktoren des Vorhabens 

Durch den Bebauungsplan Nr. 24 der Gemeinde Steinbergkirche wird ein allgemeines Wohn-

gebiet auf einer bisher landwirtschaftlich genutzten Fläche ausgewiesen. 

Von diesem Vorhaben gehen vielfältige Wirkungen, nachfolgend Wirkfaktoren genannt, aus, 

die positive und negative Auswirkungen auf die Schutzgüter haben können. Um diese Auswir-

kungen ermitteln und beschreiben zu können, muss der Ist-Zustand der Schutzgüter jeweils 

zu den Wirkfaktoren des Vorhabens in Beziehung gesetzt werden. 

Die Wirkungskette kann wie folgt veranschaulicht werden: 

Vorhaben => Wirkfaktoren => Schutzgüter => Auswirkungen 

An dieser Stelle werden deshalb erst einmal die verschiedenen Wirkfaktoren des Vorhabens 

dargestellt. Diese Darstellung orientiert sich an der Aufzählung aa) bis hh) der Anlage 1 zu 

§ 2 (4) und § 2 a Satz 2 Nummer 2 BauGB. Gleichzeitig wird – soweit möglich – verdeutlicht, 

auf welche Schutzgüter die Faktoren in erster Linie wirken. 

Wirkfaktoren aa) infolge des Baus und des Vorhandenseins des geplanten Vorhabens 

und bb) infolge der Nutzung natürlicher Ressourcen.  

Die Realisierung des geplanten Vorhabens führt zu temporären und dauerhaften Wirkungen 

sowie zu einer temporären und dauerhaften Nutzung natürlicher Ressourcen. Temporäre Wir-

kungen sind zumeist auf die Bauphase beschränkt, während dauerhafte Wirkungen sowohl 

von dem Vorhandensein des Vorhabens als auch von seinem Betrieb ausgehen. 

Die Wirkfaktoren des Vorhabens und die damit verbundene Nutzung natürlicher Ressourcen 

sowie die potenziell betroffenen Schutzgüter werden in der folgenden Tabelle 5 zusammen-

getragen. 
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Anlagebedingte Wirkfaktoren Betroffenes Schutzgut 

Flächeninanspruchnahme Biotope, Tiere und Pflanzen 

Fläche  

Versiegelung Biotope, Tiere und Pflanzen 

Boden, Wasser 

Baubedingte Wirkfaktoren Betroffenes Schutzgut 

Lärm- und Staubemissionen Mensch und Gesundheit 

Biotope, Tiere und Pflanzen 

Beeinträchtigungen von Knicks Biotope, Tiere und Pflanzen 

Betriebsbedingte Wirkfaktoren Betroffenes Schutzgut 

Erhöhtes Verkehrsaufkommen Mensch und Gesundheit 

Tiere 

Lärm- und Lichtemissionen Mensch und Gesundheit 

Biotope, Tiere und Pflanzen 

Zunahme von Bewegungen von Menschen Biotope, Tiere und Pflanzen 

Tabelle 5: Wirkfaktoren des Vorhabens 

 
cc) Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht, 

Wärme und Strahlung sowie der Verursachung von Belästigungen 

Aufgrund des Charakters der Planung (Nutzung als Wohngebiet) ist mit erheblichen Emissio-

nen von Schadstoffen oder Strahlung nicht zu rechnen. Eine erhebliche Belästigung durch 

weitere Emissionen wie z. B. Lärm und Staub kann zeitlich begrenzt durch Baumaßnahmen 

entstehen. Schallemissionen beim Betrieb werden im nicht im erheblichen Bereich liegen. 

dd) Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwertung 

Abfälle fallen in der Bau- und in der Betriebsphase des Vorhabens an. Hierbei wird es sich bei 

Art und Menge um übliche Abfälle von Baumaßnahmen und von Haushalten handeln. Hier 

sind keine Wirkungen zu erwarten, da für die Abfälle vorgegebene Entsorgungswege beste-

hen. Die Abfallentsorgung über die Satzung des Kreises geregelt und durch die Schmutzwas-

serentsorgung sind keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten. 

ee) Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt durch 

Unfälle oder Katastrophen 

Das Plangebiet befindet sich in ausreichendem Abstand zu einem Betriebsbereich, der der 

Störfall-Verordnung nach der 12. BImSchV (Zwölfte Verordnung zur Durchführung des Bun-

des-Immissionsschutzgesetzes) unterfällt. Für das im Bebauungsplan geplante Vorhaben sind 

daher keine Auswirkungen aufgrund der Anfälligkeit für schwere Unfälle oder Katastrophen zu 

erwarten. 

Von dem Vorhaben selbst gehen keine Wirkungen aus, die gravierende Risiken für die o. a. 

Schutzgüter verursachen können. 

ff) Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete 

Auswirkungen der Planung auf Natura 2000-Gebiete sind nicht zu erwarten, da im Abstand bis 

2 km zum Plangebiet keine Natura 2000-Gebiete liegen. 
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In Verbindung mit angrenzenden Planungen könnten sich theoretisch die sehr begrenzten Be-

einflussungen der Umwelt kumulieren und dadurch zu erheblichen Auswirkungen auf verschie-

dene Schutzgüter führen. Entsprechende Planungen werden jedoch von der Gemeinde Stein-

bergkirche nicht verfolgt und Planungen anderer in dieser Hinsicht, die zu solchen Kumulie-

rungseffekten führen könnten, sind nicht bekannt. 

gg) Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima und der Anfälligkeit gegen-

über den Folgen des Klimawandels 

Die messbaren Auswirkungen des Vorhabens auf das Klima werden sich nur kleinräumig auf 

das Mikroklima auswirken. 

Klimaschädliche Emissionen werden durch die allgemeinen gesetzlichen Regelungen auf ein 

technisch vertretbares Maß reduziert. Darüber hinaus reichende erhebliche Auswirkungen auf 

das Klima sind nicht erkennbar. 

Die Anfälligkeit des Vorhabens auf die Folgen des Klimawandels, wie beispielsweise die er-

höhte Sonneneinstrahlung und infolgedessen besondere Erwärmung von Flächen im Plange-

biet wird bei Umsetzung der Planung nicht wesentlich erhöht, da ausreichend unversiegelte 

Fläche verbleibt und durch Baum- und weitere Gehölzpflanzungen im Plangebiet Verduns-

tungseffekte und Beschattung gefördert werden, die positiv auf das Kleinklima einwirken. 

hh) Eingesetzte Techniken und Stoffe 

Die bei dem Vorhaben voraussichtlich zum Einsatz kommenden Techniken und Stoffe ent-

sprechen dem Stand der Technik und werden üblicherweise durch gesetzliche Vorgaben ge-

regelt. Hier sind keine gravierenden Wirkungen zu erwarten. 

 

4.3.2 Schutzgut Biotope, Tiere und Pflanzen 

4.3.2.1 Bestand Biotoptypen 

Der Bestand an Biotoptypen im Plangebiet wird im Folgenden auf Grundlage einer Biotopty-

penkartierung durch eine Ortsbegehung im Oktober 2020 beschrieben. 

Bezeichnung und Code der Biotoptypen orientieren sich an der „Kartieranleitung und Biotopty-

penschlüssel für die Biotopkartierung Schleswig-Holstein“ Hrsg. LLUR, 5. Fassung Stand März 

2019.  

Der Bestand an Biotoptypen im Plangebiet des Bebauungsplans wird auch in der Biotoptypen-

karte (Abbildung 1) dargestellt.  

AAu Brachliegende Ackerfläche mit aus der Samenbank hervorgegangener Segetal-

flur 

Die brachliegende Ackerfläche, die den größten Teil des Plangebietes ausmacht, weist in der 

Brachvegetation überwiegend häufige, ungefährdete Arten der Segetalflur auf, wie beispiels-

weise Kornblume, Wiesensauerampfer, Ackerkratzdistel, Kamille, Acker-Stiefmütterchen, ein-

jähriges Rispengras und Hirtentäschelkraut. 

HWy § Typischer Knick 

Am nordwestlichen, westlichen und östlichen Rand des Plangebietes befinden sich Knicks. 

Diese bestehen jeweils aus einem Knickwall, der mit verschiedenen einheimischen Gehölzen 
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bewachsen ist. Die Knicks im Nordwesten und Westen sind von Haselsträuchern dominiert 

und weisen außerdem zahlreiche Schlehen, Weißdorn, Rosen, Brombeere und Holunder auf. 

Der Knick im Osten besteht vorwiegend aus Weidengehölzen und Ahorn (Feldahorn, Spit-

zahorn, Bergahorn), enthält aber ebenfalls Weißdorn, Brombeere, Hasel und Schlehe. 

Alle drei Knicks enthalten Überhälter. Am östlichen Ende des nordwestlichen Knickabschnitts 

befindet sich eine Eiche mit mindestens 100 cm Stammdurchmesser in 1 m Höhe über dem 

Erdboden und rund 10 m Kronendurchmesser. Im westlichen Knick steht ebenfalls ein Eichen-

überhälter (wächst auf Nachbargrundstück, direkt am Knickfuß) mit etwa 50 cm Stammdurch-

messer in 1 m Höhe. Der östliche Knick wird im Norden von einem Weidenüberhälter abge-

schlossen, der einen Stammdurchmesser von mindestens 150 cm in 1 m Höhe aufweist. 

Am Schosterweg im Nordwesten des Plangebietes ist im Bestand eine etwa 2 m breite Lücke 

im westlichen Knick vorhanden.  

Zwischen dem großkronigen Weiden-Überhälter am nordöstlichen Plangebietsrand und dem 

östlichen Knick befindet sich eine Lücke von etwa 15 m Länge. 

Knicks sind gemäß § 30BNatSchG i. V. m. § 21 (1) Nr. 4 LNatSchG naturschutzrechtlich ge-

schützt.  

Der im Landschaftsplan am südlichen Rand des Plangebiets verzeichnete Knick ist aktuell 

nicht mehr vorhanden. Er wurde vermutlich vor einigen Jahren beseitigt. 

Angrenzend außerhalb des Plangebietes befinden sich im Westen und Norden Siedlungsflä-

chen. Im Süden erstreckt sich landwirtschaftliche Nutzfläche. Im Osten grenzt der im Land-

schaftsplan als Regenrückhaltebecken mit umgebendem Grün dargestellte Bereich an. Dieser 

ist in der aktuellen Ausprägung als flächiger Schilfbestand mit Gehölzaufwuchs aus Weiden 

und Erlen entwickelt. Der Bereich war nicht zugänglich und konnte nur von außen untersucht 

werden, es wird jedoch davon ausgegangen, dass das Regenrückhaltebecken weiterhin of-

fene Wasserflächen aufweist. Der Bereich ist naturnah entwickelt. Zum Plangebiet ist der Be-

reich durch Knickwälle abgegrenzt.  
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Abb. 11: Biotoptypen im Plangebiet 

4.3.2.2 Bestand Fauna 

Zur Fauna sind im Landschaftsplan keine Angaben über Artenvorkommen für das Plangebiet 

enthalten. Bei der örtlichen Begehung wurden im Plangebiet keine Tierartenvorkommen beo-

bachtet. Da jedoch keine systematische Erfassung des faunistischen Bestandes erfolgte, wird 

für das Plangebiet und Umgebung eine Potenzialabschätzung vorgenommen, in der die Le-

bensraumeignung für Tierarten bewertet wird. 

Säugetiere: 

Für Fledermäuse besteht im Baumbestand im Plangebiet keine Eignung für Quartiere als Wo-

chenstuben oder Winterquartiere (Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Sinne des Artenschutz-

rechtes). Mit den Eichen- und Weidenüberhältern sind jedoch alte, starkstämmige Bäume im 
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Plangebiet vorhanden, welche geeignete Strukturen für Tagesverstecke in Astlöchern, Spalten 

und Rissen aufweisen könnten. 

Flüge von Fledermäusen über das Plangebiet über längere Distanzen sowie die Nutzung des 

Plangebietes als Jagdgebiet sind prinzipiell möglich. 

Weitere Säugetierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie, die in Schleswig-Holstein in ter-

restrischen Lebensräumen vorkommen sind Haselmaus und Fischotter. Das Plangebiet liegt 

außerhalb des Verbreitungsgebietes der Haselmaus. Für Fischotter geeignete Gewässerle-

bensräume sind im Plangebiet nicht vorhanden. 

Für große Säugetiere der Feldflur ist das Plangebiet als Lebensraum ungeeignet.  

Vögel: 

Die vorliegenden Knickabschnitte sind mit ihrer überwiegend dichten Gehölzstruktur und den 

stammstarken Überhältern als Lebensraum für gehölzbrütende Vogelarten geeignet. Aufgrund 

der Störungen, die von der angrenzenden Wohnnutzung ausgehen, beschränkt sich das Vor-

kommen auf Vogelarten, die als wenig störungsempfindlich gelten und allgemein häufig vor-

kommen. 

Ackerflächen sind für Wiesenbrüter wie Kiebitz und Feldlerche grundsätzlich als Lebensraum 

geeignet. Durch die Nähe zum Wohngebiet dieser Flächen im Plangebiet, die als optische und 

akustische Störquelle wirken, ist eine Eignung als Brutgebiet für diese beiden Bodenbrüterar-

ten jedoch eingeschränkt. Darüber hinaus halten Kiebitze und Feldlerchen vergleichsweise 

hohe Fluchtdistanzen zu Vertikalstrukturen wie z. B. den vorhandenen Knicks im Plangebiet 

ein, was eine Eignung als Bruthabitat weiter mindert. Von einem Brutvorkommen der beiden 

Arten im Plangebiet ist entsprechend nicht auszugehen. 

Brutvorkommen ungefährdeter Bodenbrüterarten mit geringerer Störungsempfindlichkeit bzw. 

geringeren Anforderungen an ihr Bruthabitat bezüglich der Sichtfreiheit, wie z.B. Fasan sind 

jedoch grundsätzlich möglich.  

Es ist davon auszugehen, dass die östlich an das Plangebiet angrenzende, naturnah entwi-

ckelte Fläche des Regenrückhaltebeckens Lebensraum für Röhrichtbrüter und Wasservögel 

bietet. Hier ist ebenfalls von Vorkommen allgemein häufig vorkommender, ungefährdeter Ar-

ten, wie beispielsweise Teichrohrsänger und Stockenten, auszugehen. Aufgrund der Störun-

gen, die von der angrenzenden Wohnnutzung ausgehen, sind Vorkommen störungsempfind-

licher Arten nicht zu erwarten.  

Amphibien und Reptilien: 

Das Plangebiet bietet keine geeigneten Habitate, die für Amphibien- oder Reptilienarten des 

Anhangs IV der FFH-Richtlinie (europarechtlich streng geschützte Arten) als Lebensraum in 

Frage kommen würden. 

Die östlich an das Plangebiet angrenzende, naturnah entwickelte Fläche des Regenrückhal-

tebeckens ist als Lebensraum für Arten wie Erdkröte und Grasfrosch geeignet, die nicht im 

Anhang IV der FFH-Richtlinie gelistet sind. Für europarechtlich streng geschützte Arten wie 

Moorfrosch, Kammmolch und Knoblauchkröte, die eng an bestimmte Habitatbedingungen ge-

bunden sind, ist der Bereich u.a. aufgrund der Beschattung durch Schilf- und Gehölzbewuchs 

als Lebensraum nicht geeignet.  

Der Bereich ist durch die Knickwälle vom Plangebiet abgegrenzt. 
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Wirbellose: 

Vorkommen von Libellen, Heuschrecken, Schmetterlingen, Käfern, Schnecken und anderen 

Wirbellosen der europarechtlich streng geschützten Arten sind aufgrund ihrer Verbreitung bzw. 

ihrer Habitatanforderungen im Plangebiet nicht zu erwarten. 

Die naturnah entwickelte Fläche des Regenrückhaltebeckens ist für Libellenarten grundsätz-

lich geeignet. Der Lebensraum wird bei Umsetzung der Planung voraussichtlich nicht beein-

trächtigt werden. 

Pflanzen: 

Die im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführt Farn- und Blütenpflanzenarten besiedeln je-

weils sehr spezielle Standorte, die im Plangebiet nicht vorhanden sind. Aufgrund der vorlie-

genden Habitatausstattung bzw. mangelnder Verbreitung sind Vorkommen dieser Pflanzenar-

ten im Plangebiet auszuschließen. 

 

4.3.2.3 Bewertung Bestand 

Die im Plangebiet des Bebauungsplans liegenden Flächen werden im Folgenden bewertet. 

Das Plangebiet hat mit der landwirtschaftlichen Fläche zum überwiegenden Anteil insgesamt 

geringe bis allgemeine Bedeutung für den Naturschutz im Sinne des „Runderlasses zum Ver-

hältnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht“ (Gemeinsamer Runderlass 

des Innen- und des Umweltministeriums vom 9.12.2013). 

Die Knicks im Plangebiet sind Elemente von besonderer Bedeutung für den Naturschutz und 

in ihrer Biotopwertigkeit insgesamt höher einzustufen. Knicks sind gesetzlich geschützt gemäß 

§ 30 BNatSchG in Verbindung mit § 21 (1) Nr. 4 LNatSchG.  

Biologische Diversität 

Die Biologische Diversität eines Gebietes wird von den abiotischen, den biotischen und den 

anthropogenen Faktoren maßgeblich beeinflusst. Die Habitatstruktur mit den Ackerflächen und 

Knicks im Plangebiet ist von geringer Strukturvielfalt geprägt und bietet allgemein häufig vor-

kommenden Tierarten Lebensraum. Dabei haben die Knicks ein deutlich höheres Lebens-

raumpotenzial als die Ackerflächen. Die biologische Diversität ist aufgrund der Vorbelastung 

durch die benachbarte Wohnnutzung als Störungsquelle beeinträchtigt.  

Aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung des Großteils der Fläche weist das Plangebiet ins-

gesamt eine mäßige biologische Vielfalt auf. Die Knicks, und hier insbesondere auch die Über-

hälter, weisen dabei ein höheres Potenzial an biologischer Diversität auf. 

 
 

4.3.2.4 Bewertung der Auswirkungen auf das Schutzgut Biotope, 
Tiere und Pflanzen 

- Bauliche Veränderungen und Eingriffe in das Schutzgut Biotope, Tiere und Pflanzen 

Das geplante Wohngebiet liegt in Bereichen mit geringer bis allgemeiner Bedeutung für den 

Naturschutz. Die Bauweisen und die Art der Bebauung werden entsprechend dem Bestand in 

den umgebenden Wohngebieten festgesetzt. 
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Im geplanten Wohngebiet werden Wohngebäude errichtet und Straßen und Fußwege ange-

legt. Hierdurch werden größtenteils Flächen mit geringer bis allgemeiner Bedeutung für den 

Naturschutz in Anspruch genommen. 

Das Lebensraumpotenzial für bodenbrütende Vogelarten der Offenlandschaft auf der Acker-

fläche im Plangebiet fällt bei Umsetzung der Planung fort. 

Um die Anbindung der geplanten Ringstraße an den westlich des Plangebiets gelegenen 

Schosterweg zu ermöglichen, wird ein Knickdurchbruch auf einer Länge von rund 5 m erfol-

gen. Mit dem Knick wird eine Fläche mit besonderer Bedeutung für den Naturschutz in An-

spruch genommen. Der übrige Knickbestand im Plangebiet bleibt erhalten und wird um einen 

Knick am südlichen Rand des Plangebietes ergänzt. 

Der naturschutzrechtliche Schutz der Knicks wird nachrichtlich in den Bebauungsplan über-

nommen (Biotopschutz für Knicks gemäß § 30 BNatSchG in Verbindung mit § 21 (1) Nr. 4 

LNatSchG). Handlungen, die zu einer Zerstörung oder einer sonstigen erheblichen Beeinträch-

tigung der Knicks führen können, sind demnach verboten. 

Für den Knickdurchbruch ist daher eine Ausnahme vom Knickschutz erforderlich.  

Ausnahmen vom Knickschutz bedürfen einer Genehmigung seitens der Unteren Naturschutz-

behörde Kreis Schleswig-Flensburg (§ 30 (3) BNatSchG in Verbindung mit § 21 (3) LNatSchG 

SH). Ein Knickausgleich durch Anlage neuer Knicks ist nachzuweisen. 

Das neue Regenrückhaltebecken wird durch Erdbauweise, Gestaltung mit teilweise flachen 

Uferböschungen mit Böschungsneigung 1 : 3 bis 1 . 5 und Verwendung heimischer und stand-

ortgerechter Arten bei der Bepflanzung weitgehend naturnah gestaltet. Durch flache Uferbö-

schungen wird Amphibien ermöglicht, aus dem Becken heraus zu gelangen.  

- Auswirkungen durch die Wohnnutzung 

Die an den Plangebietsrändern im Nordwesten und Westen verlaufenden Knickabschnitte wer-

den durch Umsetzung der Planung Teil von Privatgrundstücken. Von der Wohnnutzung auf 

den Grundstücken können Störungen wie Bewegungen, Licht- und Lärmemissionen ausge-

hen. Im Artenbestand der Knicks wird bereits von störungsunempfindlichen Arten ausgegan-

gen.  

Um den Wurzelbereich der Knickgehölze vor Beeinträchtigungen zu schützen, wird festge-

setzt, dass im Abstand von 3,0 m zu den Knicks keine baulichen Nebenanlagen errichtet wer-

den dürfen. Der Kronenbereich der Überhälter, zuzüglich 1,5 m Abstand, ist ebenfalls von Be-

bauung freizuhalten. Dadurch wird der Schutz der Wurzelbereiche ausreichend gewährleistet.  

In der Umgebung des Plangebietes ist ein relativ dichtes Knicknetz vorhanden, das durch die 

Neuanlage eines Knickabschnittes am südlichen Plangebietsrand noch ergänzt wird.  

Die in den Knicks vorkommenden Arten werden nach Umsetzung der Planung weiterhin aus-

reichenden Lebensraum vorfinden. Die Arten werden somit durch die Nutzungen im Wohnge-

biet voraussichtlich nicht wesentlich beeinträchtigt werden. 

Da festgesetzt wird, dass Vorgärten und nicht überbaubare Grundstücksflächen als lebende 

Gärten mit Bepflanzung und / oder Rasen anzulegen ist (vgl. textliche Festsetzung Nr. 5) und 

die Anlage von ökologisch minderwertigen Schottergärten damit ausgeschlossen ist, ist davon 

auszugehen, dass zumindest in einem Teil der Gärten mit der Anpflanzung von Gehölzen auf 

niedrigem Niveau auch neuer Lebensraum für Tiere entsteht. 
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Insgesamt wird bei Umsetzung der Planung, einschließlich der Anlage eines Knicks am südli-

chen Plangebietsrand, daher nicht von erheblichen Beeinträchtigungen der Knicks im Plange-

biet durch die Wohnnutzung ausgegangen.  

 

4.3.2.5 Artenschutzrechtliche Bewertung 

Über die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung hinaus sind in der Bauleitplanung Aussagen 

zur Berücksichtigung der Vorschriften des besonderen Artenschutzes (§ 44 Bundesnatur-

schutzgesetz), d. h. zur Betroffenheit besonders und streng geschützter Arten zu treffen. 

Im Ergebnis der Lebensraumpotenzialabschätzung sind lediglich Brutvögel planungsrelevant. 

Für die relevanten Arten dieser Artengruppen wurde daher eine Prognose der artenschutz-

rechtlichen Tatbestände bei Umsetzung des Bebauungsplanes vorgenommen. Zur Vermei-

dung möglicher Verstöße gegen Zugriffsverbote werden Vermeidungsmaßnahmen entwickelt. 

Zum Artenschutz ist der § 44 BNatSchG zu beachten, nach dem  

1. die Verletzung oder Tötung wild lebender Tiere der besonders geschützten Arten,  

2. die erhebliche Störung wild lebender Tiere der streng geschützten Arten und der euro-

päischen Vogelarten, 

3. das Beschädigen und Zerstören von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten von Tieren der 

besonders geschützten Arten sowie 

4. die Entnahme, Beschädigung und Zerstörung von Pflanzen der besonders geschützten 

Arten 

verboten sind (Zugriffsverbote, § 44 Abs. 1 BNatSchG).  

Für Vorhaben innerhalb eines Bebauungsplans gilt, dass bei Betroffenheit von streng ge-

schützten Tierarten (hier Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie), von europäischen Vogel-

arten oder von bestandsgefährdeten Arten gemäß Rechtsverordnung ein Verstoß gegen das 

o.g. Verbot Nr. 3 nur dann vorliegt, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder 

Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang nicht 

weiterhin erfüllt ist.  

Für das Verbot Nr. 1 gilt, dass ein Verstoß gegen das Tötungs- und Verletzungsverbot (Nr. 1) 

vorliegt, wenn sich durch die unvermeidbare Beeinträchtigung durch das Vorhaben das Tö-

tungs- und Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten signifikant erhöht. (§ 44 Abs. 

5 BNatSchG). Für das Verbot Nr. 2 gilt, dass eine erhebliche Störung dann vorliegt, wenn sich 

durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert. 

Nach der Potenzialabschätzung zur Lebensraumeignung für Tiere und Pflanzen im vorigen 

Abschnitt sind Vorkommen von Gehölzbrütern der ungefährdeten Arten in den Knicks grund-

sätzlich möglich. Brutvorkommen von Bodenbrütern der ungefährdeten Arten auf der Acker-

fläche sind unwahrscheinlich, jedoch nicht sicher auszuschließen. 

Die Betroffenheit streng geschützter Tier- und Pflanzenarten (hier Arten des Anhangs IV der 

FFH-Richtlinie) sind nicht zu erwarten.  

Bestandsgefährdete Arten gemäß Rechtsverordnung sind nicht relevant, da eine entspre-

chende Rechtsverordnung derzeit nicht besteht. 
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Gehölzbrütende Vögel der ungefährdeten Arten 

Mit der Umsetzung der Bauleitplanung ist die Beseitigung eines ca. 5 m langen Knickabschnit-

tes am westlichen Rand des Plangebiets verbunden. 

Das Entfernen von Gehölzen ist gemäß § 39 (5) Nr. 2 BNatSchG in der Zeit vom 1. März bis 

30  September (Schutzfrist) verboten. Dem Verbot der Tötung und der erheblichen Störung 

von Tieren während des Brutgeschehens und der Jungenaufzucht (Zugriffsverbot Nr. 1) wird 

dadurch Rechnung getragen, dass die Beseitigung von Knickgehölzen und Bäumen auf den 

Zeitraum zwischen 1. Oktober und den letzten Tag im Februar, also außerhalb der Schutzfrist, 

gelegt wird. 

Die Beseitigung des Knickabschnittes wird nicht zu einer Verschlechterung des Erhaltungszu-

standes der lokalen Populationen ggf. betroffener Arten führen, da bei einem möglichen Le-

bensraumverlust im räumlich-funktionalen Zusammenhang in ausreichendem Umfang Aus-

weichmöglichkeiten gegeben sind. Ggf. betroffen sind allgemein häufig vorkommende Vogel-

arten. 

Das dichte und relativ weitläufige Knicknetz setzt sich außerhalb des Plangebietes in entspre-

chender Qualität in die Landschaft weiter fort und bildet einen Funktionszusammenhang, auch 

als Lebensraum für die lokalen Populationen gehölzbrütender Vögel. Da etwaige Störungen 

durch Baumaßnahmen oder Wohnnutzung sich auf außerhalb des Plangebiets liegende 

Knicks nicht wesentlich auswirken werden, kann davon ausgegangen werden, dass der Erhal-

tungszustand der lokalen Populationen der betroffenen Gehölzbrüterarten sich durch diese 

etwaigen zusätzlichen Störungen nicht verschlechtern wird. 

Eine erhebliche Störung bzw. Beschädigen oder Zerstörung von Fortpflanzungs-, Ruhestätten 

oder anderen Lebensstätten von gehölzbrütenden Vögeln ist bei Umsetzung der Planung nicht 

zu erwarten (Zugriffsverbote Nr. 2 und 3). 

Bodenbrütende Vögel der ungefährdeten Arten 

Brutvorkommen von Bodenbrütern der ungefährdeten Arten auf der Freifläche, die den Groß-

teil des Plangebietes ausmacht, sind unwahrscheinlich, jedoch nicht sicher auszuschließen. 

Die Verbotstatbestände werden aufgrund des allgemeinen Vorkommenspotenzials nicht art-

bezogen, sondern für die gesamte Artengilde „Bodenbrüter der ungefährdeten Arten“ geprüft. 

Aufgrund der Lebensweise der Bodenbrüter besteht die Gefahr, dass bei Bauarbeiten auf Frei-

flächen des Plangebietes während der Brut- und Aufzuchtzeit besetzte Nester durch die Bau-

tätigkeit zerstört, Vögel verletzt oder getötet bzw. deren Gelege zerstört werden. Zur Vermei-

dung des Verstoßes gegen das Zugriffsverbot Nr. 1 sind daher geeignete Vermeidungsmaß-

nahmen, hier eine Bauzeitenregelung für Arbeiten auf Freiflächen außerhalb der Brutzeit, zu 

treffen. 

Die Baufeldräumung zur Herstellung der Erschließungsstraßen und Bauflächen muss im Zeit-

raum zwischen 1. Oktober und Ende Februar erfolgen. Dieser Zeitraum liegt außerhalb der 

Brut- und Aufzuchtzeit der Jungtiere der potenziell betroffenen Vogelarten. 

Es wird davon ausgegangen, dass ab dem Beginn die Baumaßnahmen zeitnah fortgesetzt 

werden und es damit zu regelmäßigen Störungen kommt, so dass sich Tiere der potenziell 

betroffenen Arten nicht innerhalb der Bauflächen ansiedeln werden. 
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Ein Verstoß gegen das Zugriffsverbot des Verletzens und Tötens von Tieren ist bei Einhaltung 

der Bauzeitenregelung nicht gegeben. 

Für potenziell im Wirkbereich außerhalb der Eingriffsflächen vorkommende Vogelarten sind 

keine erheblichen Störungen zu erwarten, da die entsprechenden Arten als Vögel der Sied-

lungsflächen gegenüber Lärm und optischen Emissionen nicht besonders empfindlich. Die be-

treffenden Bereiche sind darüber hinaus bereits aufgrund der bestehenden Siedlungsstruktu-

ren entsprechenden Wirkungen ausgesetzt. Eine wesentliche Erhöhung bis zu erheblicher 

Störung ist nicht zu erwarten.  

Die potenziell betroffenen Arten sind in der Brutplatzwahl flexibel und suchen sich jährlich neue 

Brutplätze. Die in Anspruch genommene Freifläche am nördlichen Plangebietsrand ist relativ 

kleinflächig. Die Bodenbrüter können auf außerhalb gelegene Flächen ausweichen. Es kann 

daher davon ausgegangen werden, dass für die betroffenen Populationen die ökologische 

Funktion der vom Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten durch entspre-

chende vorhandene Ausweichmöglichkeiten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt 

wird. 

Eine erhebliche Störung bzw. Beschädigen oder Zerstörung von Fortpflanzungs-, Ruhestätten 

oder anderen Lebensstätten von bodenbrütenden Vögeln ist bei Umsetzung der Planung nicht 

zu erwarten (Zugriffsverbote Nr. 2 und 3). 

Fazit der artenschutzrechtlichen Bewertung: 

Die folgenden artenschutzrechtlichen Vermeidungsmaßnahmen sind zu beachten und werden 

in die Planung aufgenommen: 

Ausschlussfrist für Gehölzbeseitigung: Bei der Beseitigung von Gehölzen im Zuge des Knick-

durchbruchs ist die gesetzlich vorgeschriebene Ausschlussfrist für Gehölzbeseitigung zu be-

rücksichtigen, um die Tötung und Verletzung potenziell anwesender Brutvögel sowie deren 

Gelege und Jungvögel zu vermeiden. Das Entfernen von Bäumen, Hecken und anderen Ge-

hölzen ist gemäß § 39 (5) Nr. 2 BNatSchG in der Zeit vom 1. März bis 30. September verboten. 

Bauzeitenregelung: Die Baufeldräumung zur Herstellung der Erschließungsstraßen und Bau-

flächen muss im Zeitraum zwischen 1. Oktober und Ende Februar erfolgen. Dieser Zeitraum 

liegt außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit der Jungtiere der potenziell betroffenen Vogelarten. 

Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass die Verbotstatbestände des § 44 Bun-

desnaturschutzgesetz zum Artenschutz bei Beachtung der oben genannten Vermeidungs-

maßnahmen nicht berührt werden. Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (§ 44 (5) BNatSchG) 

werden nicht erforderlich. 

 

4.3.2.6 Natura-2000-Gebiete 

Gemäß § 34 BNatSchG ist eine Prüfung von Vorhaben auf ihre Verträglichkeit mit den Schutz- 

und Erhaltungszielen von Gebieten durchzuführen, die durch die Richtlinie 92/43/EWG zur 

Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (FFH-

Richtlinie) und durch die Richtlinie 79/409/EWG über die Erhaltung wildlebender Vogelarten 

geschützt sind. EU-Vogelschutzgebiete und Gebiete gemeinschaftlicher Bedeutung nach 

FFH-Richtlinie bilden das Europäische Schutzgebietsnetz ‚Natura 2000‘.  
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Gebiete des europäischen Schutzgebietsnetzes Natura 2000 sind durch die Planung nicht be-

troffen.  

 

4.3.3 Schutzgut Boden / Fläche 

Die Bodenschutz- und Flächenbelange werden in der Umweltprüfung hinsichtlich der Auswir-

kungen des Planungsvorhabens, der Prüfungen von Planungsalternativen und der Ermittlung 

von Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und Kompensation von Beeinträchtigungen 

geprüft. Insbesondere der vorsorgende Bodenschutz ist in der Bauleitplanung ein zentraler 

Belang, der im vorliegenden Umweltbericht in den entsprechenden Abschnitten jeweils geson-

dert behandelt wird.  

Die Umweltprüfung orientiert sich in diesem Aspekt an dem im Auftrag der Länderarbeitsge-

meinschaft Bodenschutz (LABO) erstellten Leitfaden „Bodenschutz in der Umweltprüfung nach 

BauGB“ (2009).  

Die Bewertung der Bodenfunktionen im Plangebiet erfolgt nach dem Runderlass „Verhältnis 

der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht“ (Gemeinsamer Runderlass des 

Innenministeriums und des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und länd-

liche Räume vom 9. Dezember 2013).  

Das Plangebiet liegt naturräumlich im Östlichen Hügelland, in der Landschaft Angeln.  

Angaben zum Boden im Plangebiet werden dem Landschaftsplan Steinbergkirche, dem Um-

weltatlas SH, sowie dem Baugrundgutachten (Anlage 4 zur Begründung: Erdbaulabor Ge-

rowski, Geotechnisches Gutachten zum Bebauungsplan Steinbergkirche 24 vom 21.09.2020) 

entnommen. 

Als dominante Bodenarten liegen im Gebiet Steinbergkirche gemäß Landschaftsplan Lehm, 

sandiger Lehm und lehmiger Sand vor, die Bodentypen Braunerde und Parabraunerde sind 

vorherrschend und haben sich stellenweise unter Einwirkung von Staunässe zu Pseudogley 

entwickelt. 

Im Plangebiet befinden sich Pseudogley-Parabraunerde-Böden, die eine mittlere bis sehr hohe 

bodenfunktionale Gesamtleistung erbringen (Quelle: Umweltatlas SH). Insbesondere eine 

etwa 0,55 ha große Teilfläche im Norden des Plangebiets, sowie eine rund 0,35 ha große Teil-

fläche im Südosten werden im Umweltatlas SH als sehr ertrag- und nährstoffreich angegeben 

(siehe Abb. 12). 



Gemeinde Steinbergkirche Bebauungsplan Nr. 24 Begründung 

 

Ingenieurgemeinschaft Sass & Kollegen GmbH  Grossers Allee 24  25767 Albersdorf  Seite 44 

 

Abb. 12:  Bodenfunktionale Gesamtleistung im Bereich des Plangebietes  

(Quelle: Umweltatlas SH) 

 
Das Baugrundgutachten (Anlage 4 zur Begründung) bewertet das Plangebiet mit Aufwendun-

gen, d.h. Maßnahmen zur Bodenverbesserung (Bodenaustausch, Herstellung von Bettungs-

schichten, Verbesserung des Erdplanums) als für die geplante Bebauung geeignet. Die im 

Plangebiet vorkommenden Bodenarten sind gemäß Baugrundgutachten überwiegend schluf-

fig. Das beim Aushub anfallende Bodenmaterial ist im Wesentlichen für die Wiederverwendung 

für bautechnische Zwecke nicht geeignet. Im Bereich des geplanten Regenrückhaltebeckens 

im Südosten des Plangebietes liegen schwach durchlässige Böden vor, deren Eignung als 

Abdichtung für das Regenrückhaltebecken gemäß Baugrundgutachten geprüft werden muss. 

Der vorhandene Bodentyp ist mit Ausnahme des Oberbodens nicht besonders selten oder 

empfindlich. Entsprechend wird bei den Böden im Plangebiet im Bestand von einer allgemei-

nen Bedeutung des Bodens für den Bodenschutz ausgegangen. Der Oberboden ist bei Bau-

maßnahmen u.a. durch gesonderte Lagerung zu schützen.  

Bewertung der Auswirkungen 

Durch Bodenversiegelungen wird die Speicher- und Filtereigenschaft des Bodens stark verän-

dert und eingeschränkt. Bodenversiegelungen führen zu erheblichen und nachhaltigen Verän-

derungen im gesamten Ökosystem Boden. Durch Versiegelung fällt Boden als Standort für 

Vegetation und als Lebensraum für Bodenorganismen fort. Bei Teilversiegelung bleiben diese 

Bodenfunktionen eingeschränkt erhalten, da der Boden in eingeschränktem Maße durchlässig 

bleibt. 

Die natürliche Bodenfruchtbarkeit wird durch eine Versiegelung der Böden massiv beeinträch-

tigt. Wenn der Boden dauerhaft von Luft und Wasser abgeschlossen ist, geht die Bodenfauna 

zugrunde, welche wiederum wichtige Funktionen für den Erhalt und die Neubildung von frucht-

baren Böden erfüllt. Daher bedingt die Versiegelung den Verlust landwirtschaftlicher Flächen 
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und fruchtbarer Böden als Ressource für die Produktion von Nahrungs- und Futtermitteln, 

Energiepflanzen und nachwachsenden Rohstoffen. 

Mit der Umsetzung der Planung sind umfangreichen Bodenversiegelungen und Maßnahmen 

zum Bodenaustausch verbunden (vgl. Baugrundgutachten, Anlage 4 zur Begründung). Das 

Planungsziel wird auf im Bestand unversiegelten Flächen umgesetzt, daher sind bei Umset-

zung der Planung erhebliche Beeinträchtigungen im Schutzgut Boden zu erwarten.  

Durch die geplante Errichtung von Wohngebäuden, baulichen Nebenanlagen und Verkehrs-

anlagen werden Flächen mit geringer bis allgemeiner Bedeutung für den Bodenschutz in An-

spruch genommen. 

Das neue Regenrückhaltebecken wird durch Erdbauweise, Gestaltung mit teilweise flachen 

Uferböschungen mit Böschungsneigung 1 : 3 bis 1 : 5 und Verwendung heimischer und stand-

ortgerechter Arten bei der Bepflanzung weitgehend naturnah gestaltet. Der Eingriff durch An-

lage des Regenrückhaltebeckens wird dadurch in sich ausgeglichen. Es entsteht dadurch kein 

zusätzlicher Ausgleichsbedarf. 

Mit der Festsetzung der GRZ als Größe der überbaubaren Grundfläche wird die maximal zu-

lässige Flächengröße für Versiegelung und Bebauung in den Bauflächen bestimmt. Die Grund-

fläche kann gemäß § 19 (4) Baunutzungsverordnung (BauNVO) für Nebenanlagen, Stellplätze 

und Zuwegungen um bis zu 50 % überschritten werden. 

In der folgenden Tabelle 6 wird daher für die einzelnen Teilgebiete (Baufelder) der Versiege-

lungsgrad in Prozent, einschließlich der Überschreitung der GRZ um 50 % in den Baufeldern 

angegeben. Von der maximal zulässigen Flächenversiegelung ist bei der Eingriffsbilanzierung 

auszugehen. 

Baufeld 
Gebietsgröße 

(m2) 
GRZ 

Versiegelungs-
grad (%) 

zulässige Versie-
gelung (m2) 

WA 1 1.293 0,40 60,0 776 

WA 2 2.044 0,40 60,0 1.226 

WA 3 3.464 0,40 60,0 2.078 

WA 4 3.218 0,40 60,0 1.931 

WA 5 2.438 0,35 52,5 1.280 

WA 6 5.621 0,35 52,5 2.951 

WA 7 3.901 0,35 52,5 2.048 

WA 8 4.118 0,35 52,5 2.162 

WA 9 1.167 0,40 60,0 700 

WA 10 2.369 0,40 60,0 1.421 

WA 11 4.092 0,35 52,5 2.148 

Summe  33.725   18.723 

Tabelle 6: Zulässige Versiegelung in den einzelnen Baufeldern 

 
Im allgemeinen Wohngebiet ist somit von insgesamt maximal 18.723 m² Flächenversiegelung 

auszugehen. 
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Außerdem werden auf drei Teilflächen entlang der Ringstraße Stellplätze für Abfallbehälter auf 

weiteren maximal 18 m² Fläche versiegelt.  

Für die Straßenverkehrsfläche (5.327 m²) wird dabei ein Versiegelungsgrad von 90 % ange-

setzt (4.794 m²). Damit wird berücksichtigt, dass innerhalb der Straßenverkehrsfläche an 

Pflanzstandorten der Straßenbäume, sowie in Parkflächen und Rasenschotter-Streifen Berei-

che unversiegelt bleiben oder teilversiegelt werden.  

Für die Fußwegverbindungen (195 m²) mit unversiegelten Randstreifen wird ein Versiege-

lungsgrad von 95 % angesetzt (186 m²).  

Insgesamt wird auf den geplanten Verkehrsflächen somit maximal 4.980 m² Fläche vollversie-

gelt.  

Die Vollversiegelung im Allgemeinen Wohngebiet und auf Verkehrsflächen beträgt somit ins-

gesamt 23.866 m² Fläche (18.723 + 18 + 4.980 = 23.721).  

Der landwirtschaftliche Weg am östlichen Plangebietsrand wird mit einer Anschüttung von As-

phaltfräsgut angelegt und somit teilversiegelt. Der Weg wird in durchschnittlich 4 m Breite an-

gelegt. Somit wird 80 % der Fläche (1.089 m²) teilversiegelt. 

Durch die Umsetzung des Bebauungsplanes Nr. 24 wird somit die Vollversiegelung von ma-

ximal 23.721 m² Fläche und die Teilversiegelung von 1.089 m² Fläche ermöglicht. 

 

4.3.4 Schutzgut Wasser 

Bestand 

Das Plangebiet liegt außerhalb von Wasserschutzgebieten sowie außerhalb von Über-

schwemmungs- und Hochwasserschutzgebieten.  

Der westliche Teil des Geltungsbereichs liegt laut Landschaftsrahmenplan innerhalb eines 

Trinkwassergewinnungsgebiets. 

Im Zuge des Baugrundgutachtens wurde bis in 6 m Tiefe kein freier Grundwasserspiegel 

erbohrt. 

Die Böden im Plangebiet eignen sich gemäß Baugrundgutachten nicht für eine dezentrale 

Versickerung von Niederschlagswasser. 

Auf der östlich an das Plangebiet angrenzenden Fläche befindet sich ein bestehendes Regen-

rückhaltebecken, welches vermutlich ganzjährig Wasser führt. 

Bewertung der Auswirkungen 

Oberflächenbefestigungen wirken sich auch auf den Wasserhaushalt im Boden aus, indem die 

Versickerungsfähigkeit des Bodens in den betreffenden Flächen verringert wird. 

Um die Abführung von Niederschlagswasser im geplanten Wohngebiet zu gewährleisten, wird 

daher ein Regenrückhaltebecken wird im Südosten des Plangebietes angelegt. Die Dimensi-

onierung des Regenrückhaltebeckens und der Einleitpunkt aus dem Regenrückhaltebecken in 

den Verbandsvorfluter wird mit dem Wasser- und Bodenverband abgestimmt. 

Das neue Regenrückhaltebecken wird durch Erdbauweise, Gestaltung mit teilweise flachen 

Uferböschungen mit Böschungsneigung 1 : 3 bis 1 . 5 und Verwendung heimischer und stand-

ortgerechter Arten bei der Bepflanzung weitgehend naturnah gestaltet.  
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Das auf den Baugrundstücken anfallende Oberflächenwasser wird, gemeinsam mit dem Ober-

flächenwasser der öffentlichen Straßen, über Regenwasserkanäle abgeführt und zentral in 

das geplante Regenwasser-Rückhaltebecken eingespeist. Die Regenwasserkanäle sollen in-

nerhalb der Verkehrsflächen verlaufen.  

Das Regenwasser-Rückhaltebecken wird im südöstlichen Bereich des Plangebiets, an der to-

pographisch günstigsten Stelle, angelegt. Der abzuführende Volumenstrom aus der neuen 

Bebauung wird mindestens auf das Maß der jetzt unversiegelten Fläche reduziert. Regional 

verstärkt auftretende Starkniederschläge werden berücksichtigt. Das endgültige Konzept zur 

Regenwasserbewirtschaftung wird rechtzeitig im Rahmen der Erschließungsplanung mit dem 

Entsorgungsträger (WaBoV Lippingau) abgestimmt. Es werden entsprechende technische 

Vorkehrungen getroffen, dass bei der Wasserableitung in die Verbandsvorfluter keine Nähr- 

oder Schadstoffe in das Gewässernetz gelangen.  

Das Grundwasser wird bei Umsetzung der Planung voraussichtlich nicht beeinträchtigt.  

Erhebliche Beeinträchtigungen im Schutzgut Wasser sind daher nicht zu erwarten.  

 

 

4.3.5 Schutzgut Klima / Luft 

Bestand  

In seiner Grundausprägung wird das Klima im Raum Steinbergkirche wie in ganz Schleswig-

Holstein von den in Nordeuropa vorherrschenden Großwetterlagen wie Westwindströmungen, 

subtropischen Hochdruckgebieten (Azoren) und polaren Tiefdruckgebieten bestimmt. Charak-

teristisch sind ausgeglichene Temperaturen mit relativ kühlen Sommer- und milden Winter-

temperaturen bei hohen Niederschlägen.  

Das Kleinklima im Plangebiet wird durch die Freiflächen bestimmt. Die Lage zwischen sowohl 

Siedlungsbestand als auch Offenlandschaft mit Kaltluftentstehung und der weitgehend unge-

hinderte Luftaustausch sorgen für ein ausgeglichenes Kleinklima. 

Prognose und Bewertung der Auswirkungen 

Flächenversiegelungen können sich grundsätzlich auf das Kleinklima in den betroffenen Flä-

chen auswirken, indem die Verdunstung herabgesetzt und die Erwärmung bei Sonnenein-

strahlung verstärkt wird. Bei der Realisierung der baulichen Nutzung werden die Auswirkungen 

auf dieses Schutzgut voraussichtlich nicht im erheblichen Bereich liegen, da der verbleibende 

Gehölzbestand sowie die geplante Neuanlage von Gehölzbeständen und die Baumpflanzun-

gen sowie der weitgehend ungehinderte Luftaustausch mit der angrenzenden Freifläche für 

ein ausgeglichenes Kleinklima sorgen werden. 

Belastungen der Luft durch Schadstoffe aus dem Kfz-Verkehr sind aufgrund des nur geringen 

Verkehrsaufkommens als im Umfang gering anzunehmen. 

Erhebliche Beeinträchtigungen im Schutzgut Klima / Luft sind daher nicht zu erwarten. 
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4.3.6 Schutzgut Landschaft 

Bestand 

Das Orts- und Landschaftsbild wird anhand der Kriterien Vielfalt, Eigenart und Schönheit be-

wertet.  

Das Plangebiet wird von der landwirtschaftlichen Nutzung und den Knicks mit Überhältern ge-

prägt. An das Plangebiet grenzen Siedlungsflächen und landwirtschaftliche Freiflächen mit 

gliederndem Knicknetz an. Nördlich des Plangebietes liegt die Bredegatter Straße. 

Das Plangebiet ist im Westen, Nordwesten und Osten von Knicks umgeben. 

Von außen vermittelt das Plangebiet im Wesentlichen den Eindruck einer Freifläche. 

Bewertung der Auswirkungen 

Mit der vorliegenden Planung erfolgt eine bauliche Erweiterung am südlichen Ortsrand von 

Steinbergkirche. Damit ist eine dauerhafte Veränderung des Landschafts- und Ortsbildes 

durch Einbeziehung von Offenlandschaft in den Siedlungsraum verbunden. 

 

Die bestehenden Knicks im Plangebiet bleiben als prägende Landschaftselemente größten-

teils erhalten. Durch die Neuanlage von Knicks am südlichen und südöstlichen Plangebiets-

rand wird das neue Wohngebiet in die Landschaft eingebunden. Zur Gestaltung des neuen 

Wohngebietes werden im Bereich der Straßenverkehrsfläche und auf einer öffentlichen Grün-

fläche Laubbäume gepflanzt und im Osten des Plangebietes ein Gehölzstreifen angelegt. 

Für die Gebäude wird eine Höhenbegrenzung festgelegt. Die Höhenentwicklung der zukünfti-

gen Bebauung ist so geplant, dass sie sich durch Ausnutzen der topographischen Bedingun-

gen im Plangebiet in die Siedlungsstruktur und in das Landschaftsbild einfügt. Die Abfolge der 

Gebäudereihen "folgt" dem abfallenden Gelände in einem gleichförmigen Rhythmus von Wes-

ten nach Osten bis im östlichen Bereich der Abstand zwischen den etwas höheren Gebäuden 

vergrößert wird. Die etwas höheren Gebäude sind so platziert, dass sie sich in die landschaft-

liche Senke "einpassen". 

Durch diese Maßnahmen werden die erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft 

vermindert. 

 

4.3.7 Schutzgut Mensch 

Bestand 

Erholungseignung 

Bei dem Vorhabenstandort handelt es sich größtenteils um eine landwirtschaftliche Nutzfläche. 

Das Plangebiet weist keine besondere Funktion bezüglich Erholung auf. 

Emissionen 

Aus dem neuen Wohngebiet werden voraussichtlich keine wesentlichen Emissionen von Lärm 

o.ä., die für die umliegenden Nutzungen und Flächen relevant wären, ausgehen. 
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Immissionen 

Landwirtschaftliche Flächen grenzen im Süden und Südwesten an das Plangebiet. Die aus 

einer ordnungsgemäßen landwirtschaftlichen Nutzung resultierenden Immissionen (Lärm, 

Staub und Gerüche) können zeitlich begrenzt auf das Plangebiet einwirken. Zur Abschätzung 

der Geruchsimmissionen wurde eine Untersuchung durchgeführt (siehe Anlage 3 der Begrün-

dung). Im Umfeld des Plangebietes befindet sich nur ein landwirtschaftlicher Betrieb mit Tier-

haltung. Im Ergebnis der Untersuchung werden die für Geruchsimmissionen maßgeblichen 

Richtwerte deutlich unterschritten. 

Von den umliegenden überörtlichen Straßen sind keine unverträglichen Lärmimmissionen zu 

erwarten. Das Wohngebiet liegt in ca. 100 m Entfernung südlich der Nordstraße (B 199). 

Abwasser/ Abfall 

Die Entsorgung des anfallenden Schmutzwassers und des anfallenden Oberflächenwassers 

wird im Kapitel 4.3.4 zum Schutzgut Wasser beschrieben. 

Die Abfallbeseitigung ist durch die Satzung über die Abfallwirtschaft im Kreis Schleswig-Flens-

burg geregelt und wird durch die Abfallwirtschaft Schleswig-Flensburg GmbH (ASF) sicherge-

stellt. 

Störfallbetriebe / Unfallvorsorge / Gesundheit 

Die Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder 

Katastrophen ist im Umweltbericht zu prüfen. Zwischen schutzbedürftigen Nutzungen und Be-

triebsbereichen nach der Störfall-Verordnung (12. BImSchV) sind zur Vermeidung von Aus-

wirkungen angemessene Abstände nachzuweisen. Das im Bebauungsplan geplante Wohnge-

biet gilt als schutzbedürftige Nutzung. 

Im Umfeld des Plangebiets befindet sich in etwa 1,2 km Abstand zur Geltungsbereichsgrenze 

der Betriebsbereich der Firma Biogas Hattlund GmbH & Co. KG, Hattlund 1, der der Störfall-

Verordnung unterfällt. Durch die Art der Nutzung und die ausreichende Entfernung des stör-

fallrelevanten Betriebes zum Plangebiet ist eine Beeinträchtigung ausgeschlossen. 

Für das im Bebauungsplan geplante Vorhaben sind keine Auswirkungen aufgrund der Anfäl-

ligkeit für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten. 

Die Gemeinde Steinbergkirche ist nicht in der „Auflistung der Gemeinden mit bekannten Bom-

benabwürfen“ (Anlage zur Kampfmittelverordnung Schleswig-Holstein) aufgeführt, daher ist 

eine Kampfmittelbelastung unwahrscheinlich. 

Bewertung der Auswirkungen 

Bezüglich Emissionen sind bei Einhaltung der Schallschutzmaßnahmen keine erheblichen 

Umweltauswirkungen zu erwarten. Dies gilt auch bezüglich Immissionen. 

Erholungseignung 

Die Erholungseignung in der großräumigen Umgebung des Plangebietes wird durch die Um-

setzung der Planung nicht eingeschränkt. Das Plangebiet selbst weist keine Erholungsfunktion 

auf.  

Immissionen 

Erhebliche Umweltauswirkungen durch Immissionen sind nicht zu erwarten. 
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Abwasser, Abfall 

Bei Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und behördlichen Vorgaben sind erhebliche Um-

weltauswirkungen nicht zu erwarten.  

Störfallbetriebe / Unfallvorsorge / Gesundheit 

Bezüglich Störfallbetriebe, Unfallvorsorge und zum Gesundheitsschutz sind erhebliche Um-

weltauswirkungen nicht zu erwarten. 

Mit der Errichtung eines nicht überkletterbaren Zaunes um das geplante Regenrückhaltebe-

cken herum wird gewährleistet, dass Kinder aus dem geplanten Wohngebiet nicht darin ver-

unfallen können. 

 

4.3.8 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Bestand 

Bau- und Bodendenkmäler 

Für das Plangebiet und dessen Umfeld sind keine Bau- oder Bodendenkmäler bekannt. Das 

Plangebiet liegt nicht innerhalb eines archäologischen Interessengebiets (Archäologieatlas 

Schleswig-Holstein, Zugriff am 15.09.2020).  

Zurzeit können keine Auswirkungen auf archäologische Kulturdenkmale gem. § 2 Abs. 2 

DSchG in der Neufassung vom 30.12.2014 durch die Umsetzung der vorliegenden Planung 

festgestellt werden. Dennoch wird ausdrücklich auf § 15 DSchG verwiesen: 

Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die Ge-

meinde dem Archäologischen Landesamt mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die 

Eigentümerin oder den Eigentümer und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks, auf 

oder in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entde-

ckung oder zu dem Fund geführt haben. Die für den Fund Verantwortlichen haben das Kultur-

denkmal und die Fundstätte in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche 

Nachteile oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spä-

testens nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung. Archäologische Kulturdenkmale sind 

nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse wie Veränderungen und Verfärbungen in 

der natürlichen Bodenbeschaffenheit. 

Bewertung der Auswirkungen 

Da nach derzeitigem Stand bezüglich Bau- und Bodendenkmale keine Hinweise vorliegen, 

sind keine negativen Auswirkungen in diesem Schutzgut zu erwarten. Sollte sich dies durch 

eine anderweitige Aussage der oberen oder unteren Denkmalschutzbehörde ändern, ist das 

weitere Vorgehen mit der zuständigen Behörde abzustimmen. 

Sonstige Sachgüter 

Die landwirtschaftliche Nutzung wird durch eine bauliche Nutzung als Wohngebiet abgelöst. 

Damit verbunden ist ein Flächenverlust für die landwirtschaftliche Nutzung. Der baulichen Nut-

zung wird in der planerischen Abwägung aus städtebaulichen Gründen im Plangebiet der Vor-

zug gegeben.  
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Insgesamt wird daher nicht von erheblichen negativen Auswirkungen in diesem Schutzgut 

ausgegangen. 

 

4.3.9 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Die nach den Vorgaben des BauGB zu betrachtenden Schutzgüter können sich gegenseitig in 

unterschiedlichem Maße beeinflussen. Beispielsweise wird durch den Verlust von Freifläche 

durch Flächenversiegelung der Anteil an Vegetationsfläche verringert, wodurch indirekt auch 

das Kleinklima beeinflusst werden kann. 

Im vorliegenden Fall werden durch weitere Faktoren, wie z. B. Luftaustausch mit der Umge-

bung, diese Wechselwirkungen kompensiert und nicht im wesentlichen Bereich liegen. Die 

Umweltfolgen der möglichen Wechselwirkungen sind insgesamt als gering zu beurteilen. 

Eine Verstärkung der erheblichen Umweltauswirkungen durch sich negativ verstärkende 

Wechselwirkungen ist im vorliegenden Plangebiet nicht zu erwarten. 
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4.3.10 Zusammenfassende Prognose 

Die voraussichtlichen Umweltauswirkungen werden zunächst in der folgenden Tabelle 7 für 

jedes Schutzgut kurz dargestellt und anschließend in einer Gesamtprognose zusammenge-

fasst. 

 Umweltauswirkungen Grad der  
Beeinträchtigung 

Biotope, Tiere, Pflan-

zen, Biol. Vielfalt 

 

Natura-2000-Ge-

biete 

Inanspruchnahme von Freifläche geringer bis all-

gemeiner Bedeutung 

Knickdurchbruch in geringem Umfang 

Keine Beeinträchtigung durch die Planung 

+ 

+ 

O 

Boden 

 

Fläche 

Beeinträchtigung von Bodenfunktionen durch Flä-

chenversiegelung  

Inanspruchnahme von Freifläche 

++ 

 

+++ 

Wasser 
Beeinträchtigungen des Bodenwasserhaushaltes 

durch Flächenversiegelung 
+ 

Klima, Luft 

 

Veränderung des örtlichen Kleinklimas durch Flä-

chenversiegelung 
+ 

Landschaft Bebauung von Freifläche ++ 

Mensch:   

Erholungseignung Plangebiet nicht öffentlich zugänglich  O 

Immissionen Schallimmissionen durch Verkehr (B 199) + 

Kultur-, Sachgüter Beeinträchtigung von Kultur- und Sachgütern O 

Wechselwirkungen Verstärkung von erheblichen Auswirkungen O 

Tabelle 7: Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter und ihre Bewertung 

 
+++ starke Beeinträchtigung, ++ mittlere Beeintr., + geringe Beeintr., O keine Beeintr. 

 

Die Bestandsaufnahme der Schutzgüter und die Beschreibung der Umweltauswirkungen zei-

gen, dass von der Flächeninanspruchnahme Flächen von allgemeiner Bedeutung für den Na-

turschutz betroffen sind. Das Schutzgut Boden wird dort, wo die Flächen versiegelt werden, 

erheblich beeinträchtigt. 

Auswirkungen auf die Schutzgüter Mensch, hier Gesundheitsschutz, und Tiere durch Lärmim-

missionen bzw. Bewegungen von Menschen aus der Wohnnutzung werden nicht im erhebli-

chen Bereich liegen. 

Durch die Bebauung von Freifläche wird das Landschaftsbild beeinträchtigt. Durch die Erhal-

tung des wesentlichen Teils der Knicks als wertgebende Landschaftselemente, wird die Be-

einträchtigung vermindert. 

Zur Minimierung der Auswirkungen auf geschützte Tierarten sind artenschutzrechtliche Ver-

meidungsmaßnahmen zu treffen. 

Darüber hinaus gehen von dem Vorhaben keine erheblichen negativen Umweltauswirkungen 

aus. 
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4.3.11 Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der 
  Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung bleiben die Flächen im Plangebiet im Bestand in ihrer Bi-

otop- und Nutzungsstruktur, wie sie unter Ziffer 4.3.1 bis 4.3.9 schutzgutbezogen als Basissze-

nario (Bestandssituation) beschrieben sind, voraussichtlich bestehen. 

Die Entwicklung des Umweltzustandes wird sich bei Nichtdurchführung der Planung voraus-

sichtlich nicht wesentlich von dem beschriebenen Basisszenario unterscheiden. 

Die bisher unversiegelten Flächen blieben unversiegelt. Diese Flächen sind von geringer bis 

allgemeiner Bedeutung für den Naturschutz. Der Knickdurchbruch würde unterbleiben. Das 

Plangebiet würde vermutlich weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden. 

Insgesamt sind somit bei Nichtdurchführung der Planung keine negativen und keine wesentli-

chen positiven Auswirkungen zu erwarten, mit Ausnahme der Erhaltung der Bodenfruchtbar-

keit im Plangebiet.  

 

4.4 Vermeidung, Verhinderung, Minimierung und Aus-
gleich 

4.4.1 Vermeidung, Schutz und Minimierung 

Vermeidbare Beeinträchtigungen sind zu unterlassen. Unter Vermeidung ist jedoch nicht der 

Verzicht auf das Vorhaben als solches zu verstehen. Zu untersuchen ist jedoch die Vermeid-

barkeit einzelner seiner Teile und die jeweils mögliche Verringerung der Auswirkungen auf die 

Schutzgüter. 

Aufgrund der Wahl eines größtenteils intensiv landwirtschaftlich genutzten Standortes mit ge-

ringer bis allgemeiner Bedeutung für den Naturschutz und der Erhaltung des Großteils der 

vorhandenen Knicks fallen die Umweltauswirkungen im Schutzgut Biotope, Tiere und Pflanzen 

gering aus. Der Eingriff ins Schutzgut Boden mit der damit einhergehenden Versiegelung ist 

dagegen eine erhebliche Beeinträchtigung. Die übrigen Schutzgüter werden nur geringfügig 

von der Planung beeinträchtigt und erfordern keine weiteren Ausgleichs- oder Vermeidungs-

maßnahmen. 

 

4.4.1.1 Vorsorgender Bodenschutz 

Die Grundflächenzahl (GRZ), durch die der Versiegelungsgrad bestimmt wird, liegt mit 0,35 

bzw. 0,40 in dem für Wohnbauflächen in der Umgebung angemessenen Bereich. Der Umfang 

der neu entstehenden Verkehrsflächen sowie die Ausbaumerkmale der Erschließungsstraße 

bewegen sich im Verhältnis zu den entstehenden Wohneinheiten in einer adäquaten Größen-

ordnung; die Breite der Straßen und Zuwegungen ist für den zu erwartenden Verkehr ange-

messen. 
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Der Boden der Abstandsflächen zu vorhandenen Knicks bleibt gemäß Festsetzung dauerhaft 

unversiegelt. Durch geeignete Maßnahmen wird sichergestellt, dass diese Bereiche auch wäh-

rend der Bauphase nicht durch Zwischenlagerung, Verunreinigungen oder Bodenverdichtun-

gen beeinträchtigt werden. 

Bei der Anlage eines Baugebietes sind die Belange des vorsorgenden Bodenschutzes 

(§ 1 BBodSchG i. V. mit § 1a Abs. 2 BauGB) zu berücksichtigen. Es ist auf einen sparsamen 

und schonenden Umgang mit dem Boden zu achten. Im Sinne der Vermeidung bzw. Minimie-

rung von Eingriffswirkungen auf das Schutzgut Boden sind daher folgende Vorgaben im Rah-

men der Erschließungsplanung und -ausführung zu beachten. 

- Sinnvolle Baufeldunterteilung, um flächendeckende, ungeregelte Befahrungen zu ver-

meiden. Trennung der Bereiche für Bebauung-, Freiland-, Grünflächen etc., 

- Schädliche Bodenverdichtungen/ Befahrungen auf nicht zur Überbauung vorgesehe-

nen Flächen vermeiden, Baustraßen (Stahlplatten bzw. Baggermatratzen sind mit ein-

zuplanen), 

- Keine Erdarbeiten und kein Befahren bei hoher Bodenfeuchte/ nasser Witterung, 

- Vor Beginn des Erdbaus ist sämtliches Oberflächen- und Stauwasser abzuleiten, 

- Die Baugruben sind zu jeder Zeit wasserfrei zu halten (offene / geschlossene Wasser-

haltung), 

- Ausreichende Flächenbereitstellung für Baustelleneinrichtung, Lagerung von Bauma-

terialien, Bodenzwischenlagerung, 

- Bodenzwischenlagerung: sauber getrennt nach humosem Oberboden und Unterboden 

in profilierten und geglätteten Mieten. Maximale Mietenhöhe 2 m, 

- Ordnungsgemäßes und schadloses Wiederverwerten des auf dem Baufeld verbleiben-

den Bodenmaterials und Verwerten des überschüssigen Materials. Beachtung der DIN 

19731, 

- Mutterboden, der nicht als Oberboden auf dem Baufeld verwertet werden kann, ist auf 

landwirtschaftliche Flächen aufzubringen oder in anderen Bereichen wieder als Mut-

terboden zu verwenden. Mutterboden darf nicht zur Auffüllung von Bodensenken o. Ä. 

genutzt werden. Der Schutz des Mutterbodens ist gemäß § 202 BauGB zu sichern, 

- Anlage von Baustraßen und Bauwegen nach Möglichkeit nur dort, wo später befestigte 

Wege und Plätze liegen. Vor der Anlage von Bauwegen ist der humose Oberboden zu 

entfernen und zwischen zu lagern. Beim Rückbau von temporären Bauwegen muss 

der gesamte Wegeaufbau entfernt und danach der natürliche Bodenaufbau wiederher-

gestellt werden. Entstandene Unterbodenverdichtungen sind zu lockern, 

- Errichtung von Bauzäunen, um die Knickflächen und dazugehörigen Schutzstreifen vor 

dem Befahren zu schützen. 
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4.4.1.2 Landschaftsbild 

Die Erhaltung der Großteil der Knicks und die Neuanlage von Knicks am südlichen Plange-

bietsrand führt zur Verringerung von Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes. Durch Fest-

setzungen zu Gebäudehöhen und örtliche Bauvorschriften wird sichergestellt, dass die Ge-

bäude im Plangebiet sich in den vorhandenen Siedlungsbestand einpassen. 

 

4.4.1.3 Knickerhaltung, -schutz und -pflege 

Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen bzw. zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung der 

zu erhaltenden Knicks werden textliche Festsetzungen getroffen, die im Folgenden erläutert 

werden (vgl. Text (Teil B), hier Ziffern 3.1 und 7.). 

- Baufreihalteflächen 

Auf den von der Bebauung freizuhaltenden Flächen sind die Errichtung von allen Arten bauli-

cher Anlagen sowie Aufschüttungen und Abgrabungen unzulässig. 

Entlang der Knicks im Nordwesten und Westen sind in der Planzeichnung Baufreihalteflächen 

in 3 m Breite festgesetzt. Zwischen den östlichen Knick und dem geplanten, mit Asphaltfräsgut 

teilversiegelten, landwirtschaftlichen Weg verbleibt ein unversiegelter, 50 cm breiter Schutz-

streifen. 

Der Wurzelbereich der Knickgehölze wird so vor Beeinträchtigungen geschützt. Zudem wer-

den die Gehölze vor verschiedenen weiteren Beeinträchtigungen wie z.B. Beschattung durch 

bauliche Anlagen geschützt. 

Der Kronenbereich der Überhälter, zuzüglich 1,5 m Abstand, ist ebenfalls von Bebauung frei-

zuhalten. Dadurch wird der Schutz der Wurzelbereiche ausreichend gewährleistet.  

- Erhaltung und Pflege der Knicks 

Die naturschutzrechtlich geschützten Knicks sind auf der Grundlage des Erlasses mit den 

Durchführungsbestimmungen zum Knickschutz des Landesumweltministeriums vom 

20.01.2017 i. d. jeweils geltenden Fassung zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang 

einzelner Gehölze ist ein gleichwertiger Ersatz in Form von heimischen, standortgerechten 

Gehölzen zu pflanzen. 

In dem Erlass „Durchführungsbestimmungen zum Knickschutz“ wird die sachgerechte Pflege 

der Knicks beschrieben, die die Funktionen der Knicks im Naturhaushalt und im Landschafts-

bild nachhaltig sichern soll. Die Knicks liegen innerhalb des Geltungsbereiches des Bebau-

ungsplanes, grenzen direkt an die allgemeinen Wohngebiete an und werden Teil der Privat-

grundstücke. Dies betrifft hauptsächlich den nordwestlichen sowie den westlichen Knick. Die 

Aufgabe des Schutzes und der Pflege der Knicks geht somit auf die einzelnen Eigentümer der 

Wohngrundstücke über. In den Kaufverträgen werden diese auf die Pflicht hingewiesen, die 

Knicks zu schützen und sachgerecht zu pflegen und es werden ihnen Hinweise zur sachge-

rechten Pflege ausgehändigt. Die Gemeinde Steinbergkirche wird so dafür Sorge tragen, dass 

der gesetzlich verankerte Knickschutz umgesetzt wird. 

Die Durchführungsbestimmungen zur Pflege werden im Folgenden zusammenfassend wie-

dergegeben. 
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Knicks dürfen nur alle 10-15 Jahre auf den Stock gesetzt werden. Das „Auf den Stock setzen“ 

ist das Abschneiden von Gehölzen eine Handbreit über dem Boden oder dicht über dem Stock-

ausschlag im Rhythmus von 10 – 15 Jahren zur nachhaltigen Pflege des Gehölzbestandes. 

Das seitliche Zurückschneiden von Gehölzen ist senkrecht in einer Entfernung von einem Me-

ter vom Knickwallfuß bis zu einer Höhe von vier Metern zulässig. Dies ist insbesondere auch 

für den Weiden-Überhälter im Nordosten des Plangebietes zu beachten, der sich dicht am 

landwirtschaftlichen Weg befindet. 

Das fachgerechte „Auf den Stock setzen“ alle 10-15 Jahre sowie das seitliche Zurückschnei-

den von Gehölzen erfolgt im Zeitraum vom 1. Oktober bis zum letzten Tag im Februar (gesetz-

liche Schutzfrist aus Gründen des Artenschutzes gemäß § 39 BNatSchG). 

Diese Regeln sollen ausreichenden Entwicklungsraum der Gehölze auch als Tierlebensraum 

sowie die Funktionen im Landschaftsbild sichern. Die Schutzfrist zwischen 1.März und Ende 

September dient dem Schutz brütender Vögel und anderer wildlebender Tiere und ist im Na-

turschutzrecht festgelegt. 

Zum Schutz der Knicks, die den Wall mit seiner gesamten Vegetation und einem Knicksaum 

umfassen, sind Maßnahmen untersagt, die zu erheblichen Beeinträchtigungen führen können. 

Dazu gehören u.a. das Ablagern von Material jeglicher Art einschließlich Gartenabfall, Versie-

gelungen einschließlich Pflasterungen, Gehwegplatten etc. und die Bepflanzung mit Gehölzen 

nicht heimischer Arten. Dies gilt insbesondere auch für den östlichen Knick, der in 50 cm Ab-

stand vom geplanten landwirtschaftlichen Weg verläuft.  

Bei Abgang einzelner Gehölze ist ein gleichwertiger Ersatz in Form von heimischen, standort-

gerechten Gehölzen zu pflanzen. 

 

4.4.1.4 Neuanlage Knicks und Gehölzstreifen 

Um des geplante Wohngebiet nach Süden hin in die Landschaft einzubinden und die Beein-

trächtigung des Landschaftsbildes zu vermindern, wird am südlichen Plangebietsrand ein zu-

sammenhängender Knick neu angelegt. Er verbindet die bestehenden Knicks im Westen und 

Osten miteinander und schafft damit eine Möglichkeit für Tiere, das Plangebiet zu durchque-

ren. 

Nördlich entlang des anzulegenden Knicks wird ein 3 m breiter Streifen als öffentliche Grün-

fläche festgesetzt und als Schutz- und Pflegestreifen angelegt. Die Grünfläche wird als arten-

reiches Extensivgrünland angelegt und entsprechend gepflegt (vgl. Kap. 4.4.2 Ausgleich). 

Zudem wird entlang des geplanten landwirtschaftlichen Wegs im Osten des Plangebietes ein 

Gehölzstreifen gepflanzt, der die Wohnnutzung von dem landwirtschaftlichen Weg abgrenzt.  

Die folgenden Gehölzarten sind eine Auswahl heimischer, standortgerechter Arten für Schle-

hen-Hasel-Knicks, die Moränenböden in Schleswig-Holstein besiedeln und auch für den Na-

turraum Östliches Hügelland, in dem die Gemeinde Steinbergkirche liegt, typisch sind. Deren 

Verwendung wird für die Neuanlage von Knicks aber auch für Anpflanzungen von Gehölzhe-

cken empfohlen. Die Liste ist den ‚Durchführungsbestimmungen zum Knickschutz‘, hier dem 

Anhang C, entnommen. 
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- Liste typischer Gehölzarten Schleswig-Holsteinischer Knicks  

- hier der Schlehen-Hasel-Knicks.  

Die Schlehen-Hasel-Knicks (auch Eichen-Hainbuchen-Knicks genannt) besiedeln die Morä-

nenböden in Schleswig-Holstein.  

Die Strauchschicht ist geprägt durch die am häufigsten vertretenen Sträucher:  

Hasel (Corylus avellana)  

Schlehdorn (Prunus spinosa)  

Schwarzer Holunder (Sambucus nigra)  

Hainbuche (Carpinus betulus)  

Esche  (Fraxinus excelsior)  

Brombeere  (Rubus, etwa 20 häufigere Arten)  

Dazu kommen in bunter Folge einheimische Sträucher (nach Häufigkeit geordnet):  

Hundsrose  (Rosa canina)  

Filzrose  (Rosa tomentosa)  

Pfaffenhütchen  (Euonymus europaeus)  

Schneeball  (Viburnum opulus)  

Bergahorn  (Acer pseudoplatanus)  

Feldahorn  (Acer campestre)  

Weißdorn  (Crataegus div. spec.)  

Roter Hartriegel  (Cornus sanguinea)  

Weiden  (Salix div. spec.)  

Traubenkirsche  (Prunus padus)  

Vogelkirsche  (Prunus avium)  

Sal-Weide  (Salix caprea)  

Rotbuche  (Fagus sylvatica)  

Eberesche  (Sorbus aucuparia)  

Faulbaum  (Frangula alnus)  

Stieleiche  (Quercus robur)  

Zitterpappel  (Populus tremula)  

Schwarzerle  (Alnus glutinosa)  

Wildapfel  (Malus sylvestris) 

Kreuzdorn  (Rhamnus cathartica)  

Rote Heckenkirsche (Lonicera xylosteum)  

Deutsches Geißblatt (L. periclymenum) 

 

Die Verwendung heimischer Gehölze dient u.a. der landschaftsgerechten Gestaltung und der 

Schaffung von Lebensraum wildlebender Tiere heimischer Arten. 

Des Weiteren wird auf die „Durchführungsbestimmungen zum Knickschutz“ verwiesen. 

 

4.4.1.5 Neuanpflanzung von Straßenbäumen 

Innerhalb der öffentlichen Straßenverkehrsfläche und der mittig im Plangebiet liegenden öf-

fentlichen Grünfläche sind mindestens 20 heimische und standortgerechte Laubbäume zu 
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pflanzen (vgl. Text (Teil B) Ziffer 5). Diese Maßnahme trägt zur Gestaltung und Durchgrünung 

des Plangebietes bei und erhöht die Verdunstung innerhalb des Plangebietes.  

 

4.4.1.6 Insektenfreundliche Beleuchtung 

Von künstlicher Beleuchtung können Störwirkungen auf Fluginsekten ausgehen, wenn die 

künstlichen Lichtquellen Licht in Wellenlängenbereichen aussenden, die von Insekten wahr-

genommen werden. Dadurch können Insekten in ihrer Orientierung beeinträchtigt werden. Im 

Sinne des Insektenschutzes sollte die künstliche Beleuchtung im neuen Wohngebiet daher 

möglichst so gestaltet werden, dass Störwirkungen möglichst geringgehalten werden. Da die-

ser Aspekt nicht artenschutzrechtlich relevant ist (vgl. Potenzialabschätzung in Kap. 4.3.2.2), 

wird dieser Aspekt zusätzlich zu den artenschutzrechtlichen Vermeidungsmaßnahmen behan-

delt.  

Folgende Empfehlungen für eine insektenfreundliche Beleuchtung sind bei der Durchführung 

der Erschließungsarbeiten zu beachten und als Hinweise an die privaten Bauherren weiterzu-

geben: 

• An den größeren Gebäuden Verwendung von insektenfreundliche Lichtquellen, z.B. Nat-

riumdampfhochdrucklampen (SE/ST-Lampen),  

• Verwendung von Leuchten mit Richtcharakteristik durch entsprechende Abschirmung 

(Vermeiden von Kugelleuchten) sowie Verwendung vollständig gekapselter Lampenge-

häuse gegen das Eindringen von Insekten,  

• Verwendung von LED-Technik mit warmweißem Licht (Kaltweißes Licht zieht wesentlich 

mehr Insekten an),  

• Einbau von Zeitschaltuhren bzw. Bewegungsmeldern, um Dauerbeleuchtungen mög-

lichst zu vermeiden. 

 

4.4.1.7 Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen 

Folgende artenschutzrechtlichen Vermeidungsmaßnahmen sind zur Vermeidung von Ver-

stößen gegen die Zugriffsverbote nach § 44 BNatSchG umzusetzen: 

- Ausschlussfrist für Gehölzbeseitigung 

Bei der Beseitigung von Bäumen, Hecken und anderen Gehölzen ist zum Schutz von Gehölz-

brütern die gesetzliche Ausschlussfrist für Gehölzbeseitigung einzuhalten. Das Entfernen von 

Bäumen, Hecken und anderen Gehölzen ist gemäß § 39 (5) Nr. 2 BNatSchG in der Zeit vom 

1. März bis 30. September verboten. 

- Bauzeitenregelung 

Die Baufeldräumung zur Herstellung der Erschließungsstraßen und Bauflächen muss im Zeit-

raum zwischen 1. Oktober und Ende Februar erfolgen. Dieser Zeitraum liegt außerhalb der 

Brut- und Aufzuchtzeit der Jungtiere der potenziell betroffenen Vogelarten. 
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4.4.2 Ausgleich 

Mit Umsetzung der Planung verbleiben bei Berücksichtigung der Vermeidung und Verminde-

rung erhebliche Beeinträchtigungen im Schutzgut Boden / Fläche, die auszugleichen sind (vgl. 

Kap. 4.3.3). 

Dies bezieht sich auf die zulässige Versiegelung im Wohngebiet. Insgesamt wird rund 

23.866 m² Fläche voll- und 1.089 m² teilversiegelt.  

Die Eingriffe durch das Regenrückhaltebecken werden durch die weitgehend naturnahe Ge-

staltung in sich ausgeglichen. 

Die Ausgleichsermittlung erfolgt auf Basis des gemeinsamen Runderlasses des Innenministe-

riums und des Ministeriums für Energiewende, Umwelt und ländliche Räume (vom 09. Dezem-

ber 2013 – IV 268/V 531 – 5310.23 - ‚Verhältnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung 

zum Baurecht’). 

Gemäß Anlage zum Runderlass „Verhältnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum 

Baurecht“ sind bei Flächen mit allgemeiner Bedeutung für Natur und Landschaft bei Vollver-

siegelung (VV) Flächen im Verhältnis 1 : 0,5 aus der landwirtschaftlichen Nutzung zu nehmen 

und zu einem naturbetonten Biotoptyp zu entwickeln (Ausgleichsmaßnahmen). Bei teilversie-

gelten Flächen ist ein Verhältnis von 1 : 0,3 anzusetzen. 

Insgesamt wird im Plangebiet bei Umsetzung der Planung eine Fläche von 23.866 m² durch 

Wohnbebauung und Verkehrsflächen vollversiegelt, die mit dem Faktor 0,5 und eine Fläche 

von 1.089 m² teilversiegelt, die mit dem Faktor 0,3 auszugleichen ist.  

Versiegelung (qm) Voll- / Teil-

Versiegelung 

Ausgleichs- 

verhältnis 

Ausgleichsbedarf (qm) 

23.721 Vollvers. 1 : 0,5 11.860 

1.089 Teilvers. 1 : 0,3 327 

Summe: 12.187 

Tabelle 8: Versiegelung und Ausgleichsbedarf 

 
Daraus ergibt sich ein Bedarf an Ausgleichsmaßnahmen im Schutzgut Boden in der Größen-

ordnung von 12.187 m² 

Verminderung des Ausgleichsbedarfs 

Innerhalb des Plangebietes wird im Süden entlang der Plangebietsgrenze ein Knick mit öffent-

licher Grünfläche als Schutzstreifen neu angelegt. Zudem wird das Regenwasserrückhaltebe-

cken im Südosten des Plangebiets entsprechend mit Knickabschnitten umgeben. 

Zwei Lücken im westlichen bestehenden Knick werden geschlossen und ein Gehölzstreifen 

aus heimischen Gehölzen wird entlang des landwirtschaftlichen Weges im Osten des Plange-

bietes angelegt.  

Zudem werden mindestens 20 heimische Laubbäume entlang der Straßenverkehrsflächen so-

wie auf der öffentlichen Grünfläche in der Mitte des Plangebietes angepflanzt.  

Diese Flächen werden gemäß „Gemeinsamem Runderlass“ als Ausgleichsbedarfsminderung 

mit dem Ausgleichsbedarf des Schutzgutes Boden verrechnet und sind im Folgenden einzeln 

dargestellt. 
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Die im Süden der Fläche geplanten neuen Knickabschnitte sind gemäß den „Durchführungs-

bestimmungen zum Knickschutz“ anzulegen. Zu pflanzenden Gehölze sind im Abschnitt 

4.4.1.4 aufgeführt.  

Die den neuen Knicks vorgelagerten Schutzstreifen sind mit einer Regio-Saatgutmischung für 

Biotopflächen (artenreiches Extensivgrünland) anzusäen. Regio-Saatgut wird in der Region 

aus heimischen Wiesen gewonnen. Die Verwendung ist für die Förderung der heimischen 

Flora wichtig. 

Die Pflege der Schutzstreifen erfolgt durch jährlich zwei Mahdgänge, jeweils mit Abräumen 

des Mahdgutes (kein Mulchen). Die erste Mahd wird im Zeitraum 1.6. - 30.6. durchgeführt. Die 

zweite Mahd erfolgt nach einer 8-wöchigen Nutzungspause, d.h. frühestens Anfang August 

bis spätestens Ende Oktober. 

Der Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln ist auf den Schutzstreifen nicht zulässig. 

Die Schutzstreifen werden als Dauergrünland entwickelt, d.h. Grünlandumbruch ist nicht zu-

lässig.  

Insgesamt ergibt sich durch die Neuanlage der Knicks und die Umsetzung der beschriebenen 

Maßnahmen auf den Schutzstreifen eine Ausgleichsbedarfsminderung von 1.870 m². 

Die im bestehenden westlichen Knick vorliegenden Lücken im Nordwesten und Südwesten 

des Plangebietes werden gemäß den „Durchführungsbestimmungen zum Knickschutz“ ge-

schlossen. Gemäß „Gemeinsamem Runderlass“ kann die Fläche zu 75 % als Ausgleichsbe-

darfsverminderung angerechnet werden, da es sich um eine Fläche handelt, die aufgrund von 

Festsetzungen naturnah zu gestalten ist. Aus der Gesamtfläche von 28 m² ergibt sich damit 

eine Ausgleichsbedarfsminderung von insgesamt 21 m². 

Der geplante Gehölzstreifen, der den landwirtschaftlichen Weg vom Wohngebiet trennt, wird 

ebenfalls zu 75 % als Ausgleichsbedarfsverminderung angerechnet, da es sich auch hier um 

eine Fläche handelt, die aufgrund von Festsetzungen naturnah zu gestalten ist. Dadurch ergibt 

sich aus der Gesamtfläche von 492 m² eine Ausgleichsbedarfsminderungsfläche von 369 m². 

Für die geplante Anpflanzung von 20 heimischen, standortgerechten Laubbäumen an den Ver-

kehrsflächen und auf der mittig im Plangebiet liegenden öffentlichen Grünfläche werden je 

Baum 9 m² Fläche berechnet, die aufgrund von Festsetzungen naturnah zu gestalten ist. Diese 

Fläche kann ebenfalls zu 75 % als Ausgleichsbedarfsminderung angerechnet werden. Daraus 

ergibt sich eine Ausgleichsbedarfsminderung von 135 m². 

Insgesamt wird der Ausgleichsbedarf im Schutzgut Boden daher durch die oben beschriebe-

nen Maßnahmen um 2.395 m² vermindert.  (1.870 + 21 + 369 + 135 = 2.395) 

Von den 12.187 m², abzüglich 2.395 m² verbleiben 9.792 m² Fläche, die im Schutzgut Boden 

ausgeglichen werden müssen. 

- externer Ausgleich 

Da es im Plangebiet keine ausreichende Möglichkeit für einen Ausgleich der Bodenversiege-

lung gibt, werden Maßnahmen zur Entwicklung von Natur und Landschaft auf einer Fläche 

außerhalb des Geltungsbereiches durchgeführt. 

Die externen Ausgleichsflächen des „Flächenpools Steinbergkirche in Steinberg“ liegen östlich 

etwa 1 km Luftlinie vom Plangebiet entfernt in Steinberg (siehe Abb. 13).  
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Abb. 13: Lage BP 24 in Steinbergkirche und der Ausgleichsflächen in Steinberg 

 

Der Ausgleich erfolgt über diesen Flächenpool als Ökokonto „Steinbergkirche in Steinberg“ 

(Az. 661.4.03.108.2016.00). Die Flächen sind insgesamt 10.034 m² groß. Sie liegen auf den 

Flurstücken 51/1, 51/4, 64/1 der Flur 9, Gemarkung Steinberg. Betreiber ist die Gemeinde 

Steinbergkirche. Das Ökokonto ist von der unteren Naturschutzbehörde Kreis Schleswig-

Flensburg anerkannt (E-Mail von Frau Mercier vom 08.10.2020).  

Es handelt sich dabei um drei Teilflächen der Ausgangsbiotope Acker, Forstfläche und arten-

armes Intensivgrünland mit allgemeiner Bedeutung für Natur und Landschaft. 

Alle Teilflächen sollen zum Ziel-Biotop „Ruderale Staudenflur frischer Standorte“ entwickelt 

werden. 

Aufgrund der Biotopwertigkeit im Ausgangszustand kann die Fläche zu 100 % auf den Aus-

gleich angerechnet werden. Dies ergibt eine anrechenbare Ausgleichsfläche von 10.034 m². 

Der erforderliche Ausgleich im Umfang von 9.792 m² wird dadurch vollständig erbracht.  

Ausgleich für Knickbeseitigung 

Die Beseitigung des 5 m langen Knickabschnittes im westlichen Knick wird durch den Lücken-

schluss zweier Lücken im selben Knick von insgesamt rund 10 m Länge Knick kompensiert. 

Der Kompensationsbedarf beträgt gemäß Knickerlass im Verhältnis 1 : 2, somit 10 m Knick-

länge und ist damit in ausreichendem Maße erfüllt. 

Damit verbleiben 335 m Knick-Neuanlage nach Umsetzung der Planung, die nicht als Aus-

gleich für Knickbeseitigungen im Plangebiet erforderlich sind.  
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Die Knick-Neuanlage am südlichen Rand des Plangebietes führt zu einer dauerhaften Eingrü-

nung des neuen Wohngebietes nach Süden und zu dessen Einbindung in die Landschaft. Die 

Gemeinde beabsichtigt in dem Bereich südlich des Plangebiets Bredegatter Straße keine wei-

tere Siedlungsentwicklung durchzuführen. Insofern ist von einer dauerhaften Erhaltung des 

Knicks auszugehen.  

Entlang des am südlichen Rand des Plangebietes durchgehenden Knicks wird nördlich an-

grenzend ein 3 m breiter Streifen als öffentliche Grünfläche angelegt und als Pflegestreifen 

genutzt. Zu den nördlich daran angrenzenden den privaten Wohnbaugrundstücken wird ein 

durchgehender Zaun gezogen und die Wohnnutzung so von dem Knick abgegrenzt und auf 

Abstand gehalten. Der Zaun wird durch den Vorhabenträger hergestellt. Aufgrund dieser 

Schutzmaßnahmen gegenüber der Wohnnutzung und der Sicherung einer fachgerechten 

Knickpflege über den Pflege- und Schutzstreifen auf öffentlicher Fläche kann davon ausge-

gangen werden, dass der anzulegende Knick fachgerecht hergestellt und dauerhaft erhalten 

bleibt sowie die ökologischen Funktionen in Natur und Landschaft und die Lebensraumfunkti-

onen für die heimische Tierwelt erfüllen kann.  

Dieser Anteil der Knickneuanlage von 335 m Länge kann bei künftigen Knickbeseitigungen als 

Ausgleichsnachweis vorgesehen werden („Knick-Kompensationskonto“). 

 

4.4.3 Überwachung von Maßnahmen 

Die Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung und Minimierung sowie zum Ausgleich wer-

den im Bebauungsplan dargelegt. Die Umsetzung der Maßnahmen wird über einen Durchfüh-

rungsvertrag gesichert. 

Sofern die Maßnahmen innerhalb und außerhalb des Plangebietes, insbesondere die Neuan-

lage der Knicks, ordnungsgemäß hergestellt und nicht widerrechtlich beseitigt werden, kann 

von einer nachhaltigen Umsetzung der Maßnahmen ausgegangen werden, so dass eine zu-

sätzliche Umsetzungskontrolle entbehrlich ist. Gleiches gilt für die Einhaltung der Abstände 

baulicher Anlagen zum Knickbestand und die ordnungsgemäße Pflege desselben. 

Die Gemeinde behält sich ein Einschreiten vor, sofern Hinweise für einen nicht ordnungsge-

mäßen Zustand vorliegen oder sich die getroffenen Annahmen als fehlerhaft herausstellen. 

 

4.5 Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten 

4.5.1 Standortalternativen 

Grundlage der Standortalternativenprüfung ist die von der Planungsgruppe Plewa verfasste 

Analyse „Innenentwicklungspotenziale und Flächenfindung für die Wohnbauentwicklung in der 

Gemeinde Steinbergkirche“ (siehe Anlage 1 zur Begründung, Seite 42 sowie nachfolgende 

Abb. 14, Stand 11.08.2015). Darüber hinaus werden in der Gemeinde keine weiteren Flächen 

diskutiert und deshalb hier auch nicht weiter betrachtet. Im Rahmen der gennannten Untersu-

chung wurden auch die Darstellungen des Landschaftsplans der Gemeinde Steinbergkirche 

(Bekanntmachung 2003) berücksichtigt.  
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Abb. 14: Suchflächen für die wohnbauliche Entwicklung, aus: Planungsgruppe Plewa „Innenent-
wicklungspotenziale und Flächenfindung für die Wohnbauentwicklung in der Gemeinde Stein-
bergkirche“ (Stand 11.08.2015), hier ohne Maßstab; eingefügt (blau) ist die Verortung des Plan-
gebiets BP 24 

 
Die Fläche W1 wurde inzwischen entwickelt und steht deshalb nicht mehr zur Verfügung.  

Die Fläche W2 befindet sich in privater Hand und steht für eine Wohnbauentwicklung nicht zur 

Verfügung. Bei der Fläche handelt es sich um eine Teilfläche einer sogenannten Hauskoppel, 

die zu der im Süden angrenzenden landwirtschaftlichen Hofstelle gehört. 

Für die Fläche W3 wurde am 17.10.2019 ein Aufstellungsbeschluss gefasst. Hier soll an der 

B 199 eine Mischgebietsfläche entstehen. Aufgrund der Immissionen durch die Bundesstraße 

ist "MI" hier die bevorzugte Nutzung. Für ein Wohnbaugebiet steht die Fläche nicht zur Verfü-

gung.  

Die Fläche W5 ist zu großen Teilen verlärmt. Nördlich grenzt eine Schule und ein Sportplatz 

an (Tennisplatzanlage, Basketballplatz, Schulhof), von denen entsprechende Lärmemissionen 

ausgehen, die den gesamten nördlichen Bereich der Fläche negativ beeinflussen. Südlich 

grenzt die Fläche an die L 245 an. Auch von dort wirken die entsprechenden Lärmemissionen 

auf die Fläche ein. Eine Anbindung/Erschließung aus den bestehenden Siedlungsstrukturen 

heraus ist nicht möglich. Die Zufahrt müsste im Bereich der Ortsausfahrt Richtung Sterup er-

folgen, was wegen der mangelnden Einbindung unattraktiv ist. Zudem befindet sich in dem 

Bereich ein Teich, der als geschützter Biotop gemäß § 30 BNatSchG (vormals sog. "§ 15a-

Fläche" nach LNatSchG) eingestuft ist. Die Fläche wird im Landschaftsplan als "Entwicklungs-

fläche für eine wohnbauliche Entwicklung" bezeichnet. Aus städtebaulicher Sicht ist diese Flä-

che eher abzulehnen.  

B24 
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Die Fläche W6 befindet sich in privater Hand und steht für eine Wohnbauentwicklung nicht zur 

Verfügung.  

Die Fläche W4 kann von der Bredegatter Straße aus erschlossen und damit als integriertes 

Baugebiet entwickelt werden. Mit der von Westen nach Osten abfallenden Topografie ist städ-

tebaulich so umzugehen, dass ein erheblicher Eingriff in das Landschaftsbild vermieden wird.  

 

Abb. 15: Rendering mit der zukünftigen Bebauung (Beispieldarstellung) 

 

 

Abb. 16: Geländeschnitt mit der zukünftigen Bebauung (Beispieldarstellung) 

Anhand eines Geländeschnitts und eines Renderings (vgl. Abb. 15 und Abb.16) mit der zu-

künftigen Bebauung und der Umgebung (Umgebung nur als Grundflächen) kann aufgezeigt 

werden, dass sich die Höhenentwicklung der zukünftigen Bebauung in die Siedlungsstruktur 

und in das Landschaftsbild einfügt. Die Abfolge der Gebäudereihen "folgt" dem abfallenden 

Gelände in einem gleichförmigen Rhythmus von Westen nach Osten bis im östlichen Bereich 

der Abstand zwischen den etwas höheren Gebäuden vergrößert wird. Die etwas höheren Ge-

bäude sind so platziert, dass sie sich in die landschaftliche Senke "einpassen". Das Baugebiet 

erfährt in Richtung Süden eine Einfassung durch einen Knick, der durch einen öffentlichen 

Pflegestreifen geschützt wird. Die Fläche steht für eine Entwicklung zur Verfügung.  



Gemeinde Steinbergkirche Bebauungsplan Nr. 24 Begründung 

 

Ingenieurgemeinschaft Sass & Kollegen GmbH  Grossers Allee 24  25767 Albersdorf  Seite 65 

Abwägung der Standortalternativen unter Umweltgesichtspunkten 

Die Belastung durch Lärmimmissionen führt für die Fläche W5 zu einer geringen Eignung be-

züglich Schutzgut Mensch – Immissionsschutz. Entsprechende Belastungen sind in diesem 

Maße für die Fläche W4 nicht zu erwarten. 

Für die Fläche W4 kann eine landschaftliche Einbindung der Bebauung durch Anpassung der 

Gebäudehöhen und durch eine Eingrünung nach Süden sowie aufgrund der angrenzenden 

Siedlungsflächen erreicht werden.  

Auch hinsichtlich Umweltaspekten sind im Vergleich der Standortalternativen Vorteile für die 

Fläche W4 festzustellen 

Fazit und Ergebnis der Alternativenprüfung 

Aufgrund dieser Ausgangslage hat sich die Gemeinde Steinbergkirche zur Entwicklung des 

Wohngebietes für den Standort „Bredegatter Straße“ entschieden. 

 

4.5.2 Planungsalternativen innerhalb des Plangebietes 

Die vorliegende Planung wurde unter größtmöglicher Berücksichtigung des Schutzes ge-

schützter Biotope und des Grundsatzes des sparsamen und schonenden Umgangs mit Grund 

und Boden gewählt. Dennoch wird bei Umsetzung der Planung der im Plangebiet vorhandenen 

Ackerboden durch Versiegelung und Umnutzung der landwirtschaftlichen Nutzung entzogen. 

Die natürliche Bodenfruchtbarkeit der ertragreichen Böden im Plangebiet wird durch die Um-

setzung der Planung nachhaltig beeinträchtigt. 

Insbesondere zwei Teilflächen im Nord- und Südosten des Plangebiets zeichnen sich durch 

eine hohe Bodenfruchtbarkeit aus (vgl. Kap. 4.3.3). 

Auf der südlichen Teilfläche wird im Wesentlichen das geplante Regenrückhaltebecken liegen, 

das für das Management des im Plangebiet anfallenden Oberflächenwassers unverzichtbar 

ist. Die Bodenfunktionen in diesem Bereich des Plangebietes werden durch die naturnahe 

Gestaltung teilweise erhalten bleiben. 

Bei einer Alternative zur Erschließung könnte diese nordöstliche Teilfläche von Bebauung frei-

gehalten werden. Bei dieser Planungsalternative würde die Straßenerschließung des Plange-

biets über den Schosterweg im Westen anstelle über die Bredegatter Straße erfolgen. Neben 

verkehrstechnischen Schwierigkeiten müsste dafür allerdings ein deutlich größerer Knick-

durchbruch vorgenommen werden, der u.a. auch den Eichen-Überhälter beeinträchtigen 

könnte. Außerdem würde so die erschlossene Wohngebietsfläche deutlich geringer ausfallen 

und das Vorhaben wäre dadurch nicht mehr wirtschaftlich. Diese Planungsalternative wurde 

daher nicht weiter verfolgt.  

 

4.6 Zusätzliche Angaben im Umweltbericht 

4.6.1 Technische Verfahren bei der Umweltprüfung 

Die zur Untersuchung der Umweltauswirkungen verwendeten Quellen und angewendeten Ver-

fahren, Methoden, Anleitungen etc. werden in den entsprechenden Abschnitten genannt bzw. 

beschrieben. 
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Technische Verfahren wurden bei der Durchführung der Umweltprüfung nicht angewandt. Die 

Bestandsaufnahme basiert auf einer Auswertung bestehender Unterlagen auf Kreis-, Ge-

meinde- und Projektebene sowie auf den im Rahmen von Ortsterminen gewonnenen Erkennt-

nissen. 

Besondere Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben sind nicht aufgetreten, 

technische Lücken oder fehlende Kenntnisse wurden nicht festgestellt. 

 

4.6.2 Überwachung der Umweltauswirkungen 

Die Überwachung der Umweltauswirkungen („Monitoring“) dient der Überprüfung der planeri-

schen Aussagen zu prognostizierten Auswirkungen, um erforderlichenfalls zu einem späteren 

Zeitpunkt noch Korrekturen der Planung oder Umsetzung vornehmen zu können oder mit er-

gänzenden Maßnahmen auf unerwartete Auswirkungen reagieren zu können. 

Zu überwachen sind (gemäß § 4 c BauGB) nur die erheblichen Umweltauswirkungen, und hier 

insbesondere die unvorhergesehenen Umweltauswirkungen. Erhebliche und nicht ausgleich-

bare Umweltauswirkungen sind bei Beachtung der getroffenen Regelungen und Darstellungen 

durch die Planung nicht zu erwarten.  

Sofern die Erhaltungs- und Schutzmaßnahmen im Plangebiet ordnungsgemäß eingehalten 

werden, ist eine zusätzliche Umsetzungskontrolle entbehrlich. Die Gemeinde behält sich ein 

Einschreiten vor, sofern Hinweise für einen nicht ordnungsgemäßen Zustand vorliegen oder 

sich die getroffenen Annahmen als fehlerhaft herausstellen. 

Sollten während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt werden, 

ist die Denkmalschutzbehörde unverzüglich zu benachrichtigen und die Fundstelle bis zum 

Eintreffen der Fachbehörde zu sichern. Es wird auf § 15 des Denkmalschutzgesetzes (DSchG) 

verwiesen. 

 

4.6.3 Zusammenfassung des Umweltberichts 

Das Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 24, im weiteren Plangebiet genannt, liegt ca. 2 km süd-

östlich vom Ortskern der Gemeinde Steinbergkirche, südlich der Bundesstraße 199. 

Das rund 4,7 ha große Plangebiet besteht zum überwiegenden Teil aus einer landwirtschaftlich 

genutzten Ackerfläche. Knicks verlaufen entlang der Plangebietsränder im Nordwesten, Wes-

ten und Osten. 

Im Plangebiet wird durch die vorliegende Planung die Entwicklung eines Wohngebietes mit 

Einzel-, Doppel-, Mehrfamilien- und Reihenhäusern sowie die Anlage eines Regenrückhalte-

beckens ermöglicht. 

Die naturschutzrechtlich geschützten Knicks werden – mit Ausnahme eines Teilstücks des an 

der westlichen Grenze des Plangebietes verlaufenden Knicks – erhalten und durch Baufrei-

halteflächen teilweise vor Beeinträchtigungen geschützt. 

Die Beseitigung des Knickabschnittes ist für die Verbindung zum benachbarten Wohngebiet 

am Schosterweg erforderlich. Für diesen erheblichen Eingriff ist eine Ausnahme vom Bio-

topschutz erforderlich. Als Ersatz für den wegfallenden Abschnitt werden an den zwei Lücken 

im selben Knick geschlossen. 
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Erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Boden sind durch die Flächenversiegelung auf 

bisher unversiegelten Flächen zu erwarten. 

Der Ausgleichsbedarf wird durch die Anlage naturnaher Bereiche innerhalb des Plangebietes 

(öffentliche Grünflächen, neu angelegte Knicks, Gehölzstreifen, Baumpflanzungen) vermin-

dert. Der verbleibende Bedarf an naturschutzrechtlichem Ausgleich wird durch Maßnahmen 

auf einer externen Ausgleichsfläche in Steinberg gedeckt, die in etwa 1 km Entfernung östlich 

des Plangebietes liegt. 

Verstöße gegen artenschutzrechtliche Vorschriften werden vermieden, indem die gesetzliche 

Ausschlussfrist für Gehölzbeseitigung und eine Bauzeitenregelung eingehalten werden.  

Im Ergebnis sind bei Realisierung der Planung einschließlich Vermeidungs-, Verminderungs- 

und Ausgleichsmaßnahmen insgesamt keine nachhaltigen erheblichen Umweltauswirkungen 

zu erwarten. 

 

4.6.4 Referenzliste 

Gesetze und Fachplanungen (in der jeweiligen gültigen Fassung zum Zeitpunkt des Satzungs-

beschlusses) werden im Kapitel 6 „Umweltschutzziele aus übergeordneten Fachgesetzen und 

Fachplanungen“ aufgeführt. Auf diese wird weitergehend verwiesen. 

Die im Umweltbericht und der Begründung aufgeführten Gutachten, die im Zusammenhang 

mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 24 erstellt worden sind, sind der Begründung als 

Anlage beigefügt. 

Sonstige Referenzen 

BAUGESETZBUCH (BauGB) - Gesetze und Verordnungen zum Bau- und Planungsrecht:  

vhw – Dienstleistung GmbH, Bonn. Stand: 09.2017 

DENKMALSCHUTZGESETZ (DSchG SH 2015): Stand: 30.01.2015 

ERLASS DES MINISTERIUMS FÜR ENERGIEWENDE; LANDWIRTSCHAFT; UMWELT 

UND LÄNDLICHE RÄUME DES LANDES SCHLESWIG-HOLSTEIN – V 534-531.04 vom 

20.01.2017: Durchführungsbestimmungen zum Knickschutz 

GEMEINSAMER RUNDERLASS ZUR EINGRIFFSREGELUNG DES INNENMINISTERIUMS 

UND DES MINISTERIUMS FÜR ENERGIEWENDE; LANDWIRTSCHAFT, UMWELT UND 

LÄNDLICHE RÄUME Az.: V 531 - 5310.23, IV 268, Landesregierung Schleswig-Holstein. 

Stand: 9.12.2013 

LLUR SH - Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schles-

wig-Holstein (2019): Kartieranleitung und Biotoptypenschlüssel für die Biotopkartierung 

Schleswig-Holstein. 5. Fassung, März 2019 

 

 

 

 

Steinbergkirche,  ______________   _________________________  
 Der Bürgermeister 
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Anlagen 

 

1. Innenentwicklungspotenziale und Flächenfindung für die Wohnbauentwicklung in der 

Gemeinde Steinbergkirche, Planungsgruppe Plewa 2015 

2. Aktualisierung der Innenentwicklungspotenziale, Sass und Kollegen 2020 

3. Kurzbericht zur Abschätzung der Geruchsimmissionen im Plangebiet Nr. 24 der Ge-

meinde Steinbergkirche, Dr. Dorothee Holste, 2020 

4. Geotechnisches Gutachten zum B-Plan 24 in Steinbergkirche, Erdbaulabor Gerowski 

2020 
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1. Grundlagen und Vorgehen 

Mit dem Landesentwicklungsplan 2010 (LEP 2010) und der Novellierung des Baugesetzbu-

ches (BauGB) von 2013 (§ 1 Abs. 5 BauGB) wurde im Interesse einer nachhaltigen städte-

baulichen Entwicklung der Vorrang von Maßnahmen der Innenentwicklung gegenüber denen 

im Außenbereich betont. Die gemeindliche Planung ist deshalb angehalten, zunächst die be-

stehenden Innenentwicklungspotenziale auszuschöpfen und nach Kräften zu entwickeln, be-

vor eine wohnbauliche Entwicklung auf Außenbereichsflächen stattfindet. Innenentwicklungs-

potenziale betreffen insbesondere folgende Gebiete bzw. Flächen 

 Baulücken im unbeplanten Innenbereich; 

 bebaute Grundstücke im unbeplanten Innenbereich, die für eine Umnutzung zugunsten 

von Wohnraum in Frage kommen; 

 sowie unbebaute Flächen in Wohngebieten, für die ein rechtswirksamer Bebauungs-

plan existiert. 

In vielen Fällen liegt es nicht in der Hand der Gemeinde, die bestehenden Innenentwicklungs-

potenziale auch umsetzen zu können. Oftmals befinden sich die Flächen in Privateigentum 

und die Gemeinde kann nur Anstoßgeber für Entwicklungen sein. Teils erwachsen auch aus 

dem Umfeld bestimmte Hindernisse (Beispiel: Immissionen), die nur schwer zu überwinden 

sind. Aufgabe einer Innenentwicklungsanalyse ist es, systematisch zu prüfen und darzustellen, 

welche Flächenentwicklungen aus städtebaulicher Sicht in Frage kommen und welche Hemm-

nisse einer Umsetzung im Wege stehen.  

Die Grundlage dieser „Aktualisierung der Innenentwicklungsanalyse 2020“ ist das Gutachten 

„Innenentwicklungspotenziale und Flächenfindung für die Wohnbauentwicklung in der Ge-

meinde Steinbergkirche“, erstellt von der Planungsgruppe Plewa, aus dem Jahr 2015. Der 

Anlass zur Aktualisierung der Innenentwicklungsanalyse ist die Aufstellung des B-Plans Nr. 

24 "Bredegatter Straße". Im Rahmen der Aktualisierung wurden die Potenziale, die das Gut-

achten von 2015 festgestellt hatte, überprüft (Begehung im März 2020). Zudem wurden wei-

tere Bauflächen aufgenommen, die durch die Aufstellung von Bebauungsplänen oder den Ab-

gang von Gebäuden neu entstanden sind. Es wurden die Ortsteile Nieby, Kalleby, Nübelfeld, 

Steinbergkirche und Großquern untersucht. Diese Potentialflächen sind in den Listen der Po-

tenzialflächen und den Übersichtsplänen (Anlagen) dargestellt.  

Die Entwicklungspotentiale werden nach ihrer zeitlichen Realisierbarkeit unterschieden. Ent-

sprechend den zeitlichen Horizonten des Landesentwicklungsplans Schleswig-Holstein (2018, 

Entwurf-Fortschreibung) wird angenommen, dass die kurz- und mittelfristigen Potentiale bis 

zum Jahr 2030 und die langfristigen Potentiale ab 2031 realisiert werden können.  

Die Einschätzung der zeitlichen Realisierbarkeit von Potenzialflächen erfolgt auf Grundlage 

der erkennbaren Nutzung, kombiniert mit lokalen Informationen zur Verfügbarkeit von Grund-

stücken (z.B. durch Gespräch mit Bürgermeister/in bzw. dem zuständigen Amt). Sofern keine 

konkreten weitergehenden Informationen zur Entwicklungsbereitschaft der Eigentümer be-

kannt sind, wird jede erkennbare und auf Dauer angelegte Nutzung eines Grundstücks dahin-

gehend bewertet, dass das Grundstück kurz- und mittelfristig nicht zur Verfügung steht. Diese 

Einschätzung kommt regelmäßig zum Tragen, wenn es um die Beurteilung von Hausgarten-

Flächen geht, die groß genug sind, um eine weitere Bebauung aufzunehmen. Hier wird davon 

ausgegangen, dass die Eigentümer kein unmittelbares Interesse an einer Bebauung haben. 
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Dies gilt auch für Flächen, die von ihren Eigentümer als Lagerflächen jedweder Art genutzt 

werden. Sollte die Dauerhaftigkeit einer Nutzung jedoch nicht erkennbar sein (Verwahrlosung, 

Verwilderung), dann wird die Fläche als kurz- bis mittelfristig eingestuft. Gleiches gilt für Flä-

chen auf denen keine Nutzung erkennbar ist.  

In den nachfolgenden Tabellen und Übersichtskarten sind die einzelnen Flächen mit der An-

gabe ihrer Lage und der Art der Nachverdichtung sowie mit einer Einschätzung der kurz- bzw. 

langfristig realisierbaren Wohneinheiten in Abhängigkeit der genannten Restriktionen aufge-

listet bzw. dargestellt.  
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2. Listen der Potenzialflächen nach Ortsteilen 

2.1 Innenentwicklungspotentiale im Ortsteil Steinbergkirche 

Fläche 
Adresse,  
Bezeichnung,  
Flächengröße 

Entwicklungsstand, 
Restriktionen 

Wohneinheiten 
bis 2030 / ab 2031 

Bez./ 
Symbol 

IEA 
2015 

1. 
Ostertoft 9, 
ca. 700 qm 

Inzwischen bautes Grundstück - - ⌂1 

2. 
An der Kanzlei 2,   
ca. 1.135 qm 

Baulücke 
Unbebautes Grundstück 

1 - ⌂2 

3. 
Mühlenfeld 11 
ca. 875 qm 

Baulücke 
Unbebautes Grundstück 

1 - ⌂3 

4. 
Bereich „Mühlenfeld“, 
ca. 7.500 qm 

Brache, Wiese, teils Spielplatz/Bolzplatz 8 -  

5. 
Nordstraße/ nördlich 
Bredegatter Straße,  
ca. 7.600 qm 

Landwirtschaftliche Nutzfläche - 4  

6. 
nördlich Bredegatter 
Straße, zwischen. 13a/15 
ca. 2.150 qm 

Inzwischen bautes Grundstück - - ⌂4 

7. 
südlich Bredegatter 
Straße zwischen 12c/14,  
ca. 4.300 qm 

Landwirtschaftliche Nutzfläche 3 -  

8. 
Westlich Westholmer 
Straße,  
ca. 4.990 qm 

Landwirtschaftliche Nutzung 4 -  

9 
Ostertoft 31-44 
Je ca. 600-800 qm 

B-Plan Stbk. 20, alle Bauplätze veräußert, 
Baubeginn ist in Kürze zu erwarten 

- - - 

Summe der Wohneinheiten OT Steinbergkirche 17 4  

 

2.2 Innenentwicklungspotentiale im Ortsteil Großquern 

Fläche 
Adresse,  
Bezeichnung 

Entwicklungsstand, 
Restriktionen 

Wohneinheiten 
bis 2030 / ab 2031 

Bez./ 
Symbol 

IEA 
2015 

1. 
Groß-Quern 12 
Ca. 1.400 qm 

Landwirtschaftliche Nutzfläche,  
Dauergrünland; landw. Immissionen 

- 1- ⌂14 

2. 
Ostenfeld 7 
ca. 800 qm 

Inzwischen Bebautes Grundstück - - ⌂13 

3. 
Ostenfeld 6 
ca. 800 qm 

Inzwischen Bebautes Grundstück - - ⌂12 

4. 
Ostenfeld 5 
ca. 800 qm 

Baulücke 1 - ⌂11 

5. 
Ostenfeld 16 
ca. 800 qm 

Inzwischen Bebautes Grundstück - - ⌂9 

6. 
Ostenfeld 15 
ca. 800 qm 

Baulücke 1 - ⌂8 

7. 
Ostenfeld 9 
ca. 800 qm 

Inzwischen Bebautes Grundstück - - ⌂10 
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8. 
Ostenfeld 13 
ca. 800 qm 

Inzwischen Bebautes Grundstück - - ⌂7 

9. 
Ostenfeld 14 
ca. 800 qm 

Baulücke 1 - ⌂6 

10. 
Östlich Groß-Quern 
ca. 2.500 qm 

Landwirtschaftliche Nutzfläche 
Grünland/ Dauergrünland 

1 -  

11. 
Groß-Quern 87 
ca. 1.365 qm 

Landwirtschaftliche Nutzfläche 
Grünland/ Dauergrünland 

1 - ⌂5 

12 
Ostenfeld 12 
ca. 1.560 qm 

Ungenutzte Fläche 1 - - 

13 
Ostenfeld 17-34 
je ca. 800 qm 

Bauland 18 - - 

14 
Reepschlägerstraße 14 
ca. 1.250 qm 

Ungenutzte Fläche 1 - - 

Summe der Wohneinheiten OT Großquern 24 1  

 

2.3 Innenentwicklungspotentiale in den Ortsteilen Nieby, Kalleby und Nübel-
feld 

Fläche 
Adresse,  
Bezeichnung 

Entwicklungsstand, 
Restriktionen 

Wohneinheiten 
bis 2030 / ab 2031 

Bez./ 
Symbol 

IEA 
2015 

1. 
Neukirchen 49b 
ca. 685 qm 

Baulücke, Privatgarten, private Nutzung - 1 ⌂19 

2. 
Neukirchen 49a 
ca. 820 qm 

Baulücke, Privatgarten, private Nutzung - 1 ⌂20 

3 
Neukirchen 27 
ca. 2.180 qm 

Ausgeräumte Fläche, ohne Nutzung 4  - 

4. 
Zwischen Kalleby 35/32 
ca. 1.300 qm 

Baulücke 
Private Ackerfläche 

1 - ⌂18 

5. 
Zwischen Kalleby 4/ 3c 
ca. 1.530 qm 

Baulücke 
Private Ackerfläche 

1 - ⌂17 

6. 
Nübelfeld 62 
ca. 1.200 qm 

Private Grünfläche, nicht realisierbar wg. 
benachbarter Windmühle „Hoffnung“ 

- 1 ⌂16 

7. 
Zwischen Nübelfeld 13/ 32 
ca. 1.500 qm 

Baulücke 
Private Ackerfläche 

1 - ⌂15 

8. 
Kalleby 48 
ca. 1.000 qm 

Baulücke 
Genehmigte Bauvoranfrage liegt vor 

1 - - 

9. 
Kalleby 49 
ca. 1.000 qm 

Baulücke 
Genehmigte Bauvoranfrage liegt vor 

1 - - 

Summe der Wohneinheiten OT Nieby, Kalleby und Nübelfeld 9 3  
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2.4 Zusammenstellung der Innenentwicklungspotenziale (WE) Steinbergkirche 
gesamt 

Ortsteile 
Wohneinheiten 

bis 2030 / ab 2031 

Wohneinheiten OT Steinbergkirche  17 4 

Wohneinheiten OT Großquern 24 1 

Wohneinheiten OT Nieby, Kalleby und Nübelfeld 9 3 

Gesamtsumme der Wohneinheiten 50 8 
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Anlagen  

Anlage 1 Ortsteile Nieby, Kalleby und Nübelfeld 

Anlage 2 Ortsteil Steinbergkirche  

Anlage 3 Ortsteil Großquern 
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1 Aufgabenstellung 

Für eine Bauleitplanung in der Gemeinde Steinbergkirche sollen die Geruchsimmissionen 
ermittelt werden, um zu prüfen, ob die Anforderungen der Geruchsimmissionsrichtlinie (GIRL) 
an ein Wohngebiet erfüllt werden. 
 

 

Abbildung 1 Plangebiet in der Gemeinde Steinbergkirche 
Bebauungsplan Nr. 24 „Bredegatter Straße“ 
genordete Karte, Maßstab ca. 1 : 3.000 

 

Auf Basis der durch die TEG Nord mbh zur Verfügung gestellten Bauaktenauszüge zu 
Tierplätzen und konservativ abgeschätzter Bestandsgrößen in Stallgebäuden per Luftbildaus-
wertung wird ein Emissionskataster aufgestellt, eine Ausbreitungsrechnung mit einem La-
Grange-Partikelmodell mit dem Programmsystem AUSTAL2000 durchgeführt und die 
Geruchsbelastung mit Bezug zur Geruchsimmissionsrichtlinie (GIRL) bewertet. 
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2 Beurteilungsgrundlagen - Geruchsimmissionen 

Die Bewertung von Geruchsimmissionen ist in der sogenannten „Geruchsimmissionsrichtlinie“ 
(GIRL) geregelt. Die dieser Richtlinie zugrunde liegende wissenschaftliche Studie („MIU-
Studie“), hatte zum Ergebnis, dass der Belästigungsgrad der Anwohner im Wesentlichen durch 
die Häufigkeit der Geruchswahrnehmung bedingt wird. Die Geruchsintensität und die 
Geruchsqualität spielen dabei eine untergeordnete Rolle, sofern es sich nicht um eindeutig 
angenehme oder Ekel bzw. Übelkeit erregende Gerüche handelt. 

Daher erfolgt die Bewertung im Rahmen der GIRL anhand des Anteils der geruchsbelasteten 
Jahresstunden. 

Nach der GIRL sind diejenigen Gerüche zu beurteilen, die klar einer Anlage als Geruchsquelle 
zuzuordnen sind. Gerüche, die nicht eindeutig von anderen Gerüchen bzw. anderen 
Geruchsquellen (z.B. Kfz-Verkehr, Hausbrand, Vegetation oder landwirtschaftlichen Dünge-
maßnahmen) abzugrenzen sind, werden nicht berücksichtigt. 

Das sogenannte „Geruchsstundenkriterium“ wird dabei als erfüllt betrachtet, wenn in min-
destens 10% einer Stunde Geruchswahrnehmungen auftreten (vgl. Auslegungshinweis zu Nr. 
4.4.7 GIRL). 

Die Immissionswerte sind auf diejenigen Immissionsorte anzuwenden, an denen sich Perso-
nen nicht nur vorübergehend aufhalten. 

Je nach Gebietscharakter gelten unterschiedliche Immissionswerte. 

Tabelle 1: Immissionswerte der GIRL für unterschiedliche Gebietsprägungen 
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Für Wohn- und Mischgebiete wird eine Gesamtbelastung von 0,10, d.h. eine Überschrei-
tungshäufigkeit der Geruchsschwelle in 10% der Jahresstunden vorgesehen. Für Gewerbe- 
und Industriegebiete sowie Dorfgebiete mit überwiegend landwirtschaftlicher Prägung gelten 
analog 0,15 bzw. 15% der Jahresstunden. 

Wird ein Wert von 0,02 bzw. 2% der Jahresstunden an keinem relevanten Beurteilungspunkt 
überschritten, ist gemäß GIRL davon auszugehen, dass die Anlage die belästigende Wirkung 
der vorhandenen Belastung nicht relevant erhöht (Irrelevanzkriterium). In diesem Fall kann auf 
die Ermittlung der Vorbelastung verzichtet werden. 

Ergebnisse einer umfangreichen wissenschaftlichen Untersuchung zur Belästigungswirkung 
von Tierhaltungsgerüchen haben nachgewiesen, dass Tierhaltungsgerüche in größerem 
Maße toleriert werden als beispielsweise Industriegerüche. 

Diese Ergebnisse wurden in Schleswig-Holstein im September 2009 mit der Neufassung der 
GIRL in die Verwaltungspraxis umgesetzt. 
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Tabelle 2: Tierartspezifische Gewichtungsfaktoren zur Berechnung von der belästigungsrelevanten 
Kenngröße 
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Die Häufigkeiten von Tierhaltungsgerüchen werden vor dem Vergleich mit den Immissions-
werten der GIRL mit einem Faktor für die tierartspezifische Geruchsqualität multipliziert. Dieser 
Faktor beträgt für Geflügelmast 1,50, für Schweinemast und Sauenhaltung 0,75 und für 
Rinderhaltung 0,50. Das Ergebnis wird als belästigungsrelevante Kenngröße (IGb) bezeichnet. 
Für andere, nicht ausdrücklich genannte Geruchsarten ist der Faktor 1 anzuwenden. Das hat 
teilweise formale Gründe, weil in der Belästigungsstudie nicht alle Tierarten untersucht werden 
konnten. Die schleswig-holsteinische GIRL erlaubt eine Anpassung, wenn dafür eine 
entsprechende Begründung gegeben werden kann. 

Die Immissionswerte der GIRL sind als Richtwerte zu verstehen, von denen in Einzelfällen 
abgewichen werden kann. 

In begründeten Einzelfällen sind Überschreitungen dieses Wertes möglich, z. B. wenn eine 
Vorbelastung durch gewachsene Strukturen besteht (sog. Ortsüblichkeit von Gerüchen) oder 
wenn immissionsträchtige Nutzungen aufeinandertreffen. 
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3 Emissionsseitige Eingangsdaten 

Als Datengrundlage für das Emissionskataster werden die Angaben der Bauaktenauszüge zu 
den umliegenden Betrieben herangezogen. Sofern in den Bauakten keine konkreten 
Tierplatzzahlen genannt wurden, wurde die Stallkapazität aus den Gebäudegrundflächen 
abgeleitet. 

Ergänzende Informationen zur Lage und den Abmessungen sonstiger Emissionsquellen, wie 
Silage- und Mistlagerstätten wurden durch die Auswertung von Luftbildern gewonnen. 

Zur Berechnung der Geruchsemissionen der Tierhaltungsanlagen werden die Konventions-
werte der VDI-Richtlinie 3894 Blatt 1 verwendet. 

 

Rinderhaltung 

Für die Rinderhaltung in Stallgebäuden wird ein spezifischer Geruchsstoffstrom von 
12 GE/(s*GV) angesetzt und für die Güllelagerung mit natürlicher Schwimmschicht werden 
1 GE/(s*GV) zum Ansatz gebracht. 

Silageanschnittflächen werden als vertikale Flächenquellen in der Mitte der jeweiligen 
Lagerfläche definiert. Für Maissilage werden 3 GE/(m²s) eingesetzt und für Grassilage 
6 GE/(m²s). Bei Fütterung von Gras- und Maissilage wird der Mittelwert, also 4,5 GE/(m²s), 
zugrunde gelegt. 

Festmistlagerung wird mit 3 GE/(m²s) bewertet, wobei sich dieser Wert auf die zur Verfügung 
stehende Grundfläche der Lagerplatte bezieht. 

 

3.1 Quellengeometrie 

Die Abluftkamine werden für jedes Stallgebäude etwa entlang ihrer äußeren Umrisse zu einer 
schmalen quaderförmigen Volumenquelle zusammengefasst.  

Die vertikale Ausdehnung aller Quellen wird dabei von der Austrittshöhe bis zum Boden defi-
niert, wenn die Austrittshöhe weniger als das 1,2fache der Gebäudehöhe beträgt. Bei höheren 
Quellen wird die Untergrenze der Quelle auf halbe Austrittshöhe gesetzt. Diese Vorge-
hensweise trägt bei landwirtschaftlichen Quellen hinreichend der bei der Gebäudeumströmung 
eintretenden Verwirbelung und Verbringung der Geruchsfahne in Bodennähe Rechnung. 
Diese Vorgehensweise ist bei den hier teilweise vorliegenden Quellen in unmittelbarerer Dach- 
oder Bodennähe der Berechnung des Gebäudeeinflusses mit einem diagnostischen 
Windfeldmodell vorzuziehen. 

Die Güllebehälter, Festmistlager und frei gelüftete Stallgebäude werden in Anlehnung an die 
o. g. Vorgehensweise als bodennahe Volumenquellen mit vertikaler Ausdehnung über die 
gesamte Behälter- bzw. Lagerhöhe definiert. 

Silageanschnittflächen werden als vertikale Flächenquellen in der Mitte der jeweiligen 
Lagerstätte dargestellt. 

 

3.2 Belästigungsrelevante Kenngröße 

Die Geruchsarten der unterschiedlichen Tierarten werden mit einem Faktor für die tierartspe-
zifische Belästigungsrelevanz gewichtet, welche in einer wissenschaftlichen Studie anhand 
von Belästigungsbefragungen ermittelt wurden. 

Als Faktor für die tierartspezifische Belästigungsrelevanz wird für Rinderhaltung der Faktor 
0,50 angesetzt. 
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3.3 Zeitliche Charakteristik 

Alle Emissionsquellen werden mit einem Emissionszeitanteil von 100% angesetzt; es wird im 
Sinne eines konservativen Ansatzes kein Sommer-Weidegang bei der Rinderhaltung 
berücksichtigt. 

 

3.4 Betrieb Nordstraße 7 

Auf dem Betrieb an der Nordstraße 7 können laut Bauakten 129,1 GV Rinder gehalten werden. 
Als Nebeneinrichtung steht ein Güllehochbehälter (12 m Durchmesser) und Silageflächen zur 
Verfügung. 

Tabelle 3: Emissionsquellen des Betriebes 

Stallgebäude Tierzahl  
Einzeltiermasse  

[GV] 
Gesamtbestand 

[GV] 

Emissionsfaktor 
Geruch 

[GE/sGV] 
Geruchsstoff-
strom [GE/s] 

Liegeboxenlaufstall 95 1,1 104,5 12 1250 

Jungvieh 26 0,6 15,6 12 190 

Kälber 30 0,3 9,0 12 110 

Jungviehstall     24,6   300 

Flächenquellen 
Abmessung 

[m] 
Durchmesser 

[m] Fläche [m²] 
Emissionsfaktor 

[GE/m²s] 
Geruchsstoff-
strom [GE/s] 

Güllebehälter   12 113 1 110 

Silage 7 * 2   14 4,5 60 

Silage 6,75 * 2   14 4,5 60 
Faktor für die belästigungsrelevante Kenngröße: 0,5 
 

 
Abbildung 2: Lage der Emissionsquellen (rot)  

B-Plan-Gebiet blau eingezeichnet 
genordete Karte, Maßstab ca. 1 : 5.000 

Rinderhaltung 
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4 Meteorologische Daten 

4.1 Verwendete Zeitreihe / Ausbreitungsklassenstatistik 

Für die Ausbreitungsrechnung sind zeitlich und räumlich repräsentative Wetterdaten zu 
verwenden. 

Die vergleichenden Berechnungen wurden mit einem für das langjährige Mittel repräsentativen 
Jahr (19.05.2014 – 18.05.2015) der Station Schönhagen und mit Flensburg-Schäferhaus 
(29.04.2014 – 28.04.2015) durchgeführt. 

 

 
Abbildung 3: Lage der Wetterstation (x) zum B-Plan-Gebiet in Steinbergkirche (o) 

genordete Karte, Maßstab ca. 1 : 500.000, Gitterraster 10 km 

 

  

24,9 km

20,9 km
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4.2 Rechengebiet 

Das Rechengebiet wurde durch das Programmsystem AUSTAL2000 automatisch über den 
Befehl „NESTING“ erzeugt. 

Der Koordinatenursprung hat den Rechtswert im utm-Gitter 32540000 und den Hochwert 
6060000. 

Festlegung des Rechennetzes laut Protokolldatei AUSTAL2000.log 

dd     16     32     64 (Gittermaschenweite der einzelnen Gitter) 

x0   8960   8576   8320 (Rechtswert linker Rand des Rechengebietes) 

nx     56     52     34 (Anzahl Gittermaschen) 

y0   7008   6656   6272 (Hochwert unterer Rand des Rechengebietes) 

ny     78     62     42 (Anzahl Gittermaschen) 
 

 
Abbildung 4: Lage und Ausdehnung der verwendeten Rechengitter 

Gittermaschenweite 16 m, 32 m, 64 m 
Lage von Emissionsquellen rot markiert 
blaues Kreuz markiert fiktiven Anemometerstandort der Berechnungen 
genordete Karte, Maßstab ca. 1 : 20.000, Gitterraster 1 km 

 

64m 

32m

16m 
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4.3 Berücksichtigung von Bebauung und Gelände 

Die Geländeform bleibt in der überschlägigen Ausbreitungsrechnung unberücksichtigt. 

Die durch die Gebäude auf dem Anlagengelände verursachten Turbulenzen, welche einen so 
genannten Downwash der Geruchsfahne verursachen, wurden in der Berechnung durch 
Modellierung der Quellen mit einer vertikalen Ausdehnung bis auf den Boden hinreichend 
berücksichtigt. Diese Vorgehensweise wird für landwirtschaftliche Quellen ausdrücklich 
empfohlen und liefert insbesondere im Nahbereich konservative Ergebnisse. 

Die Gebäude werden daher in der Ausbreitungsrechnung nicht modelliert. 

 

4.4 Verwendetes Ausbreitungsmodell 

Die Ausbreitungsrechnungen wurden mit einem Partikelmodell nach VDI 3945 Blatt 3 
durchgeführt, welches von der TA Luft 2002 gefordert wird. Der Rechenkern ist das Pro-
grammpaket AUSTAL2000, die grafische Darstellung erfolgt mit dem Programm TALAR®. 

In diesem Rechenmodell werden die Quellen der Emissionen, die meteorologischen Rand-
bedingungen (Windrichtung, -geschwindigkeit, Ausbreitungsklasse) sowie die Quellkonfi-
gurationen (Koordinaten, Länge, Breite, Höhe, Emissionsmassenstrom und ggf. Austritts-
geschwindigkeit, Temperatur, zeitliche Varianz) berücksichtigt. 

Dieses Partikelmodell simuliert die Bewegung einzelner Geruchspartikel (standardmäßig 
mindestens 43.000.000), welche an der Quelle freigesetzt werden, im äußeren Windfeld und 
berücksichtigt dabei zufällige Richtungsänderungen aufgrund der Turbulenz in der Atmo-
sphäre (Ausbreitungsklassen). Die Geruchsstoffkonzentration bei einer gegebenen Wetter-
situation wird durch den Anteil der freigesetzten Geruchspartikel an den Immissionsorten 
ermittelt. Die Berechnung der Geruchshäufigkeit erfolgt über das Abzählen der Ereignisse, an 
denen die berechnete mittlere Geruchsstoffkonzentration größer einer Beurteilungsschwelle 
von 0,25 GE/m³ ist. 
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5 Geruchsimmissionen im Plangebiet 

5.1 Wetterdaten Flensburg 

Die nachfolgende Abbildung stellt die Geruchsimmissionen dar, die im vorgesehenen Plan-
gebiet auftreten. 

 
Abbildung 5: Belästigungsrelevante Kenngröße; Gesamtbelastung im B-Plan-Gebiet Nr. 24 

genordete Karte, Maßstab ca. 1 : 2.500, Gitterraster 50 m x 50 m 

 
 0,01 0,02 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 

 

Der für ein Wohngebiet maßgebliche Immissionswert von 0,10 wird auf Grundlage der 
verwendeten Wetterdaten und Angaben zu den baurechtlich genehmigten Beständen der 
beiden umliegenden landwirtschaftlichen Betriebe im gesamten Bereich des 
Bebauungsplanes Nr. 24 „Bredegatter Straße“ weit unterschritten. Die Gesamtbelastung 
beträgt maximal 0,01. 
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5.2 Wetterdaten Schönhagen 

Die nachfolgende Abbildung stellt die Geruchsimmissionen dar, die im vorgesehenen Plan-
gebiet verursacht werden. 

 

Abbildung 6: Belästigungsrelevante Kenngröße; Gesamtbelastung im B-Plan-Gebiet Nr. 24 
genordete Karte, Maßstab ca. 1 : 2.500, Gitterraster 50 m x 50 m 

 
 0,01 0,02 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 

 

Der für ein Wohngebiet maßgebliche Immissionswert von 0,10 wird auf Grundlage der 
verwendeten Wetterdaten und Angaben zu den baurechtlich genehmigten Beständen der 
beiden umliegenden landwirtschaftlichen Betriebe im gesamten Bereich des 
Bebauungsplanes Nr. 24 „Bredegatter Straße“ weit unterschritten. 

Die belästigungsrelevante Kenngröße liegt unter 0,01. 
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6 Abschließende Beurteilung 

Für eine Bauleitplanung in der Gemeinde Steinbergkirche sollten die Geruchsimmissionen 
ermittelt werden, um zu prüfen, ob die Anforderungen der Geruchsimmissionsrichtlinie (GIRL) 
an ein Wohngebiet erfüllt werden. 

Dazu wurde eine Ausbreitungsrechnung mit einem La-Grange Partikelmodell gemäß TA-Luft 
mit dem Programmsystem AUSTAL2000 durchgeführt. 

Es wurden vergleichende Berechnungen mit Datensätzen der DWD-Station Schönhagen und 
Flensburg-Schäferhaus durchgeführt, die für den Standort als räumlich repräsentative 
Stationen in Frage kommen. 

 

Im Umfeld des Plangebietes befindet sich nur ein landwirtschaftlicher Betrieb mit Tierhaltung. 
Es handelt sich um einen Rinderhaltungsbetrieb in nordöstlicher Richtung. Das in der 
Ausbreitungsrechnung verwendete Emissionskataster stützt sich auf den baurechtlich 
genehmigten Tierbestand. 

Der für ein Wohngebiet maßgebliche Immissionswert von 0,10 wird bei beiden verwendeten 
Wetterdatensätzen im Plangebiet weit unterschritten. Im ungünstigsten Fall beträgt die 
belästigungsrelevante Kenngröße 0,01. 

 

Die vorgelegten Ergebnisse haben überschlägigen Charakter und sollen der Gemeinde eine 
Einschätzung der Immissionssituation ermöglichen, um daraus weitere Planungsschritte 
ableiten zu können. 

 

 

Dr. Dorothee Holste 
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7 Protokolldateien 

7.1 Wetterdaten Flensburg-Schäferhaus 

2020-09-07 10:32:05 --------------------------------------------------------- 
TalServer:. 
 
   Ausbreitungsmodell AUSTAL2000, Version 2.6.11-WI-x 
   Copyright (c) Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau, 2002-2014 
   Copyright (c) Ing.-Büro Janicke, Überlingen, 1989-2014 
 
   Arbeitsverzeichnis: ./.  
 
Erstellungsdatum des Programms: 2014-09-02 09:08:52 
Das Programm läuft auf dem Rechner "HOLSTE6". 
 
============================= Beginn der Eingabe ============================ 
> ti "Testrechnung; ohne Gelände"                              ' Berechnungsnummer 
> os NESTING 
> qs 3                                ' Qualitätsstufe -4 .. 4 
> dd      16      32      64 
> x0    8960    8576    8320 
> nx      56      52      34 
> y0    7008    6656    6272 
> ny      78      62      42 
> nz      19      19      19 
> ux 32540000.0 
> uy  6060000.0 
> z0 0.50 
> az Flensburg-neu.akterm 
> xa 9130.0     ' Anemometerposition 
> ya 7806.0 
> xq        9344.7  9399.3  9356.2  9415.8  9379.0 
> yq        7860.8  7855.6  7837.2  7900.3  7838.1 
> hq          0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
> aq            28      45      10       7    6.75 
> bq          15.5      28      10       0       0 
> cq             5       7       3       2       2 
> wq          11.7   355.1       0   281.3   359.5 
> Odor_050     300    1250     110      60      60 
============================== Ende der Eingabe ============================= 
 
Die Höhe hq der Quelle 1 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 2 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 3 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 4 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 5 beträgt weniger als 10 m. 
 
AKTerm "././Flensburg-neu.akterm" mit 8760 Zeilen, Format 3 
Es wird die Anemometerhöhe ha=16.2 m verwendet. 
Verfügbarkeit der AKTerm-Daten 92.8 %. 
 
Prüfsumme AUSTAL   524c519f 
Prüfsumme TALDIA   6a50af80 
Prüfsumme VDISP    3d55c8b9 
Prüfsumme SETTINGS fdd2774f 
Prüfsumme AKTerm   d5856053 
 
============================================================================= 
 
TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung für "odor" 
TMT: 365 Tagesmittel (davon ungültig: 14) 
TMT: Datei "././odor-j00z01" ausgeschrieben. 
TMT: Datei "././odor-j00s01" ausgeschrieben. 
TMT: Datei "././odor-j00z02" ausgeschrieben. 
TMT: Datei "././odor-j00s02" ausgeschrieben. 
TMT: Datei "././odor-j00z03" ausgeschrieben. 
TMT: Datei "././odor-j00s03" ausgeschrieben. 
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TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung für "odor_050" 
TMT: 365 Tagesmittel (davon ungültig: 14) 
TMT: Datei "././odor_050-j00z01" ausgeschrieben. 
TMT: Datei "././odor_050-j00s01" ausgeschrieben. 
TMT: Datei "././odor_050-j00z02" ausgeschrieben. 
TMT: Datei "././odor_050-j00s02" ausgeschrieben. 
TMT: Datei "././odor_050-j00z03" ausgeschrieben. 
TMT: Datei "././odor_050-j00s03" ausgeschrieben. 
TMT: Dateien erstellt von AUSTAL2000_2.6.11-WI-x. 
============================================================================= 
 
Auswertung der Ergebnisse: 
========================== 
 
     DEP: Jahresmittel der Deposition 
     J00: Jahresmittel der Konzentration/Geruchsstundenhäufigkeit 
     Tnn: Höchstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Überschreitungen 
     Snn: Höchstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Überschreitungen 
 
WARNUNG: Eine oder mehrere Quellen sind niedriger als 10 m. 
         Die im folgenden ausgewiesenen Maximalwerte sind daher 
         möglicherweise nicht relevant für eine Beurteilung! 
 
 
Maximalwert der Geruchsstundenhäufigkeit  bei z=1.5 m 
===================================================== 
ODOR     J00 : 100.0 %     (+/-  0.0 ) bei x= 9368 m, y= 7848 m (1: 26, 53) 
ODOR_050 J00 : 100.0 %     (+/-  0.0 ) bei x= 9368 m, y= 7848 m (1: 26, 53) 
ODOR_MOD J00 :  50.0 %     (+/-  ?   ) bei x= 9352 m, y= 7864 m (1: 25, 54) 
============================================================================= 
 
2020-09-07 13:25:09 AUSTAL2000 beendet. 
 
 
 

7.2 Wetterdaten Schönhagen 

2020-09-07 10:32:12 --------------------------------------------------------- 
TalServer:. 
 
   Ausbreitungsmodell AUSTAL2000, Version 2.6.11-WI-x 
   Copyright (c) Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau, 2002-2014 
   Copyright (c) Ing.-Büro Janicke, Überlingen, 1989-2014 
 
   Arbeitsverzeichnis: ./.  
 
Erstellungsdatum des Programms: 2014-09-02 09:08:52 
Das Programm läuft auf dem Rechner "HOLSTE6". 
 
============================= Beginn der Eingabe ============================ 
> ti "Testrechnung; ohne Gelände"                              ' Berechnungsnummer 
> os NESTING 
> qs 3                                ' Qualitätsstufe -4 .. 4 
> ux 32540000.0 
> uy  6060000.0 
> z0 0.50 
> az Schönhagen.akterm 
> xa 9130.0     ' Anemometerposition 
> ya 7806.0 
> xq        9344.7  9399.3  9356.2  9415.8  9379.0 
> yq        7860.8  7855.6  7837.2  7900.3  7838.1 
> hq          0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
> aq            28      45      10       7    6.75 
> bq          15.5      28      10       0       0 
> cq             5       7       3       2       2 
> wq          11.7   355.1       0   281.3   359.5 
> Odor_050     300    1250     110      60      60 
============================== Ende der Eingabe ============================= 
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Die Höhe hq der Quelle 1 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 2 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 3 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 4 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 5 beträgt weniger als 10 m. 
Festlegung des Rechennetzes: 
dd     16     32     64 
x0   8960   8576   8320 
nx     54     50     34 
y0   7456   7104   6784 
ny     50     48     34 
nz     19     19     19 
----------------------- 
 
AKTerm "././Schönhagen.akterm" mit 8760 Zeilen, Format 3 
Es wird die Anemometerhöhe ha=23.3 m verwendet. 
Verfügbarkeit der AKTerm-Daten 98.7 %. 
 
Prüfsumme AUSTAL   524c519f 
Prüfsumme TALDIA   6a50af80 
Prüfsumme VDISP    3d55c8b9 
Prüfsumme SETTINGS fdd2774f 
Prüfsumme AKTerm   59549cb8 
 
============================================================================= 
 
TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung für "odor" 
TMT: 365 Tagesmittel (davon ungültig: 1) 
TMT: Datei "././odor-j00z01" ausgeschrieben. 
TMT: Datei "././odor-j00s01" ausgeschrieben. 
TMT: Datei "././odor-j00z02" ausgeschrieben. 
TMT: Datei "././odor-j00s02" ausgeschrieben. 
TMT: Datei "././odor-j00z03" ausgeschrieben. 
TMT: Datei "././odor-j00s03" ausgeschrieben. 
TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung für "odor_050" 
TMT: 365 Tagesmittel (davon ungültig: 1) 
TMT: Datei "././odor_050-j00z01" ausgeschrieben. 
TMT: Datei "././odor_050-j00s01" ausgeschrieben. 
TMT: Datei "././odor_050-j00z02" ausgeschrieben. 
TMT: Datei "././odor_050-j00s02" ausgeschrieben. 
TMT: Datei "././odor_050-j00z03" ausgeschrieben. 
TMT: Datei "././odor_050-j00s03" ausgeschrieben. 
TMT: Dateien erstellt von AUSTAL2000_2.6.11-WI-x. 
============================================================================= 
 
Auswertung der Ergebnisse: 
========================== 
 
     DEP: Jahresmittel der Deposition 
     J00: Jahresmittel der Konzentration/Geruchsstundenhäufigkeit 
     Tnn: Höchstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Überschreitungen 
     Snn: Höchstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Überschreitungen 
 
WARNUNG: Eine oder mehrere Quellen sind niedriger als 10 m. 
         Die im folgenden ausgewiesenen Maximalwerte sind daher 
         möglicherweise nicht relevant für eine Beurteilung! 
 
 
Maximalwert der Geruchsstundenhäufigkeit  bei z=1.5 m 
===================================================== 
ODOR     J00 : 100.0 %     (+/-  0.0 ) bei x= 9368 m, y= 7848 m (1: 26, 25) 
ODOR_050 J00 : 100.0 %     (+/-  0.0 ) bei x= 9368 m, y= 7848 m (1: 26, 25) 
ODOR_MOD J00 :  50.0 %     (+/-  ?   ) bei x= 9352 m, y= 7864 m (1: 25, 26) 
============================================================================= 
 
2020-09-07 13:22:11 AUSTAL2000 beendet. 
 



 

 
 
Gemeinde Steinbergkirche 
 

Bebauungsplan Nr. 24  

"Bredegatter Straße" 

 

für das Gebiet „südlich der Bredegatter Straße, östlich des Schosterwegs 
und westlich der Kanonenstraße“ 

 

 

 

 

 

 

Anlage 4 zur Begründung 
 

 

Geotechnisches Gutachten 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auftraggeber 
Gemeinde Steinbergkirche 
über das Amt Geltinger Bucht 
Holmlück 2 
24972 Steinbergkirche 
 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geotechnisches Gutachten 
 zum B-Plan 

 
 
 
 

Bauvorhaben:  Erschließung des B-Plans Nr. 24  
in Steinbergkirche , Bredegatter Straße 
 
 

Auftraggeber:  TEG Nord mbH 
Grossers Allee 19 

    25767 Albersdorf 
 
 
über:   Ingenieurgemeinschaft 

Sass & Kollegen GmbH 
    Grossers Allee 24 

    25767 Albersdorf 
 
 
Bohrdatum:    07.09.2020 
aufgestellt:   Schuby, 21.09.2020 



 

Westring 8         Kietzstraße 8            
24850 Schuby       17192 Waren 
Tel.: 04621/949474 Tel.: 03991/6319633 gerowski@erdbaulabor.de 
Fax: 04621/949475 Fax: 03991/6319632 www.erdbaulabor.de          1 

21.09.2020 
 
BV:  Erschließung des B-Plans Nr. 24 in Steinbergkirche, Bredegatter Straße  
hier: Geotechnisches Gutachten 
 

Inhalt: 1 Veranlassung 
2 Baugrund- und Wasserverhältnisse 
2.1 Baugrundaufbau 
2.2 Tragfähigkeit und Formänderungsverhalten  
2.3 Bodenkennwerte / Homogenbereiche 
2.4 Hydrologische Verhältnisse  
3 Gründungsbeurteilung allgemein 
4 Hochbau 
4.1 Gründung von Hochbauten 
5 Tiefbau 
5.1 Rohrleitungsbau 
5.2 Verkehrsflächen 
6 Versickerung anfallenden Oberflächenwassers 
7 Technische Hinweise 
7.1 Verunreinigungen im Baugrund 
7.2 Baugrubendurchführung 
7.3 Eignung von Aushubmaterial zur Wiederverfüllung für bau-

technische Belange 
7.4 Trockenhaltung der Baugruben 
8 Zusammenfassung 
9 Sonstige Hinweise 

 

Unterlagen:  Auftrag vom  30.06.2020 
      Lageplan, Koordinaten der Bohrpunkte 
      

Anlagen:   Bodenprofile     1 bis 13 
                        Legende   
    Durchlässigkeitsversuche   kf 1 bis kf 6 
    Lageplan     P1 

LAGA-Untersuchung 
    BBodSchV-Untersuchung 
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1 Veranlassung 
 
Die Gemeinde Steinbergkirche plant für das Gebiet „Bredegatter Straße“ ein Wohn-
gebiet (B-Plan Nr. 24) auszuweisen. Zur Erkundung des Baugrundes wurde das Erd-
baulabor Gerowski beauftragt, 13 Kleinbohrungen durchzuführen und ein Geotechni-
sches Gutachten zu erstellen.  Eine repräsentative Mischprobe des Oberbodens sollte 
nach BBodSchV untersucht werden. Weiterhin war die Untersuchung von 2 Misch-
proben des anstehenden Bodens nach LAGA beauftragt.  
 
 
2 Baugrund- und Wasserverhältnisse  
2.1 Baugrundaufbau 
 
Am 07.09.2020 wurden auf dem oben genannten Gelände insgesamt 13 Kleinboh-
rungen bis in Tiefen von -6,0 m unter Gelände abgeteuft. Die Auswertungen der bei 
den Bohrarbeiten aufgestellten Schichtenverzeichnisse und die Klassifizierungen aller 
gewonnenen Bodenproben wurden im Erdbaulabor Gerowski durchgeführt. Die Lage 
der Bohransatzpunkte wurde bauseits vorgegeben und geht aus dem Lageplan der 
Anlage P1 hervor. Die mittels GPS-RTK gemessenen Höhen der Bohransatzpunkte 
beziehen sich auf m NN und sind in den Bohrprofilen in Klammern dargestellt. Die 
Schichttiefen links der Bohrsäulen beziehen sich auf die jeweilige lokale Gelände-
oberkante (GOK).  
 
Es findet sich bei den Bohrungen bis in Tiefen zwischen ca. –0,3 m und ca. –0,8 m 
unter Gelände ein organischer, schluffiger, schwach sandiger, schwach kiesiger, bei 
B1 lagenweise stark schluffiger, Oberboden als Auffüllung (Bezeichnung nach DIN 
18 196: A-OU) in weich bis steifer Konsistenz. 
 

Bei der Bohrung B1 findet sich darunter bis in eine Tiefe von ca. –1,2 m ein schwach 
sandiger, schwach toniger, lagenweise organischer, lagenweise mit Ziegelresten ver-
setzter Schluff als Auffüllung (Bezeichnung nach DIN 18 196: A-UL) in weich-
steifer Konsistenz. 
 

Die Bohrungen B1 bis B3, B5, B7, B8, sowie B11 bis B13 zeigen bis in Tiefen zwi-
schen ca. –0,9 m und ca. –2,3 m einen schwach sandigen, schwach tonigen  Schluff, 
bei B7 sandgebändert (Bezeichnung nach DIN 18 196: UL) in stellenweise weicher, 
überwiegend steifer Konsistenz. 
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Bei den Bohrungen B4 und B5 wurde im Tiefenbereich zwischen ca. –0,8 m und ca. 
–1,4 m ein schwach schluffiger, schwach kiesiger, bei B5 lagenweise stark schluffi-
ger Sand (Bezeichnung nach DIN 18 196: SU) in lockerer bis mitteldichter Lagerung 
erkundet.  
 

Die Bohrungen B2 bis B7, B9, B10 und B13 zeigen bis in Tiefen zwischen ca.  
-1,6 m und ca. –2,7 m unter Gelände einen stark sandigen, schwach kiesigen, teils 
wasserführender und/oder teils sandgebänderter Schluff als Geschiebelehm, bei B5 
lagenweise stark schluffig, (Bezeichnung nach DIN 18 196: UL) in weich-breiiger, 
weicher bis weich-steifer Konsistenz. 
 

Es folgt bis zur Endteufe (Bohrende) von –6,0 m unter Gelände ein stark sandiger, 
schwach kiesiger, schwach toniger, teils wasserführender und sandgebänderter 
Schluff als Geschiebemergel (Bezeichnung nach DIN 18 196: UL) in weicher bis 
steifer Konsistenz. 
 
 
2.2 Tragfähigkeit und Formänderungsverhalten 
 
Der anstehende, aufgefüllte organische Oberboden (hier: A-OU) und die bindigen 
Auffüllungen (hier: A-UL) sind als Gründungsschicht grundsätzlich nicht geeignet.  
 

Die untergeordnet anstehenden Sande (SU) sind bei mindestens mitteldichter Lage-
rung mäßig bis gut tragfähig und nur gering verformbar. 
 

Der setzungs- und tragempfindliche Boden (UL) ist geringer tragfähig und neigt unter 
Belastung zu Verformungen. Zudem neigt dieser Boden bei Entwässerungsmaßnah-
men zum Schrumpfen und bei Wasserzugabe zum Vernässen. 
 
 
2.3 Bodenkennwerte / Homogenbereiche 
 
Laut neuer DIN 18300 (2015-8), DIN 18301 (2015-8) und DIN 18319 (2015-8) wird 
der Boden in Homogenbereiche unterteilt. Ein Vorschlag hinsichtlich der Zuordnung 
entsprechender Homogenbereiche wird wie nachstehend tabellarisch zugeordnet, je-
doch ohne Zusicherung auf Richtigkeit, da für eine absolute richtige Zuordnung wei-
tere Aufschlüsse und bodenmechanische Laborversuche erforderlich wären. 
 



 

Westring 8         Kietzstraße 8            
24850 Schuby       17192 Waren 
Tel.: 04621/949474 Tel.: 03991/6319633 gerowski@erdbaulabor.de 
Fax: 04621/949475 Fax: 03991/6319632 www.erdbaulabor.de          4 

Tabelle 1: Bodenkennwerte zu den Homogenbereichen bei Lockersedimenten 
 

 Homogenbereich 

Kennwerte/Eigenschaften A B C 

Bodengruppe nach DIN 
18196 A-OU A-UL, UL SU 

Kornverteilungsband 
Ton/Schluff/Sand/Kies [%] 

n.b. 0-15/30-80/ 
5-60/0-15 

 

0/0-20/ 
70-90/0-15 

Stein- und Blockanteil nach 
DIN EN ISO 14688-2 

Hier nicht von Relevanz, da voraussichtlich keine 
Stein- und Blockanteile vorhanden sind. Diese können 
aber in Form von genetisch verfestigten Bereichen o-

der als Findlinge auftreten, die jedoch in den einzelnen 
Aufschlüssen nicht angetroffen wurden. 

Lagerungsdichte ID nach DIN 
4094-1, DIN 4094-3, DIN 

EN ISO 14688-2 

 
n.b. 

 
n.b 

 
0,3-0,5  

Konsistenz IC nach DIN 
18122 und DIN EN ISO 

14688-1 

 
n.b.  

 
0,3-1,0 

 
n.b. 

Undränierte Scherfestigkeit 
cu nach DIN 4094-4, DIN 

18136, DIN 18137 und DIN 
EN ISO 14688-2 [kN/m3] 

 
n.b. 

 
20-200 

 
n.b. 

Wichte nach DIN 18125-1 
[kN/m³] 16-17 19-21 17-19 

Organischer Anteil nach DIN 
18128 und DIN EN ISO 

14688-2 [%] 

 
6-12 

 
0-5 

 
0 

Kohäsion nach DIN 18137 
[kN/m2] 0-2 0-5 n.b. 

Steifemodul Es [MN/m²] 1-2 2-12 10-40 
n.b.: Angabe nicht bestimmbar 
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2.4 Hydrologische Verhältnisse 
 
Wasser wurde ab –0,9 m unter Geländeoberkante innerhalb wasserführend-
sandgebänderter bindiger Böden angetroffen. Grundsätzlich handelt es sich um eine 
einmalige Messung (jahreszeitabhängig), die weder den höchsten Stand noch den 
Schwankungsbereich des Wasserstandes wiedergibt. Nach niederschlagsintensiven 
Perioden können höhere natürliche Wasserstände (z.B. als Schichten- bzw. Stauwas-
ser) erwartet werden.  
 
Ein freier Grundwasserspiegel wurde nicht erbohrt.  
 
Der Bemessungsstauwasserstand ist in Höhe der derzeitigen Geländeoberkante anzu-
setzen.  
 
 
3 Gründungsbeurteilung allgemein 
 
Das Untersuchungsgebiet ist für die geplante Bebauung mit Aufwendungen (Boden-
verbesserung) mittels nachfolgend beschriebener Gründung geeignet.  
 
Die anstehenden, organischen Oberböden und die aufgefüllten bindigen Böden (B1) 
müssen bei der Errichtung von Hochbauten vollständig ausgebaut und durch frostsi-
cheres Kiessandmaterial (Schluffanteile < 5 %, verdichtet zu DPr ≥ 100 %) ersetzt 
werden. Es ist darauf zu achten, dass die Baugruben immer wasserfrei sind. Im Be-
reich von Straßen und Rohrleitungen müssen die Oberböden ebenfalls vollständig 
gegen ein frostsicheres Kiessandmaterial ausgetauscht werden.  
 
 
4 Hochbau 
4.1 Gründung von Hochbauten 
 
Ab vorhandener Geländeoberfläche sind zunächst in rückschreitender Arbeitsweise 
mit einem Bagger und Glattschaufel die organischen Oberböden und aufgefüllten 
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bindigen Böden vollständig auszuräumen, die laut Bohrprofilen bis ca. –1,2 m unter 
Gelände anstehen.  
 
Nach dem vollständigen Entfernen der organischen Oberböden und bindigen Auffül-
lungen ist folgende Gründungsart möglich: 
• Gründung von zweigeschossigen Gebäuden auf einer biegesteifen Sohlplatte auf 

einem Gründungspolster  
 
Einzelheiten zur Mächtigkeit des Bodenaustauschs / des Gründungspolsters sind nach 
Vorlage genauer Planungsunterlagen und der Durchführung weiterer objektbezogener 
Bohrungen und darauf basierender Standsicherheitsberechnungen festzulegen.  
 
Wir empfehlen, nach Abschluss der Planung je Wohnhaus 4 Sondierungen bis mind. 
6 m unter Gelände mit einem Gründungsbericht mit Standsicherheitsuntersuchung 
erstellen zu lassen. In dem Bericht werden auch Einzelheiten zur Gründung und Kon-
struktionsausbildung der Wohnhäuser festgelegt und erläutert. 
 
 
5 Tiefbau 
 
Bei Aufnahme der Erdarbeiten für die eigentlichen Erschließungsmaßnahmen sollten 
im Bereich öffentlicher Straßen (Wendehammer / Entwässerung / Gehwege / etc.) die 
einschlägigen Regelwerke (z.B. ZTVE, ZTVT-Stb, etc.) berücksichtigt werden. 

 
5.1 Rohrleitungsbau 
 
Legt man Gründungstiefen etwaiger Rohrleitungen mit ca. 2,5 bis 3 m unter vorhan-
dener Geländeoberkante zugrunde, werden die Leitungen voraussichtlich innerhalb-
bindiger Geschiebeböden verlaufen. Da mit den Leitungen und Schächten keine neu-
en Lasten aufgebracht werden, werden keine wesentlichen Zusatzmaßnahmen zur 
Gründung erforderlich. Die Leitungen müssen auf einer rd. 0,2 - 0,3 m mächtigen 
Bettungsschicht aus verdichtet einzubringenden Kiessanden (Schluffanteile < 5 %) 
verlegt werden. 
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Die Rohrleitungsüberschüttungen im Straßenbereich sind entsprechend den Anforde-
rungen für Straßendämme/-unterbau lt. ZTVE-StB auszuführen und zu verdichten. 
Der Füllboden ist auf mindestens 98 – 100 % der einfachen Proctordichte mit einem 
Flächenrüttler im Bereich der Rohrgrabenverfüllungen einzubauen in Schüttlagen 
von ca. d ~ 30-40 cm. Bei Einbauhöhen von d ≤ 50 cm ist die Verdichtung mittels 
ungestörter Zylinderentnahme gem. DIN 18127 nachzuweisen. Bei größeren Einbau-
stärken des Ersatzbodenpolsters mit d ≥ 50 cm sind Sondierungen mit der Rammson-
de DPL vorzunehmen.  
 
Das bindige Aushubmaterial ist für die Leitungsgrabenverfüllung nicht geeignet. Ggf. 
anfallende, verdichtungsfähige, mineralische reine Sande (B4, B5) sind bei separater 
Lagerung für bautechnische Belange voraussichtlich geeignet. 
 
Der Rohrleitungsbau kann in konventioneller Bauart geplant und ausgeführt werden. 
Falls ein Verbau vorgesehen werden soll, muss ein gesonderter Standsicherheits-
nachweis (unter Beachtung des aktiven Erddrucks) erbracht werden. 
 
Die geplanten Rohrleitungsbauwerke sind auch bei einer vollständigen Füllung nicht 
schwerer als der für den Einbau der Schachtbauwerke auszuhebende Boden. Durch 
die geplanten Rohrleitungsbauwerke entstehen daher keine Mehrbelastungen des 
Baugrundes. 
 
Aufgrund des ausreichend tragfähigen Baugrundes und der Zusatzmaßnahmen (Bet-
tungsschicht) ist nicht mit größeren Setzungen als ca. s = 1 cm bis 2 cm und mit Set-
zungsunterschieden von weniger als ∆s = 1 cm auf einer Länge des Rohrleitungsbaus 
von l < 5 m aus der Wiederbelastung der unterlagernden Böden zu rechnen.  
 
Für die geplanten Schachtbauwerke kann ein Grundbruchnachweis voraussichtlich 
entfallen, da die Grundbruchsicherheit bei der flächenhaften Auflagerung der Bautei-
le auf dem ausreichend tragfähigen Boden (UL) und bei den relativ geringen Lasten 
größer ist als nach DIN 1054: 2010-12 gefordert. 
 
Schachtbauwerke können innerhalb der anstehenden bindigen Geschiebeböden auf 
einem rd. 0,5 m mächtige Bettungspolster aus verdichtet einzubringenden Kiessanden 
(Schluffanteil < 5 %) hergestellt werden.  
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Aufgrund der in Rohrleitungssohle anstehenden bindigen Böden wird eine offene 
Wasserhaltung zum Abführen ggf. anfallenden Oberflächen- und Schichtenwasser 
erforderlich. Bei der Bemessung der Baugruben sind die Empfehlungen (EAB 2006) 
des Arbeitskreises „Baugruben“ der DGGT sowie die DIN 4085 zu beachten. Weitere 
Hinweise zur Baugrubenherstellung und –sicherung sind in der DIN 4124 „Baugru-
ben, Gräben, Böschungen, Arbeitsraumbreiten, Verbau“ zu entnehmen. 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass durch den Rückbau bzw. Teilrückbau des Baugru-
benverbaus keine nachträgliche Auflockerung des Bodens in der Leitungszone erfol-
gen darf. 
 

An dieser Stelle wird nochmals auf die einschlägigen Empfehlungen der ZTVE, 
ZTVT-StB sowie TL SoB-StB hingewiesen. 

 
5.2 Verkehrsflächen 
 
Die oberflächennah anstehenden organischen Oberböden sind im Grundriss- und 
Lastausbreitunbgsbereich der Verkehrsflächen vollständig zu entfernen und bis in UK 
Planum durch verdichtet einzubringende Füllsande zu ersetzen. Es wird empfohlen, 
mittels Lastplattendruckversuchen das Erdplanum auf den Wert EV2 ≥ 45 MN/m² zu 
überprüfen. Dieser Wert wird im Bereich der fast ausschließlich anstehenden bindi-
gen Böden voraussichtlich nicht erreicht, so dass eine Verbesserung des Erdplanums 
vorgesehen werden sollte. Hier könnten z. B. erhöhte Tragschichtstärken, eine mit 
einem Geogitter verstärkte Tragschicht oder das Einarbeiten von Kalk zur Ausfüh-
rung gelangen. Die Maßnahmen können nach Feststellung des auf dem Planum vor-
handenen EV2-Moduls bestimmt und anhand von Probefeldern verifiziert werden.  
 

Der im Planum fast ausschließlich anstehende bindige Boden ist als stark frostemp-
findlich (Frostempfindlichkeitsklasse F3) einzustufen.  
 

Die untergeordnet vorhandenen Sande (bei B4 und B5) sind als gering frostempfind-
lich (Frostempfindlichkeitsklasse F1) zu bewerten.  
 

Die Verkehrsflächen sollten entsprechend der RStO 12 hergestellt, und der Nachweis 
der Belastbarkeit bzw. Befahrbarkeit mittels Probefeld (z. B. unterschiedliche Trag-
schichtstärken) erbracht werden. Je nach Verkehrsbelastung EV2 ≥ 120 MN/m² bzw. 
EV2 ≥ 150 MN/m² auf Oberkante Tragschicht.   
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An dieser Stelle wird nochmals auf die einschlägigen Empfehlungen der ZTVE, 
ZTVT-StB sowie TL SoB-StB hingewiesen. 
 
 
6 Versickerung anfallenden Oberflächenwassers 
 
Nach DWA A-138 sind Flächen mit bis in eine Tiefe von mindestens 1,5 m unter 
GOK anstehenden Sanden und einem Grundwasserflurabstand ≥ 1,5 m für eine Ver-
sickerung von Niederschlagswasser geeignet, während bei oberflächennah vorhande-
nen bindigen Böden bzw. nur gering mächtigen Sanden eine Versickerung nicht mög-
lich ist. 
 
An repräsentativen Proben aus den anstehenden Böden wurden Durchlässigkeitsver-
suche zur Bestimmung der kf-Werte durchgeführt. Es wurden folgende Durchlässig-
keitsbeiwerte ermittelt:  
 
Bohrung   2: Tiefe 0,7 – 1,1 m (UL):  kf = 1,5 x 10-7 m/s 
Bohrung   4: Tiefe 1,1 – 1,9 m (UL):  kf = 3,4 x 10-7 m/s 
Bohrung   5: Tiefe 0,9 – 1,4 m (SU):  kf = 3,1 x 10-5 m/s 
Bohrung   8: Tiefe 0,9 – 3,0 m (UL):  kf = 8,7 x 10-8 m/s 
Bohrung 11: Tiefe 0,4 – 1,0 m (UL):  kf = 1,6 x 10-7 m/s 
Bohrung 12: Tiefe 0,9 – 1,9 m (UL):  kf = 7,8 x 10-8 m/s 
 
Demnach sind die Sande (SU) als durchlässig und die bindigen Böden als schwach 
durchlässig zu bewerten.  
 
Eine Versickerung nach den Vorgaben der DWA-A 138 wäre im Untersuchungsge-
biet lediglich im Bereich der oberflächennah erkundeten Sande möglich, die jedoch 
keine ausreichende Mächtigkeit aufweisen.  
 
Unter Berücksichtigung des erkundeten Baugrundaufbaus und des Bemessungswas-
serstands ist das gesamte Untersuchungsgebiet für die dezentrale Versickerung von 
Niederschlagswasser nicht geeignet.  
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Im Bereich der Bohrungen B11 und B12 ist ein Regenrückhaltebecken geplant. Die 
hier anstehenden bindigen Böden mit Durchlässigkeitsbeiwerten von kf = 1,6 x 10-7 
bis kf = 7,8 x 10-8 m/s sind als schwach durchlässig einzustufen. Inwieweit die ober-
flächennah anstehenden Böden bereits als Abdichtung für das Regenrückhaltebecken 
genutzt werden können, ist mit den entsprechenden Vorgaben abzugleichen.  
 
 
7 Technische Hinweise 
 
7.1 Verunreinigungen im Baugrund 
 
Hinsichtlich der Verunreinigungen im Baugrund und der Verwendung des Oberbo-
dens wird auf die als Anlage beigelegten LAGA-Untersuchungen und die Untersu-
chung nach BBodSchV verwiesen.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass bei abzufahrenden bzw. zu entsorgenden Böden 
LAGA-Untersuchungen mit Probennahme nach LAGA PN98 je Bodenart von den 
Halden durchgeführt werden müssen.  

 
7.2 Baugrubendurchführung 
 
Die Baugruben müssen ab einer Böschungshöhe von 1,25 m gem. DIN 4124: 2002-
10 Pkt. 4.2.2 bzw. 4.2.4 unter einem Böschungswinkel von 45° (weiche bindige Bö-
den und Sande) wasserfrei abgeböscht werden. In mindestens steifen bindigen Böden 
ist ein Böschungswinkel von 60° zulässig.  
   
Die Baugrubenwände sind durch eine sturmfest angebrachte Folie vor Witterungsein-
flüssen zu schützen, da diese eine erhebliche Verschlechterung der Bodenkennwerte 
verursachen können. Auf den Oberkanten der Böschungen ist ein mindestens 1,5 m 
breiter, lastfreier Streifen einzuhalten (keine Stapellasten / Verkehrslasten / Baukran / 
etc.). 
 
Die Herstellung von Schmutz- und Regenwasserleitungen, kann unter Berücksichti-
gung der Wirtschaftlichkeit, bei Aushubtiefen von ca. 3 m im Schutz eines Normver-
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baus entsprechend DIN 4124 oder anderer bauaufsichtlich zugelassener Verbauele-
mente (z.B. Krings-Verbau) erfolgen. 

 
7.3 Eignung von Aushubmaterial zur Wiederverfüllung für bautechnische  

Belange 
 
Die anstehenden und bei Aushub zutage geförderte Oberböden (A-OU) und die bin-
digen Böden (A-UL, UL) sind zur Verfüllung bzw. Bauwerkshinterfüllungen nicht 
geeignet. Ggf. beim Aushub anfallende, verdichtungsfähige, mineralische reine San-
de (hier: SU) sind bei separater Lagerung für bautechnische Belange voraussichtlich 
geeignet. 

 
7.4 Trockenhaltung der Baugruben 
 
Unter Berücksichtigung der durchgeführten Baugrundaufschlüsse wird zur Trocken-
haltung der Baugruben eine offene Wasserhaltung erforderlich.  
 
 
8 Zusammenfassung 
 

• Das Untersuchungsgebiet ist für eine Bebauung mit Wohnhäusern mit Auf-
wendungen geeignet.  

• Je Wohnhaus empfehlen wir, 4 Sondierungen bis mind. 6 m unter Gelände mit 
einem Gründungsbericht mit Standsicherheitsuntersuchung erstellen zu lassen. 

• Die Bodenverbesserung sollte geotechnisch begleitet bzw. nachgewiesen wer-
den. 

• Im Rohrleitungsbau wird die Herstellung einer Bettungsschicht erforderlich. 
• Für den Bau der Verkehrswege werden nach dem vollständigen Aushub der 

organischen Oberböden voraussichtlich Zusatzmaßnahmen zur Verbesserung 
des Planums erforderlich.  

• Das beim Aushub anfallende Bodenmaterial ist für die Wiederverwendung für 
bautechnische Zwecke im Wesentlichen nicht geeignet.  

• Eine dezentrale Versickerung anfallenden Niederschlagswassers ist im gesam-
ten Untersuchungsgebiet nicht möglich.  
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• Die Baugruben sind immer wasserfrei zu halten (offene / geschlossene Was-
serhaltung). 

 
 
9 Sonstige Hinweise 
 
Folgende Maßnahmen sollten vorgesehen werden: 

- vor Beginn des Erdbaus ist sämtliches Oberflächen- und Stauwasser abzuleiten 
- fertiggestellte Erdbauplanen in Niederschlags-, Frost- und Tauzeiten nur kurz-

zeitig der Witterung aussetzen 
- durch Verdichtung, Glättung und ausreichendes Quergefälle ungehinderten 

Abfluss von Niederschlagswasser vom Erdbauplanum gewährleisten 
- während und nach Niederschlags- und Tauperioden direktes Befahren des un-

behandelten Planums vermeiden 
- Baustraßen (Stahlplatten bzw. Baggermatratzen sind mit einzuplanen)  

 
Dieser Bericht wurde auf Grundlage der uns zur Verfügung gestellten  bzw. vorhan-
denen Unterlagen erstellt. Nach den vorliegenden Sondierergebnissen sind die Er-
kundungsergebnisse repräsentativ für den Baustandort. Es handelt sich jedoch in je-
dem Fall um punktuelle Aufschlüsse, weshalb Abweichungen von der erkundeten 
Bodenschichtung möglich sind. Werden beim flächenhaften Aushub während der 
Erdarbeiten abweichende Bodenverhältnisse festgestellt, so ist unser Büro davon um-
gehend in Kenntnis zu setzen.  
 
Die Baugrubensohlbesichtigung und der Nachweis der Bodenverbesserung müssen 
als zusätzliche Leistung durch ein Erdbaulabor/Geotechniker erfolgen. 
 
 
Schuby, 21.09.2020 
(digitales Exemplar) 
Gez. Dipl.-Ing. K.Kämper 
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Abkürzungen / Erklärungen: 
 
OK    Oberkante 
GOK     Geländeoberkante  
HBP    Höhenbezugspunkt  
NN    Normal-Null 
nicht bindige Böden z. B. SE, SU 
bindige Böden  z. B. UL 
DPr    Proctordichte in % 
EV2 - Wert    Tragfähigkeit in MN/m² 
RStO  Richtlinie für die Standardisierung des Oberbaues von Ver-

kehrsflächen 
F1-Material  Material der Frostempfindlichkeitsklasse F1 – nicht frost-

empfindlich (gemäß ZTVE-StB) 
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Erdbaulabor Gerowski
Westring 8

24850 Schuby

Tel.: 0 46 21 / 94 94 74

   

Kleinbohrungen

Bodengruppe nach

DIN 18 196



m NN

32.0

33.0

34.0

35.0

36.0

37.0

38.0

39.0

Bohrung 9

+38,35 m NN

 0.60 (37.75)

Auffüllung, Oberboden, organisch,
schluffig, schwach sandig,
schwach kiesig

A

 2.10 (36.25)

Geschiebelehm, Schluff, stark
sandig, schwach kiesig, sandgebändert

 2.70 (35.65)

Geschiebelehm, Schluff, stark
sandig, schwach kiesig

 3.20 (35.15)

Geschiebemergel, Schluff,
stark sandig, schwach kiesig,
schwach tonig, wasserführend,
sandgebändert

 6.00 (32.35)

Geschiebemergel, Schluff,
stark sandig, schwach kiesig,
schwach tonig

 A - OU

 SU

 SU

 UL

 UL

Datum: 07.09.2020   
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Erdbaulabor Gerowski
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24850 Schuby
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Kleinbohrungen

Bodengruppe nach

DIN 18 196



m NN

30.0

31.0

32.0

33.0

34.0

35.0

36.0

37.0
Bohrung 10

+36,30 m NN

 0.40 (35.90)

Auffüllung, Oberboden, organisch,
schluffig, schwach sandig,
schwach kiesig

A

 1.00 (35.30)

Geschiebelehm, Schluff, stark
sandig, schwach kiesig

 2.00 (34.30)

Geschiebelehm, Schluff, stark
sandig, schwach kiesig

 2.70 (33.60)

Geschiebelehm, Schluff, stark
sandig, schwach kiesig, wasserführend,
sandgebändert

 6.00 (30.30)

Geschiebemergel, Schluff,
stark sandig, schwach kiesig,
schwach tonig

 A - OU

 UL

 UL

 UL

 UL
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Kleinbohrungen

Bodengruppe nach

DIN 18 196



m NN

24.0

25.0

26.0

27.0

28.0

29.0

30.0

31.0

Bohrung 11

+30,65 m NN

 0.40 (30.25)

Auffüllung -, Oberboden, organisch,
schluffig, schwach sandig,
schwach kiesig

A

 1.00 (29.65)

Schluff, schwach sandig, schwach
tonig

 6.00 (24.65)

Geschiebemergel, Schluff,
stark sandig, schwach kiesig,
schwach tonig

 A - OU

 UL

 UL
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Kleinbohrungen

Bodengruppe nach

DIN 18 196



m NN

25.0

26.0

27.0

28.0

29.0

30.0

31.0

32.0Bohrung 12

+31,20 m NN

 0.40 (30.80)

Auffüllung -, Oberboden, organisch,
schluffig, schwach sandig,
schwach kiesig

A

 0.90 (30.30)

Schluff, schwach sandig, schwach
tonig

 1.90 (29.30)

Geschiebemergel, Schluff,
stark sandig, schwach kiesig,
schwach tonig, wasserführend,
sandgebändert

 6.00 (25.20)

Geschiebemergel, Schluff,
stark sandig, schwach kiesig,
schwach tonig

 A - OU

 UL

 UL

 UL
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m NN

26.0

27.0

28.0

29.0

30.0

31.0

32.0

33.0

Bohrung 13

+32,40 m NN

 0.40 (32.00)

Auffüllung -, Oberboden, organisch,
schluffig, schwach sandig,
schwach kiesig

A

 1.20 (31.20)

Schluff, schwach sandig, schwach
tonig

 1.90 (30.50)

Geschiebelehm, Schluff, stark
sandig, schwach kiesig

 2.70 (29.70)

Geschiebemergel, Schluff,
stark sandig, schwach kiesig,
schwach tonig, wasserführend,
sandgebändert

 3.70 (28.70)

Geschiebemergel, Schluff,
stark sandig, schwach kiesig,
schwach tonig

 6.00 (26.40)

Geschiebemergel, Schluff,
stark sandig, schwach kiesig,
schwach tonig

 A - OU

 UL

 UL

 UL

 UL

 UL
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       Kurzzeichen nach DIN 4023 u.a.     Kurzzeichen nach DIN 18 196

     Bodenart          Beimengung
   Kurzzeichen (Benennung)          Kurzzeichen (Benennung)

    Wasserverhältnisse

    GW - Grundwasser

     SW - Schichtenwasser

    Konsistenzen

klüftig

fest

halbfest - fest

halbfest

steif - halbfest

steif

weich - steif

weich

breiig - weich

breiig

naß

   Legende der Kurzzeichen und Symbole

Benennung Kurzzeichen

enggestufte Kiese GE
weitgestufte Kies-Sand-Gemische GW
intermittierend gestufte Kies-Sand-Gemische GI

enggestufte Sande SE
weitgestufte Sand-Kies-Gemische SW
intermittierend gestufte Sand-Kies-Gemische SI

Kies-Schluff-Gemische
- Feinkornanteil 5-15 Gew. % GU
- Feinkornanteil 15-40 Gew. % GU*

Kies-Ton-Gemische
- Feinkornanteil 5-15 Gew. % GT
- Feinkornanteil 15-40 Gew. % GT*

Sand-Schluff-Gemische
- Feinkornanteil 5-15 Gew. % SU
- Feinkornanteil 15-40 Gew. % SU*

Sand-Ton-Gemische
- Feinkornanteil 5-15 Gew. % ST
- Feinkornanteil 15-40 Gew. % ST*

leichtplastische Schluffe UL
mittelplastische Schluffe UM
ausgeprägt plastische Schluffe UA

leichtplastische Tone TL
mittelplastische Tone TM
ausgeprägt plastische Tone TA

organogene Schluffe OU
organogene Tone OT

grob- gemischtkörnige Böden
mit Beimengungen humoser Art OH

grob- gemischtkörnige Böden
mit kalkhaltigen Beimengungen OK

nicht bis mäßig zersetzte Torfe HN
zersetzte Torfe HZ
Schlamme (Faulschlamm, Mudde) F

Auffüllung aus natürlichen Böden [ ]
(jeweils Gruppensymbol in eckigen Klammern)
Auffüllung aus Fremdstoffen A

Ruhe

Bohrende

angebohrt

versickert

angestiegen

G (Kies)

S (Sand)

U (Schluff)

T (Ton)

H (Torf)

F (Mudde)

X (Steine)

Mu (Mutterboden)Mu

A (Auffüllung)A

Gl (Geschiebelehm)

Gmg (Geschiebemergel)

g (kiesig)

s (sandig)

u (schluffig)

t (tonig)

h (humos)

org (organisch)

x (steinig)
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Prüfungsnummer:  1

Probe entnommen am:  07.09.2020

Art der Entnahme:  Bohrprobe
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Bredegatter Straße
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feinkörnig
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Westring 8         Kietzstraße 8 
24850 Schuby       17192 Waren 
Tel.: 04621/949474 Tel.: 03991/6319633 gerowski@erdbaulabor.de 
Fax: 04621/949475 Fax: 03991/6319632 www.erdbaulabor.de 

I 

Untersuchung nach LAGA + BBodSchV 
 

Die Untersuchung der Probe erfolgte in folgendem Labor: 
  

EUROFINS Umwelt Ost GmbH 

Gewerbegebiet Freiberg Ost 

Lindenstraße 11 
 

09627 Bobritzsch-Hilbersdorf 
 

Bauvorhaben:   Steinbergkirche, B-Plan 24 Bredegatter Straße 

Entnahmestelle: B1-13, in-situ Beprobung 

entnommen am: 07.09.2020 

Material 1: Mischprobe 1 – anstehender Boden (B1-7) 

Material 2: Mischprobe 2 – anstehender Boden (B8-13) 

Material 3: Mischprobe 3 - Oberboden 

 

Tab. 1: Ergebnisse der chemischen Analyse (LAGA) 
angewendete Vergleichstabelle: LAGA TR Boden (2004) Tabelle II.1.2-2/-4 + -3/ -5 

Bezeichnung Einheit BG 
MP anstehender Bo-
den B1-B7, in Situ 
Beprobung 

MP anstehender 
Boden B8-B13 in-situ 
Beprobung 

Z0 Lehm/ 
Schluff 

Z0* 

 

Probennummer     720015037 720015038      

Überschreitung für:     -  -       
Physikalisch-chemische Kenngrößen aus der Originalsubstanz        
Trockenmasse Ma.-% 0,1 86,1 87,1      
Elemente aus dem Königswasseraufschluss nach DIN EN 13657        
Arsen (As) mg/kg TS 0,8 4,5 5,3 15 15  
Blei (Pb) mg/kg TS 2 11 11 70 140  
Cadmium (Cd) mg/kg TS 0,2 0,2 0,2 1 1  
Chrom (Cr) mg/kg TS 1 23 22 60 120  
Kupfer (Cu) mg/kg TS 1 13 13 40 80  
Nickel (Ni) mg/kg TS 1 18 18 50 100  
Thallium (Tl) mg/kg TS 0,2 < 0,2 < 0,2 0,7 0,7  
Quecksilber (Hg) mg/kg TS 0,07 < 0,07 < 0,07 0,5 1  
Zink (Zn) mg/kg TS 1 45 42 150 300  
Anionen aus der Originalsubstanz        
Cyanide, gesamt mg/kg TS 0,5 < 0,5 < 0,5      
Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz        
TOC Ma.-% TS 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5  
EOX mg/kg TS 1,0 < 1,0 < 1,0 1 1  
Kohlenwasserstoffe C10-C22 mg/kg TS 40 < 40 < 40 100 200  
Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg TS 40 < 40 < 40   400  
BTEX aus der Originalsubstanz        
Benzol mg/kg TS 0,05 < 0,05 < 0,05       
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II 

Toluol mg/kg TS 0,05 < 0,05 < 0,05      
Ethylbenzol mg/kg TS 0,05 < 0,05 < 0,05      
m-/-p-Xylol mg/kg TS 0,05 < 0,05 < 0,05      
o-Xylol mg/kg TS 0,05 < 0,05 < 0,05      
Summe BTEX mg/kg TS   (n. b.) (n. b.) 1 1  
LHKW aus der Originalsubstanz        
Dichlormethan mg/kg TS 0,05 < 0,05 < 0,05      
trans-1,2-Dichlorethen mg/kg TS 0,05 < 0,05 < 0,05      
cis-1,2-Dichlorethen mg/kg TS 0,05 < 0,05 < 0,05      
Chloroform (Trichlormethan) mg/kg TS 0,05 < 0,05 < 0,05      
1,1,1-Trichlorethan mg/kg TS 0,05 < 0,05 < 0,05      
Tetrachlormethan mg/kg TS 0,05 < 0,05 < 0,05      
Trichlorethen mg/kg TS 0,05 < 0,05 < 0,05      
Tetrachlorethen mg/kg TS 0,05 < 0,05 < 0,05      

1,1-Dichlorethen mg/kg TS 0,05 < 0,05 < 0,05      

1,2-Dichlorethan mg/kg TS 0,05 < 0,05 < 0,05      

Summe LHKW (10 Parameter) mg/kg TS   (n. b.) (n. b.) 1 1  

PCB aus der Originalsubstanz        

PCB 28 mg/kg TS 0,01 < 0,01 < 0,01      

PCB 52 mg/kg TS 0,01 < 0,01 < 0,01      

PCB 101 mg/kg TS 0,01 < 0,01 < 0,01      

PCB 153 mg/kg TS 0,01 < 0,01 < 0,01      

PCB 138 mg/kg TS 0,01 < 0,01 < 0,01      

PCB 180 mg/kg TS 0,01 < 0,01 < 0,01      

Summe 6 DIN-PCB exkl. BG mg/kg TS   (n. b.) (n. b.) 0,05 0,1  

PAK aus der Originalsubstanz        

Naphthalin mg/kg TS 0,05 < 0,05 < 0,05      

Acenaphthylen mg/kg TS 0,05 < 0,05 < 0,05      

Acenaphthen mg/kg TS 0,05 < 0,05 < 0,05      

Fluoren mg/kg TS 0,05 < 0,05 < 0,05      

Phenanthren mg/kg TS 0,05 < 0,05 < 0,05      

Anthracen mg/kg TS 0,05 < 0,05 < 0,05      

Fluoranthen mg/kg TS 0,05 < 0,05 < 0,05      

Pyren mg/kg TS 0,05 < 0,05 < 0,05      

Benzo[a]anthracen mg/kg TS 0,05 < 0,05 < 0,05      

Chrysen mg/kg TS 0,05 < 0,05 < 0,05      

Benzo[b]fluoranthen mg/kg TS 0,05 < 0,05 < 0,05      

Benzo[k]fluoranthen mg/kg TS 0,05 < 0,05 < 0,05      

Benzo[a]pyren mg/kg TS 0,05 < 0,05 < 0,05 0,3 0,6  

Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TS 0,05 < 0,05 < 0,05      

Dibenzo[a,h]anthracen mg/kg TS 0,05 < 0,05 < 0,05      
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III 

Benzo[ghi]perylen mg/kg TS 0,05 < 0,05 < 0,05      

Summe 16 EPA-PAK  exkl.BG mg/kg TS   (n. b.) (n. b.) 3 3  
Physikalisch-chemische Kenngrößen aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 
12457-4        

pH-Wert     8,3 8,4 6,5 - 9,5 6,5 - 9,5  

Leitfähigkeit bei 25°C µS/cm 5 85 98 250 250  

Anionen aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4        

Chlorid (Cl) mg/l 1,0 < 1,0 < 1,0 30 30  

Sulfat (SO4) mg/l 1,0 < 1,0 < 1,0 20 20  

Cyanide, gesamt µg/l 5 < 5 < 5 5 5  

Elemente aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4        

Arsen (As) µg/l 1 < 1 < 1 14 14  

Blei (Pb) µg/l 1 < 1 < 1 40 40  

Cadmium (Cd) µg/l 0,3 < 0,3 < 0,3 1,5 1,5  

Chrom (Cr) µg/l 1 < 1 < 1 12,5 12,5  

Kupfer (Cu) µg/l 5 < 5 < 5 20 20  

Nickel (Ni) µg/l 1 < 1 < 1 15 15  

Quecksilber (Hg) µg/l 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,5 < 0,5  

Zink (Zn) µg/l 10 < 10 < 10 150 150  
Organische Summenparameter aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 
12457-4        

Phenolindex, wasserdampfflüchtig  µg/l 10 < 10 < 10 20 20  
n.b. : nicht berechenbar 

  

Die Verwertung / Entsorgung hat sich nach den Vorgaben der LAGA M 201 zu rich-

ten. Nach den vorliegenden Analysewerten sind die Proben wie folgt einzustufen: 

 Anmerkung Zuordnung nach LAGA 

M1 - < Z0 

M2 - < Z0 

Nach den vorliegenden Analysewerten wurde der Zuordnungswert nach LAGA bei 

M1 nicht überschritten  Einbauklasse Z0. 

 

Eine Bewertung von organischen Böden fällt nicht in die Zuständigkeit der LAGA 

M20 (mineralische Böden). Daher stellen die dargestellten Zuordnungswerte ledig-

lich einen Hinweischarakter für eine Verwertung dar. Die Verwertung ist mit dem 

Entsorger zu klären. Bei Mischböden siehe die Allgemeinen Hinweise unten. 
 

1 Mitteilungen der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) 20. Anforderungen an die stoffliche Verwer- 

   tung von mineralischen Reststoffen/Abfallen – Technische Regeln. 
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IV 

Bei Böden, die nur aufgrund von TOC die Einstufung Z0 überschreiten, kann es in 

Absprache mit den Behörden Einzelfallentscheidungen geben. Es ist dann jedoch in 

jedem Fall vorab mit allen Beteiligten (Erzeuger, Verwerter und Behörde) eine ein-

vernehmliche Lösung zu finden. 

Siehe Allgemeine Hinweise unten. 

 

Die Einbauklassen nach LAGA sind wie folgt definiert: 

Z0: uneingeschränkter Einbau – Verwertung von Bodenmaterial in bo-

denähnlichen Anwendungen 

Z0*: Bodenmaterial, das für die Verfüllung von Abgrabungen unterhalb 

der durchwurzelten Bodenschicht verwertet wird 

Z1: eingeschränkter offener Einbau 

Z2: eingeschränkter Einbau mit definierten technischen Sicherungs-

maßnahmen  

> Z2: fachgerechte Entsorgung 

 

 

Tab. 2: Ergebnisse der chemischen Analyse (BBodSchV Boden-Nutzpflanze) 
angewendete Vergleichstabelle: BBodSchV Tab. 2.2 & 2.3 & 2.4 - Wirkungspfad Boden – Nutzpflanze, Prüf- und Maßnahmenwerte 

Bezeichnung Einheit BG 

MP 
Oberboden 
B1-B13, in-
situ Be-
probung 

Maßnahmenwert - 
Ackerbau, Nutz-
garten 

Prüfwert - 
Ackerbau, 
Nutzgarten 

Prüfwert 
- Acker-
bau 

Maßnahmenwert - 
Grünland 

Probennummer     320137048         

Überschreitung für:               
Elemente aus Königswasseraufschluss nach DIN ISO 11466: 
1997-06 (Fraktion <2mm)         

Arsen (As) mg/kg TS 0,8 4,5   200   50 

Quecksilber (Hg) mg/kg TS 0,07 < 0,07   5   2 

PAK aus der Originalsubstanz (Fraktion < 2 mm)         

Benzo[a]pyren mg/kg TS 0,05 < 0,05   1     

Elemente aus dem Ammoniumnitratextrakt (Fraktion < 2 mm)         

Blei (Pb) mg/kg TS 0,025 < 0,025   0,1     

Cadmium (Cd) mg/kg TS 0,0025 < 0,0025 0,1       

Thallium (Tl) mg/kg TS 0,0025 < 0,0025   0,1     

Zusätzliche Messungen: Probenvorbereitung Feststoffe         

Fraktion > 2 mm % 0,1 9,1         

Fraktion < 2 mm % 0,1 90,9         

Zusätzliche Messungen: Physikalisch-chemische Kenngrößen 
aus der Originalsubstanz         
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V 

Trockenmasse Ma.-% 0,1 86,4         

Zusätzliche Messungen: PAK aus der Originalsubstanz (Fraktion 
< 2 mm)         

Naphthalin mg/kg TS 0,05 < 0,05         

Acenaphthylen mg/kg TS 0,05 < 0,05         

Acenaphthen mg/kg TS 0,05 < 0,05         

Fluoren mg/kg TS 0,05 < 0,05         

Phenanthren mg/kg TS 0,05 < 0,05         

Anthracen mg/kg TS 0,05 < 0,05         

Fluoranthen mg/kg TS 0,05 < 0,05         

Pyren mg/kg TS 0,05 < 0,05         

Benzo[a]anthracen mg/kg TS 0,05 < 0,05         

Chrysen mg/kg TS 0,05 < 0,05         

Benzo[b]fluoranthen mg/kg TS 0,05 < 0,05         

Benzo[k]fluoranthen mg/kg TS 0,05 < 0,05         

Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TS 0,05 < 0,05         

Dibenzo[a,h]anthracen mg/kg TS 0,05 < 0,05         

Benzo[ghi]perylen mg/kg TS 0,05 < 0,05         

Summe 16 EPA-PAK  exkl.BG mg/kg TS   (n. b.)         

Summe 15 PAK ohne Naph-
thalin exkl.BG mg/kg TS   (n. b.)         

 

Nach den vorliegenden Analysewerten wurden die Prüfwerte nach BBodSchV bei 

M3 nicht überschritten. 

 

Allgemeine Hinweise: 

• Es erfolgte eine Vorab-in-situ-Untersuchung an noch eingebautem (nativen) Bo-

den. Prüfungen von nicht ausgebautem Boden haben das Ziel, das anfallende Bo-

denmaterial möglichen Einbauklassen zuzuordnen. Untersuchungsergebnisse und 

Beurteilungen aus Vorab-in-situ-Untersuchungen sind am tatsächlichen Aushub-

material zu überprüfen. 

• Die Probenahme erfolgte in Anlehnung an die Richtlinie LAGA PN 98. 

• Der Probenumfang wurde vom Auftraggeber vorgegeben. 

• Laut Mitteilung zu „Verfüllung von Kiesgruben mit Fremdboden – Umgang mit 

dem Parameter TOC“ des Kreises Schleswig-Flensburg, Der Landrat, Wasserwirt-

schaft, Bodenschutz und Abfall vom 26.06.2018 wird unter folgenden Randbedin-

gungen der Einbau von Fremdboden mit einem TOC-Wert > 0,5 % in Kiesgruben 

unterhalb der durchwurzelbaren Bodenschicht zugelassen: 

• 1. Die Regelung gilt für schon gemischt angefallene Bodenmaterialien (z.B. 

Boden aus Leitungsgräben und ähnlichen Verfüllmaßnahmen) und 

• 2. Böden aus natürlicher Lagerung mit naturbedingt erhöhten Humusgehalten. 
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VI 

• 3. Es darf kein frisch abgestorbenes Pflanzenmaterial (Wurzelwerk, Pflanzen-

abfälle, Laub etc.) eingebracht werden. 

• 4. Mutterboden oder Bodenmaterial mit mehr als 1,5 % TOC darf nicht einge-

bracht werden. Mutterboden ist auf der Baustelle getrennt auszubauen. 

• 5. Alle sonstigen Z0-Werte sind einzuhalten. 

• 6. In diesen Fällen ist das C/N-Verhältnis zu bestimmen. Eine Eluatanalyse ist 

grundsätzlich nicht erforderlich, sofern die Feststoffgehalte Z0 eingehalten 

werden. 

• 7. Analysen, bei denen der TOC-Wert von 0,5 % überschritten wird, sind dem 

FD Wasserwirtschaft, Bodenschutz und Abfall gemeinsam mit dem Anliefe-

rungsschein umgehend nach Annahme zuzuschicken. 

• Bei Böden, die nur aufgrund von TOC die Einstufung Z0 überschreiten, kann es in 

Absprache mit den Behörden Einzelfallentscheidungen geben. Es ist dann jedoch 

in jedem Fall vorab mit allen Beteiligten (Erzeuger, Verwerter und Behörde) eine 

einvernehmliche Lösung zu finden. 

 

Die unteren Bodenschutzbehörden sind zu beteiligen, da 

• Der Vollzug des §12 BbodSchV im Verfahren nur über eine enge behördliche 

Zusammenarbeit erfolgen kann, 

• Die Einbindung von bodenschutzfachlichen Regelungen erfolgen muss und 

• Die Zuständigkeit bei den unteren Bodenschutzbehörden der betroffenen Krei-

se liegt. 

Weitere Hilfestellungen gibt die Vollzugshilfe zu §12 BbodSchV, 

DIN 19731 Bodenbeschaffenheit – Verwertung von Bodenmaterial und 

DIN 18919 Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Entwicklungs- und Unterhal-

tungspflege von Grünflächen. 

• Atmungsaktivität - AT4 und Brennwert bzw. C/N-Verhältnis können nachgeprüft 

werden. Rückstellproben werden 3 Monate aufbewahrt. 

 

Schuby, 16.09.2020 

 

Gez. MGeol M. Storch 

 

Anlage: 

Prüfberichte 

Probenahmeprotokoll 
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Parameter Lab. Akkr. Methode
Probenvorbereitung Feststoffe
Probenmenge inkl.
Verpackung

AN/f LG004 DIN 19747: 2009-07

Fremdstoffe (Art) AN/f LG004 DIN 19747: 2009-07

Fremdstoffe (Menge) AN/f LG004 DIN 19747: 2009-07

Siebrückstand > 10mm AN/f LG004 DIN 19747: 2009-07

Physikalisch-chemische Kenngrößen aus der Originalsubstanz
Trockenmasse AN/u LG004 DIN EN 14346: 2007-03

pH in CaCl2 AN/f LG004 DIN ISO 10390: 2005-12

Anionen aus der Originalsubstanz
Cyanide, gesamt AN/f LG004 DIN ISO 17380: 2013-10

Elemente aus dem Königswasseraufschluss nach DIN EN 13657: 2003-01#

Arsen (As) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Blei (Pb) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Cadmium (Cd) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Chrom (Cr) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Kupfer (Cu) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Nickel (Ni) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Quecksilber (Hg) AN/f LG004 DIN EN ISO 12846 (E12):
2012-08

Thallium (Tl) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Zink (Zn) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz
TOC AN/f LG004 DIN EN 15936: 2012-11

EOX AN/f LG004 DIN 38414-17 (S17):
2017-01

Kohlenwasserstoffe C10-C22 AN/f LG004
DIN EN 14039:
2005-01/LAGA KW/04:
2019-09

Kohlenwasserstoffe C10-C40 AN/f LG004
DIN EN 14039:
2005-01/LAGA KW/04:
2019-09

BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Originalsubstanz

Benzol AN/f LG004 DIN EN ISO 22155:
2016-07

Toluol AN/f LG004 DIN EN ISO 22155:
2016-07

Ethylbenzol AN/f LG004 DIN EN ISO 22155:
2016-07

m-/-p-Xylol AN/f LG004 DIN EN ISO 22155:
2016-07

o-Xylol AN/f LG004 DIN EN ISO 22155:
2016-07

Summe BTEX AN/f LG004 DIN EN ISO 22155:
2016-07

Probenbezeichnung

Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

kg

g

0,1 Ma.-%

0,5 mg/kg TS

0,8 mg/kg TS

2 mg/kg TS

0,2 mg/kg TS

1 mg/kg TS

1 mg/kg TS

1 mg/kg TS

0,07 mg/kg TS

0,2 mg/kg TS

1 mg/kg TS

0,1 Ma.-% TS

1,0 mg/kg TS

40 mg/kg TS

40 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

mg/kg TS

MP
anstehen-
der Boden
B1-B7, in

Situ
Beprobung
07.09.2020
720015037

1,4

nein

0,0

Nein

86,1

7,6

< 0,5

4,5

11

0,2

23

13

18

< 0,07

< 0,2

45

0,1

< 1,0

< 40

< 40

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

MP
anstehen-
der Boden
B8-B13
in-situ

Beprobung
07.09.2020
720015038

1,8

nein

0,0

Nein

87,1

7,4

< 0,5

5,3

11

0,2

22

13

18

< 0,07

< 0,2

42

0,1

< 1,0

< 40

< 40

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)
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Parameter Lab. Akkr. Methode
LHKW aus der Originalsubstanz

Dichlormethan AN/f LG004 DIN EN ISO 22155:
2016-07

trans-1,2-Dichlorethen AN/f LG004 DIN EN ISO 22155:
2016-07

cis-1,2-Dichlorethen AN/f LG004 DIN EN ISO 22155:
2016-07

Chloroform (Trichlormethan) AN/f LG004 DIN EN ISO 22155:
2016-07

1,1,1-Trichlorethan AN/f LG004 DIN EN ISO 22155:
2016-07

Tetrachlormethan AN/f LG004 DIN EN ISO 22155:
2016-07

Trichlorethen AN/f LG004 DIN EN ISO 22155:
2016-07

Tetrachlorethen AN/f LG004 DIN EN ISO 22155:
2016-07

1,1-Dichlorethen AN/f LG004 DIN EN ISO 22155:
2016-07

1,2-Dichlorethan AN/f LG004 DIN EN ISO 22155:
2016-07

Summe LHKW (10
Parameter)

AN/f LG004 DIN EN ISO 22155:
2016-07

PAK aus der Originalsubstanz
Naphthalin AN/f LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Acenaphthylen AN/f LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Acenaphthen AN/f LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Fluoren AN/f LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Phenanthren AN/f LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Anthracen AN/f LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Fluoranthen AN/f LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Pyren AN/f LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[a]anthracen AN/f LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Chrysen AN/f LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[b]fluoranthen AN/f LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[k]fluoranthen AN/f LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[a]pyren AN/f LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Indeno[1,2,3-cd]pyren AN/f LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Dibenzo[a,h]anthracen AN/f LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[ghi]perylen AN/f LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Summe 16 EPA-PAK
exkl.BG

AN/f LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Summe 15 PAK ohne
Naphthalin exkl.BG

AN/f LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Probenbezeichnung

Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

MP
anstehen-
der Boden
B1-B7, in

Situ
Beprobung
07.09.2020
720015037

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

(n. b.) 1)

MP
anstehen-
der Boden
B8-B13
in-situ

Beprobung
07.09.2020
720015038

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

(n. b.) 1)
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Parameter Lab. Akkr. Methode
PCB aus der Originalsubstanz
PCB 28 AN/f LG004 DIN EN 15308: 2016-12

PCB 52 AN/f LG004 DIN EN 15308: 2016-12

PCB 101 AN/f LG004 DIN EN 15308: 2016-12

PCB 153 AN/f LG004 DIN EN 15308: 2016-12

PCB 138 AN/f LG004 DIN EN 15308: 2016-12

PCB 180 AN/f LG004 DIN EN 15308: 2016-12

Summe 6 DIN-PCB exkl. BG AN/f LG004 DIN EN 15308: 2016-12

PCB 118 AN/f LG004 DIN EN 15308: 2016-12

Summe PCB (7) AN/f LG004 DIN EN 15308: 2016-12

Phys.-chem. Kenngrößen aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01

pH-Wert AN/f LG004 DIN EN ISO 10523 (C5):
2012-04

Temperatur pH-Wert AN/f LG004 DIN 38404-4 (C4):
1976-12

Leitfähigkeit bei 25°C AN/f LG004 DIN EN 27888 (C8):
1993-11

Anionen aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01

Chlorid (Cl) AN/f LG004 DIN EN ISO 10304-1
(D20): 2009-07

Sulfat (SO4) AN/f LG004 DIN EN ISO 10304-1
(D20): 2009-07

Cyanide, gesamt AN/f LG004 DIN EN ISO 14403-2:
2012-10

Elemente aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01

Arsen (As) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Blei (Pb) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Cadmium (Cd) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Chrom (Cr) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Kupfer (Cu) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Nickel (Ni) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Quecksilber (Hg) AN/f LG004 DIN EN ISO 12846 (E12):
2012-08

Thallium (Tl) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Zink (Zn) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Org. Summenparameter aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Phenolindex,
wasserdampfflüchtig

AN/f LG004 DIN EN ISO 14402 (H37):
1999-12

Probenbezeichnung

Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

mg/kg TS

°C

5 µS/cm

1,0 mg/l

1,0 mg/l

0,005 mg/l

0,001 mg/l

0,001 mg/l

0,0003 mg/l

0,001 mg/l

0,005 mg/l

0,001 mg/l

0,0002 mg/l

0,0002 mg/l

0,01 mg/l

0,010 mg/l

MP
anstehen-
der Boden
B1-B7, in

Situ
Beprobung
07.09.2020
720015037

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

(n. b.) 1)

< 0,01

(n. b.) 1)

8,3

21,5

85

< 1,0

< 1,0

< 0,005

< 0,001

< 0,001

< 0,0003

< 0,001

< 0,005

< 0,001

< 0,0002

< 0,0002

< 0,01

< 0,010

MP
anstehen-
der Boden
B8-B13
in-situ

Beprobung
07.09.2020
720015038

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

(n. b.) 1)

< 0,01

(n. b.) 1)

8,4

21,5

98

< 1,0

< 1,0

< 0,005

< 0,001

< 0,001

< 0,0003

< 0,001

< 0,005

< 0,001

< 0,0002

< 0,0002

< 0,01

< 0,010
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Erläuterungen
BG - Bestimmungsgrenze
Lab. - Kürzel des durchführenden Labors
Akkr. - Akkreditierungskürzel des Prüflabors
# Aufschluss mittels temperaturregulierendem Graphitblock

Kommentare zu Ergebnissen
1) nicht berechenbar, da alle Werte < BG.

Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) analysiert. Die Bestimmung der mit LG004
gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14078-01-00 akkreditiert.

/u - Die Analyse des Parameters erfolgte in Untervergabe.

/f - Die Analyse des Parameters erfolgte in Fremdvergabe.
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Eurofins Umwelt Nord GmbH - Stenzelring 14 b - 21107 - Hamburg

Erdbaulabor Gerowski
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Prüfzeitraum: 08.09.2020 - 15.09.2020

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfür keine Gewähr übernommen. Dieser Prüfbericht enthält eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur
vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS
UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB können Sie unter
http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Jörn Kolb Digital signiert, {{SIGNATURE_DATE}}
Prüfleiter {{SIGNATURE_BY}}

{{SIGNATURE_TITLE}}
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Parameter Lab. Akkr. Methode
Probenvorbereitung Feststoffe
Fraktion < 2 mm AN/f LG004 DIN ISO 11464: 2006-12

Fraktion > 2 mm AN/f LG004 DIN ISO 11464: 2006-12

Physikalisch-chemische Kenngrößen aus der Originalsubstanz
Trockenmasse AN/u LG004 DIN EN 14346: 2007-03

Elemente aus Königswasseraufschluss nach DIN ISO 11466: 1997-06 (Fraktion <2mm)#

Arsen (As) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Quecksilber (Hg) AN/f LG004 DIN EN ISO 12846 (E12):
2012-08

PAK aus der Originalsubstanz (Fraktion < 2 mm)
Naphthalin AN/f LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Acenaphthylen AN/f LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Acenaphthen AN/f LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Fluoren AN/f LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Phenanthren AN/f LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Anthracen AN/f LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Fluoranthen AN/f LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Pyren AN/f LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[a]anthracen AN/f LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Chrysen AN/f LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[b]fluoranthen AN/f LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[k]fluoranthen AN/f LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[a]pyren AN/f LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Indeno[1,2,3-cd]pyren AN/f LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Dibenzo[a,h]anthracen AN/f LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[ghi]perylen AN/f LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Summe 16 EPA-PAK
exkl.BG

AN/f LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Summe 15 PAK ohne
Naphthalin exkl.BG

AN/f LG004 DIN ISO 18287: 2006-05

Elemente aus dem Ammoniumnitratextrakt (Fraktion < 2 mm)

Blei (Pb) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Cadmium (Cd) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Thallium (Tl) AN/f LG004 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Probenbezeichnung

Probennummer
BG Einheit

0,1 %

0,1 %

0,1 Ma.-%

0,8 mg/kg TS

0,07 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

0,025 mg/kg TS

0,0025 mg/kg TS

0,0025 mg/kg TS

MP
Oberboden
B1-B13,
in-situ

Beprobung
320137048

90,9

9,1

86,4

4,5

< 0,07

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

(n. b.) 1)

< 0,025

< 0,0025

< 0,0025
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Erläuterungen
BG - Bestimmungsgrenze
Lab. - Kürzel des durchführenden Labors
Akkr. - Akkreditierungskürzel des Prüflabors
# Aufschluss mittels temperaturregulierendem Graphitblock

Kommentare zu Ergebnissen
1) nicht berechenbar, da alle Werte < BG.

Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) analysiert. Die Bestimmung der mit LG004
gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14078-01-00 akkreditiert.

/u - Die Analyse des Parameters erfolgte in Untervergabe.

/f - Die Analyse des Parameters erfolgte in Fremdvergabe.
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I 

PROBENAHMEPROTOKOLL         Datum:  07.09.2020 

Allgemeine Angaben        
 

 Auftraggeber:  

 Objekt / Ort / Lage: Steinbergkirche, B-Plan 24, Bredegatter Straße 

 Zweck der Entnahme: Untersuchung nach LAGA und BBodSchV 

 Datum (Beginn / Ende): 07.09.2020 

 Probenehmer: Herr Storch (Erdbaulabor Gerowski) 

 Herkunft: B1-13, in-situ Beprobung 

 Schadstoffvermutung: - 

 Entnahmestelle: s.o. 
 

 

Vor-Ort-Gegebenheiten 
 

 max. Korngröße:     16       8      6      4       2 mm 

 Witterung / Einflüsse: Der Witterung ausgesetzt 

 Probenahme gem. PN 98:  Hot-Spot                  Allgem. Beprobung 

 PN-Entnahmegerät:  Schlitzsonde            Schaufel/Spaten       

 Probengefäß:  Braunglas   PE-Eimer 

 
Probenanzahl: 

39 Einzelproben (EP) → 3 Mischproben (MP)  

Mischprobenanzahl vom Auftraggeber vorgegeben 

 Entnahmetiefe: 0,0-3,0 m 

 
Probenvorbereitung: 

 Probenkreuz               Riffelteiler/Rotationsverteiler      

 Fraktionierendes Schaufeln 

 Volumen der MP (l):  0,5       1,0       2,0     4,0 

 Probenvorbereitung: vor Ort und im Labor 

 Bemerkung, Vor Ort Unter-

suchung: 
organoleptisch unauffällig 
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II 

Vor-Ort-Untersuchung / Beschreibung des beprobten Materials 
 

 Organikanteile: MP3:  ja                nein 

 Fremdstoffe:  

 Farbe: braun bis gelb 

 Geruch: unauffällig 

 Konsistenz/Lagerung: - 

 Bodenartbestimmung  

nach K5 (anstehender Bo-

den): 

 Kies                 Sand               Schluff               

 Lehm               Ton                Gemisch 

 Dokumentation:  Photos             Lageplan 

 

 
Schuby, 07.09.2020 

 

Gez. MGeol M. Storch 
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